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Zusammenfassung 
 

Die Fälle sind wichtig. Wir müssen wissen, dass Prozesse stattfinden. Vor 
diesen Verbrechen sind wir geflohen.  
—Hassan, syrischer Flüchtling in Deutschland, Februar 2017 

 
In den vergangenen sechs Jahren hat die Syrien-Krise etwa 475.000 Menschen das Leben 
gekostet, so schätzte die Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte im Juli 2017. 
Alle Konfliktparteien haben in einem Klima der Straflosigkeit schwerste 
Völkerrechtsverbrechen verübt. 
 
Zahlreiche Gruppen dokumentieren Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht in Syrien. Ende des Jahres 2016 schuf die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen (UN) einen Mechanismus, um Beweise für schwere Verbrechen zu 
sammeln und zu analysieren. Diese sollen in zukünftigen Verfahren vor Gerichten und 
Tribunalen verwendet werden, die ein Mandat zur Aufarbeitung der Verbrechen haben. 
 
Aber die Fülle an verfügbaren Informationen und Materialien hat die internationalen 
Bemühungen bislang kaum vorangebracht, Gerechtigkeit für vergangene und andauernde 
Völkerstraftaten im Land herzustellen. Syrien ist kein Mitgliedstaat des Internationalen 
Strafgerichtshofs (IStGH). Solange die Regierung dessen Gerichtsbarkeit nicht freiwillig 
akzeptiert, kann die Chefanklägerin daher nur dann Ermittlungen einleiten, wenn der UN-
Sicherheitsrat die Situation in Syrien an sie übergibt. Allerdings blockierten Russland und 
China im Jahr 2014 eine Sicherheitsratsresolution, mit der das Gericht hätte zuständig 
werden sollen. Zudem unternahmen weder die syrischen Behörden noch andere 
Konfliktparteien bislang glaubwürdigen Schritte, um Täter in Syrien oder im Ausland zur 
Verantwortung zu ziehen. Die resultierende Straflosigkeit befeuert weitere Gräueltaten.  
 
Vor diesem Hintergrund haben verschiedene europäische Behörden damit begonnen, 
schwerste, in Syrien begangene Völkerrechtsverbrechen zu untersuchen und, wenn 
möglich, strafrechtlich zu verfolgen. Ihre Vorstöße können dazu beitragen, zumindest in 
einem begrenzten Rahmen Gerechtigkeit herzustellen, während alle anderen Wege 
versperrt bleiben. 
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Das sogenannte Weltrechtsprinzip ermöglicht es nationalen Staatsanwaltschaften, gegen 
Personen zu ermitteln, die bestimmter, schwerster Völkerrechtsverbrechen verdächtig 
sind, darunter Folter, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 
Verfahren unter dem Weltrechtsprinzip sind auch dann möglich, wenn das fragliche 
Verbrechen im Ausland begangen wurde und weder der Verdächtige noch das Opfer Bürger 
des Landes sind, in dem die Ermittlungen durchgeführt werden. 
 
Weltrechtsverfahren sind ein zunehmend wichtiger Bestandteil der internationalen 
Bemühungen, Verantwortlichkeit für Gräueltaten und Gerechtigkeit für Opfer herzustellen, 
die sich nirgendwo sonst hinwenden können. Sie können auch abschreckende Wirkung 
haben und gewährleisten, dass Staaten keine sicheren Rückzugsorte für 
Menschenrechtsverbrecher werden. 
 
Dieser Bericht widmet sich den schwedischen und deutschen Bemühungen, gegen 
Personen zu ermitteln und diese strafrechtlich zu verfolgen, die in Syrien an schweren 
Völkerstraftaten beteiligt waren. 
 
Der Bericht basiert auf Befragungen der relevanten Behörden und 45 aus Syrien 
geflüchteter Personen, die in Schweden und Deutschland leben. Er arbeitet die 
Herausforderungen heraus, mit denen die Behörden bei diesen Verfahren konfrontiert 
sind. Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf den Erfahrungen, die Flüchtlinge und Asylsuchende 
bei der Interaktion mit den Behörden und im Kampf für Gerechtigkeit machen. Daraus 
lassen sich wichtige Lehren für die untersuchten Länder ziehen sowie für andere Staaten, 
die erwägen, schwerste, in Syrien verübte Verbrechen zu untersuchen. 
 
Schweden und Deutschland verfügen über einige Instrumente, um schwerste 
Völkerrechtsverbrechen erfolgreich zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, 
insbesondere umfassende Rechtsrahmen, gut funktionierende, spezielle Abteilungen zu 
Kriegsverbrechen und Erfahrung mit der entsprechenden Strafverfolgung. Außerdem 
profitieren sie von der großen Zahl syrischer Asylsuchender und Flüchtlinge in Europa, 
durch die zuvor unerreichbare Opfer, Zeugen, materielle Beweise und sogar einige 
Verdächtige für die Behörden greifbar sind. Als die zwei wichtigsten Zielländer syrischer 
Asylsuchender in Europa waren Deutschland und Schweden die ersten Länder, in denen 
Prozesse gegen Einzelpersonen geführt und abgeschlossen wurden, die im 
Zusammenhang mit schweren Völkerrechtsverstößen in Syrien stehen. 
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Nichtsdestotrotz sind beide Länder mit Schwierigkeiten konfrontiert. Zunächst stehen 
Behörden bei der Strafverfolgung nach dem Weltrechtsprinzip vor Problemen, die mit 
dieser Art von Fällen einhergehen, von ihnen aber nicht immer gelöst werden können. 
Beispielsweise werden normalerweise nur Verfahren gegen Personen eröffnet, die sich im 
Hoheitsbereich des Staates aufhalten, in dem die Strafverfolgung stattfindet. Aber die 
Behörden können nicht beeinflussen, ob ein Tatverdächtiger zu einer bestimmten Zeit in 
ihr Land reist oder nicht. 
 
Darüber hinaus werden die typischen Herausforderungen dieser Verfahren im Fall von 
Syrien dadurch verschärft, dass der andauernde Konflikt die Tatorte unzugänglich macht. 
Daher wenden sich die Behörden beider Länder an andere Stellen, um Informationen 
einzuholen, etwa an syrische Asylsuchende und Flüchtlinge, an ihre Pendants in anderen 
europäischen Ländern, an UN-Institutionen und an Nichtregierungsgruppen, die 
Gräueltaten in Syrien dokumentieren. 
 
Angaben von Praktikern und Flüchtlingen in Schweden und Deutschland zufolge ist es sehr 
schwierig, relevante Informationen von syrischen Flüchtlingen und Asylsuchenden zu 
erhalten, weil diese Vergeltungsakte gegen ihre Angehörigen in der Heimat befürchten, 
Polizisten und Regierungsbeamten wegen negativer Erfahrungen mit syrischen Behörden 
misstrauen und sich von ihren Aufnahmeländern und der internationalen Gemeinschaft im 
Stich gelassen fühlen. „Wir sind nicht von dem Regime enttäuscht, wir kennen das Regime, 
wir haben das Regime überlebt“, so ein syrischer Aktivist. „Wir sind von der 
Weltgemeinschaft enttäuscht. Sie beruft sich auf die Menschenrechte, wenn es ihr nützt.“ 
 
Eine weitere Schwierigkeit ist, dass syrische Asylsuchende und Flüchtlinge in Schweden 
und Deutschland wenig darüber wissen, wie die Behörden schwerste 
Völkerrechtsverbrechen untersuchen und strafrechtlich verfolgen, wie sie selbst zu den 
nationalen Bemühungen um Gerechtigkeit beitragen können und dass Opfer das Recht 
haben, an Strafverfahren teilzunehmen. Die meisten befragten syrischen Flüchtlinge 
wussten nichts, nur wenig oder Ungenaues über laufende oder abgeschlossene Verfahren 
mit Syrien-Bezug. Andere äußerten unrealistische Erwartungen daran, in welchem Umfang 
nationale Behörden Gerechtigkeit herstellen können, insbesondere angesichts der 
verschiedenen Grenzen, die ihnen gesetzt sind. 
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Diese Probleme haben die Behörden beider Länder erkannt und versuchen, Asylsuchende 
und Flüchtlinge besser einzubeziehen. Allerdings muss in diesem Bereich noch mehr 
geschehen. Die aktuellen Maßnahmen haben so begrenzte Ressourcen und Mandate, dass 
ihre Wirksamkeit beeinträchtigt ist. Zudem müssen die Behörden vielfältige Bedürfnisse, 
Erwartungen und Anforderungen ausbalancieren. Einerseits müssen sie Kontakt zu 
potenziellen Opfern und Zeugen herstellen, um relevante Informationen zu erhalten. 
Andererseits müssen sie die Vertraulichkeitsvorschriften bei strafrechtlichen Ermittlungen 
einhalten und mit dem Risiko umgehen, mit gewaltigen Informationsmengen überfordert 
zu werden. Zudem müssen sie mit den Erwartungen umgehen, welche Ergebnisse sie den 
Opfern und der breiten Öffentlichkeit präsentieren werden und wann. 
 
Schwedische und deutsche Beamte berichten, dass die Zusammenarbeit in Fällen mit 
Syrien-Bezug auf europäischer Ebene dank wirksamer Protokolle gut funktioniert. Zu den 
Nachbarstaaten von Syrien haben sie allerdings nur begrenzt oder gar keinen Kontakt. 
Auch haben sie begonnen, sich mit Nichtregierungs- und Regierungsorganisationen 
auszutauschen, darunter die unabhängige internationale UN-Untersuchungskommission 
zu Syrien. Allerdings geht die Zusammenarbeit nur langsam voran und wegen ihrer 
anderen Mandate sind die Informationen, die diese Instanzen sammeln, zwar bei den 
Ermittlungen hilfreich, aber nicht immer vor nationalen Gerichten als Beweise zulässig. 
 
Grundsätzlich sind alle glaubwürdigen Strafverfahren zu begrüßen, die Verantwortlichkeit 
für während des Syrien-Konflikts begangene Verbrechen herstellen. Aber in der Realität 
zeigt sich, dass die ersten, wenigen Fälle, die nationale Behörden innerhalb ihrer 
jeweiligen Rechtssysteme erfolgreich verhandeln konnten, nicht repräsentativ für das 
Ausmaß und die Natur der Gräueltaten sind. 
 
Bei den bisherigen Prozessen standen fast ausschließlich rangniedere Mitglieder von ISIS, 
Jabhat al-Nusra und anderer bewaffneter Gruppen vor Gericht, nur bei einem einzigen 
Verfahren ein rangniederer Angehöriger der syrischen Regierungskräfte. Darüber hinaus 
führten praktische und rechtliche Einschränkungen, etwa die Schwierigkeit, Beweise zu 
finden, die einen Verdächtigen mit einer konkreten Tat in Verbindung bringen, dazu, dass 
in Deutschland vermehrt Anklagen wegen Terrorismus statt wegen Kriegsverbrechen oder 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit erhoben werden. Der Straftatbestand 
„Terrorismus“ lässt sich leichter belegen, weil sich die Behörden darauf konzentrieren 
können, ob der Angeklagte Verbindungen zu einer als terroristisch eingestuften 



 

 5 HUMAN RIGHTS WATCH | OKTOBER 2017 

Organisation unterhält. Aber Verurteilungen allein wegen Mitgliedschaft in einer 
Terrororganisation reflektieren nicht das Ausmaß der in Syrien verübten Verbrechen. 
 
Die Strafverfolgung von Terrorismus oder von rangniederen Mitgliedern bewaffneter 
Gruppen sollte nicht Bemühungen ersetzen, schwerste Verbrechen ranghoher 
Funktionsträger zu untersuchen und vor Gericht zu bringen. Solche Verfahren können die 
Einhaltung des humanitären Völkerrechts fördern und Gerechtigkeit für schwerste 
Straftaten herstellen. 
 
Es besteht auch ein Wahrnehmungsproblem. Wird ein Tatverdächtiger, bei dem Hinweise 
auf schwere Völkerrechtsverstöße vorliegen, nur wegen Terrorismus angeklagt, ohne dass 
die Behörden erkennbar versuchen, ihn auch wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit zu belangen, dann könnte der Eindruck entstehen, dass sie sich 
ausschließlich darauf konzentrieren, nationale Bedrohungen zu bekämpfen. Hingegen 
sollte die Strafverfolgung von Terrorismus einher gehen mit der Strafverfolgung von 
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord – und dafür 
müssen die erforderlichen Ressourcen bereitgestellt werden. 
 
Syrische Flüchtlinge in beiden Ländern zeigten sich frustriert darüber, dass die bis dato 
verhandelten Fälle nicht das ganze Spektrum der Täter und der in Syrien verübten 
Gräueltaten repräsentieren. Vor allem, dass bisher nur ein einziger Prozess gegen eine 
Person mit Verbindungen zur syrischen Regierung angestrengt wurde, führt dazu, dass sie 
die Unparteilichkeit und Fairness der Verfahren insgesamt in Frage stellen.  
 
Um den Herausforderungen zu begegnen, mit denen die Behörden konfrontiert sind, sollen 
Schweden und Deutschland gewährleisten, dass ihre Abteilungen, die zu Kriegsverbrechen 
arbeiten, mit angemessenen, auch personellen Ressourcen ausgestattet sind und das 
Personal kontinuierlich weitergebildet wird. Außerdem sollen sie neue Wege gehen, um 
syrische Flüchtlinge und Asylsuchende in ihrem Hoheitsgebiet besser einzubeziehen. 
 
Insgesamt unterstreichen die Einschränkungen der bislang verhandelten Fälle, dass es 
eines umfassenderen Gerechtigkeitsprozesses bedarf, um der Straflosigkeit in Syrien zu 
begegnen. In ihn sollten so viele Rechtssysteme wie möglich einbezogen werden, in denen 
faire und glaubwürdige Verfahren geführt werden können. Zahlreiche Tatverdächtige, 
darunter ranghohe Beamte oder Befehlshaber der syrischen Regierung, werden 
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höchstwahrscheinlich nicht nach Europa reisen. Um diese Lücke zu schließen, ist auf 
längere Sicht ein mehrstufiger, bereichsübergreifender Ansatz erforderlich, der zusätzlich 
zu Verfahren nach dem Weltrechtsprinzip auch andere Rechtsinstrumente auf 
internationaler und nationaler Ebene einbezieht. 
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Empfehlungen 
 

An Schweden und Deutschland 
• Es soll gewährleistet werden, dass Abteilungen, die zu Kriegsverbrechen arbeiten, 

innerhalb der Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwaltschaften über 
angemessene Mittel und ausreichend Personal verfügen. Insbesondere müssen die 
Sonderabteilungen der Strafverfolgung ausgestattet sein mit Syrien-Experten, 
Informationstechnologie-Analytikern, Forensik-Experten und eigenen Übersetzern. 
In Deutschland sollen die Mittel und das Personal der Zentralstelle für die 
Bekämpfung von Kriegsverbrechen aufgestockt werden, so dass sie die 
Informationen über schwerste, in Syrien verübte Verbrechen filtern kann, die sie 
aus unterschiedlichen Quellen erhält. 

• Mitarbeiter der Sonderabteilungen, Richter und Anwälte der Tatverdächtigen und 
Opfer sollen kontinuierlich und angemessen weitergebildet werden, zu Themen wie 
die Befragung traumatisierter Zeugen und die Feststellung des Schutzbedarfs von 
Zeugen.  

• Asylsuchende, die möglicherweise Opfer oder Zeugen schwerster 
Völkerrechtsverbrechen sind, sollen darüber informiert werden, dass sie das Recht 
haben, diese Verbrechen bei der Polizei anzuzeigen und am Strafverfahren 
teilzunehmen, und auch darüber, wie sie das tun können. Zu diesem Zweck sollen 
alle angemessenen Kommunikationswege berücksichtigt werden, einschließlich 
Videos und soziale Medien. 

• Es soll gewährleistet werden, dass Informationen, die Personen in Asylanhörungen 
preisgeben, nicht an Strafverfolgungsbehörden oder Staatsanwaltschaften 
weitergegeben werden, bevor die betroffenen Personen nicht ihre informierte 
Zustimmung dazu gegeben haben. Auch soll gesetzlich garantiert werden, dass 
Entscheidungen über ihren Flüchtlingsstatus nicht davon abhängig gemacht 
werden, ob sie mit Strafverfolgungsbehörden oder Staatsanwaltschaften 
kooperieren. 

• Folter soll als alleinstehender Straftatbestand in Einklang mit Artikel 1 der UN-
Antifolterkonvention etabliert werden. 

• Wenn stichhaltige Beweise vorliegen, die eine verdächtige Person mit 
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord in 
Verbindung bringen, soll die Anklage nicht auf Verstöße gegen Anti-Terror-Gesetze 
begrenzt werden. 

• Wichtige Entscheidungen, Urteile, Pressemitteilungen und relevante Websites mit 
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Informationen über Fälle im Zusammenhang mit Verbrechen in Syrien sollen in 
andere Sprachen, insbesondere Arabisch und Englisch, übersetzt werden. 

• Es soll geprüft werden, ob Informationen in anderen Sprachen wie Arabisch und 
Englisch zur Verfügung gestellt werden können, insbesondere auf Websites der 
Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwaltschaften, über Apps und anderen 
Mitteln, die die breite Öffentlichkeit darüber informieren, wie Opfer und Zeugen 
schwerster Völkerrechtsverbrechen die Abteilungen, die zu Kriegsverbrechen 
arbeiten, kontaktieren können. 

• Es soll geprüft werden, ob und wie relevante Pressekonferenzen und 
Veranstaltungen, in denen die Sonderabteilungen ihre Arbeit diskutieren, syrischen 
Gemeinschaften zugänglich gemacht werden können. 

• Es soll gewährleistet werden, dass Sonderabteilungen und 
Einwanderungsbehörden syrische Flüchtlinge, Asylsuchende und die breite 
Öffentlichkeit aktiv und in unterschiedlichen Sprachen, darunter Englisch und 
Arabisch, über ihr Mandat informieren. Es soll geprüft werden, ob soziale 
Netzwerke genutzt werden können, um besser mit syrischen Flüchtlingen und 
Asylsuchenden in Kontakt zu treten und die Arbeit der Sonderabteilungen bekannt 
zu machen. 

• Es soll gewährleistet werden, dass die Behörden die Instrumente angemessen 
bewerben und in Umlauf bringen, die bereits existieren und mit denen sie die 
relevanten Personengruppen erreichen wollen, einschließlich Apps, Websites und 
Broschüren. 

• Es soll gewährleistet werden, dass Mitarbeiter der Einwanderungsbehörden und 
Dolmetscher, die Asylsuchende während der Anhörung unterstützen, ordentlich 
ausgebildet sind. 

• Es soll gewährleistet werden, dass die Behörden das Einwanderungs- und Asylrecht 
nicht nutzen, um Personen abzuschieben, die schwerer Völkerrechtsverbrechen 
verdächtig sind, statt sie in Fällen, in denen stichhaltige Beweise vorliegen, 
strafrechtlich zu verfolgen. 

• Die politische und finanzielle Unterstützung des internationalen, unabhängigen 
Mechanismus der UN zur Untersuchung schwerster Verbrechen in Syrien soll 
fortgesetzt werden. 

 

An andere Länder, die Ermittlungen in schweren, in Syrien verübten 
Verbrechen in Betracht ziehen 

• Wenn diese noch nicht existieren, sollen in den Strafverfolgungsbehörden und 
Staatsanwaltschaften Sonderabteilungen zu  Kriegsverbrechen eingerichtet und 
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gewährleistet werden, dass sie angemessen ausgestattet sind. 
• Wenn diese noch nicht existiert, soll ein angemessener Rechtsrahmen zur 

Verfolgung von Völkerrechtsverbrechen geschaffen werden. 
• Es soll gewährleistet werden, dass die Sonderabteilungen produktiv 

zusammenarbeiten, auch indem bei regelmäßigen Treffen spezifische Fälle 
diskutiert werden. 

• Es soll ein klarer und transparenter Rahmen für die Zusammenarbeit 
zwischen Einwanderungsbehörden und Sonderabteilungen geschaffen 
werden, der den Austausch von Informationen unter Wahrung der Rechte 
der Asylsuchenden, auch des Rechts auf Vertraulichkeit, ermöglicht. 

• Mitarbeiter der Sonderabteilungen, Richter und Anwälte von Verdächtigen 
und Zeugen sollen kontinuierlich und angemessen weitergebildet werden, 
zu Themen wie der Befragung traumatisierter Zeugen und Zeugenschutz.  

• Wenn stichhaltige Beweise vorliegen, die eine verdächtige Person mit 
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord in 
Verbindung bringen, soll die Anklage nicht auf Verstöße gegen Anti-Terror-
Gesetze begrenzt werden. 

• Es soll davon abgesehen werden, Personen abzuschieben, die keinen 
Anspruch auf Flüchtlingsschutz haben, wenn nicht vorab geprüft wird, ob 
ihre Abschiebung sie in Gefahr bringt, Opfer von Folter, unfairen 
Gerichtsverfahren oder anderer unangemessener oder unmenschlicher 
Behandlung zu werden. 

 

An die Europäische Union 
• Das EU Genocide Network und Eurojust sollen mit den notwendigen Ressourcen 

ausgestattet werden, um ihr Mandat auszuüben und die Mitgliedstaaten zu 
unterstützen, auch indem sie weiterhin ad-hoc-Treffen organisieren, Länder ohne 
Sonderabteilungen, die zu Kriegsverbrechen arbeiten, unterstützen und 
regelmäßige Briefings des Europäischen Parlaments ermöglichen. 

• Es soll gewährleistet werden, dass Behörden Informationen, die über das neue 
EASO Exclusion Network ausgetauscht werden, nutzen, um Personen strafrechtlich 
zu verfolgen oder zum Zweck der strafrechtlichen Verfolgung an ein anderes Land 
auszuliefern, wenn ein ernster Verdacht auf Völkerrechtsverstöße vorliegt, statt sie 
abzuschieben. Es soll gewährleistet werden, dass keine Person unabhängig von 
ihrem 1F-Status in ein Land abgeschoben oder an ein Land ausgeliefert wird, in dem 
die reale Gefahr besteht, dass sie dort Opfer von Folter, unfairen Gerichtsverfahren 
oder anderer unangemessener oder unmenschlicher Behandlung wird. 
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• Innerhalb von Europol soll eine zentrale Datenbank zu Kriegsverbrechen, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord aufgebaut werden, wobei 
gewährleistet sein muss, dass Europol über angemessene analytische 
Unterstützung verfügt. 

 

An die UN-Untersuchungskommission zu Syrien 
• Die Zusammenarbeit mit nationalen Behörden, die schwerste, in Syrien verübte 

Verbrechen untersuchen und strafrechtlich verfolgen, soll fortgesetzt werden, auch 
durch das Aufrechterhalten bestehender Kommunikationskanäle. 

• Es soll mit dem internationalen, unabhängigen Mechanismus der UN zur 
Untersuchung schwerster Verbrechen in Syrien zusammengearbeitet werden, um 
die Komplementarität der beiden Instanzen zu gewährleisten und Dopplungen in 
ihrer Arbeit zu vermeiden.  

An den UN-Hochkommissar für Menschenrechte und die Mitgliedstaaten der 
UN 

• Es soll gewährleistet werden, dass die Untersuchungskommission zu Syrien durch 
den UN-Beratungsausschuss für Verwaltungs- und Haushaltsfragen (ACABQ) mit 
angemessenen Mitteln und Personal ausgestattet wird, auch mit Personal für die 
Zusammenarbeit der Kommission mit nationalen Behörden, die schwerste, in 
Syrien verübte Verbrechen untersuchen und strafrechtlich verfolgen, sowie mit 
geeigneter Software und anderen Mitteln, die diese Zusammenarbeit erleichtern. 

 

An den internationalen, unabhängigen Mechanismus der UN zu Syrien 
• Es soll mit nationalen Behörden zusammengearbeitet werden, die schwerste, in 

Syrien verübte Verbrechen untersuchen und strafrechtlich verfolgen, auch indem 
ein kontinuierlicher Dialog mit dem nationalen Behörden etabliert wird. 

• Es soll die Arbeit mit der UN-Untersuchungskommission zu Syrien koordiniert und 
mit ihr kooperiert werden, um die Komplementarität der beiden Instanzen zu 
gewährleisten und Dopplungen in ihrer Arbeit zu vermeiden. 
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Methodologie 
 
Dieser Bericht basiert auf Recherchen im Zeitraum Oktober 2016 bis Juli 2017, davon im 
Januar 2017 in Schweden und im Februar 2017 in Deutschland. 
 
Er konzentriert sich auf Schweden und Deutschland, weil in diesen Ländern seit 2011 die 
meisten Asylanträgen von Syrern gestellt wurden und sie als erste Gerichtsverfahren im 
Zusammenhang mit schwersten, in Syrien verübten Verbrechen abgeschlossen haben. 
Außerdem verfügen beide Länder über funktionierende Abteilungen innerhalb ihrer 
Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwaltschaften, die zu Kriegsverbrechen arbeiten. 
 
Insgesamt liegt der Schwerpunkt auf Fällen die von schwedischen und deutschen 
Behörden nach dem Weltrechtsprinzip verfolgt wurden. Zudem werden zwei deutsche 
Verfahren berücksichtigt, die auf dem „Täterprinzip“ beruhen, einer anderen Form 
nationaler Gerichtsbarkeit, die dann greift, wenn der mutmaßliche Täter Staatsbürger des 
Landes ist, in dem die Strafverfolgung stattfindet. 
 
Während eine Reihe unterschiedlicher Akteure an diese Verfahren beteiligt sind – darunter 
Anwälte der Täter und der Opfer – behandelt dieser Bericht vorrangig die Arbeit der 
Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwaltschaften. 
 
Die Termini „schwere/schwerste Völkerrechtsverbrechen“, „schwere/schwerste 
Völkerstraftaten“ und „schwere/schwerste Völkerrechtsverstöße“ werden synonym 
gebraucht und beziehen sich auf Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
und Völkermord. 
 
Human Rights Watch befragte 50 Personen in Schweden, Deutschland, der Schweiz, den 
Niederlanden und der Türkei, darunter Staatsanwälte, polizeiliche Ermittler, Analytiker, 
Mitarbeiter von Einwanderungsbehörden, Anwälte von Opfern und Verdächtigen, 
Regierungsangehörige, Wissenschaftler, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), 
internationale und europäische Organisationen und Journalisten. Darüber hinaus wurde 
eine Anhörung im Prozess gegen Haisam Omar Sakhanh im Stockholmer Bezirksgericht in 
Schweden am 18. Januar 2017 beobachtet. 
 



  

„VOR DIESEN VERBRECHEN SIND WIR GEFLOHEN“ 12  

Die meisten Interviews mit Beamten und Experten wurden persönlich geführt, einige per 
Telefon oder Email. Fast alle wurden auf Englisch geführt, drei auf Deutsch mit 
Unterstützung eines Dolmetschers. Die meisten Befragten wollten offen sprechen, aber 
nicht namentlich zitiert oder anderweitig identifiziert werden. Daher werden im Bericht 
Informationen zurückgehalten, die Rückschluss auf ihre Person erlauben. Der Begriff 
„Praktiker“ wird verwendet, um zu gewährleisten, dass die Quellen nicht unabsichtlich 
enthüllt werden; er bezieht sich auf Staatsanwälte, polizeiliche Ermittler, Analytikern, 
Mitarbeiter von Einwanderungsbehörden und Anwälte, die an Verfahren zu schweren 
Völkerrechtsverbrechen beteiligt sind. 
 
Darüber hinaus wurden 45 syrische Flüchtlinge im Alter von 17 bis 58 Jahren befragt, zehn 
Frauen und 35 Männer aus unterschiedlichen Teilen Syriens. Zehn der Befragten waren 
Menschenrechtsaktivisten. In Schweden wurden 19 Flüchtlinge befragt (neun in Värmdö, 
neun in Varberg, und eine Person telefonisch), in Deutschland 26 (zwölf in Berlin, neun in 
Hannover und fünf in Köln). In Schweden wurden zwei Flüchtlinge einzeln befragt (einer 
davon telefonisch), 17 Personen wurden in kleinen Gruppen aus vier bis fünf Personen 
interviewt. In Deutschland wurden acht Flüchtlinge einzeln befragt und 18 in kleinen 
Gruppen aus zwei bis fünf Personen. 22 der syrischen Flüchtlinge gaben an, dass sie von 
der syrischen Regierung inhaftiert worden waren; 16 berichteten, dass sie von 
Regierungskräften gefoltert wurden. Die meisten dieser Interviews wurden mit 
Unterstützung eines Dolmetschers auf Arabisch geführt, neun auf Englisch. Die Namen 
aller befragten syrischen Flüchtlinge werden zu ihrem Schutz nicht genannt. Stattdessen 
werden Pseudonyme verwendet. 
 
Alle Interviewpartner wurden über den Zweck ihrer Befragung informiert sowie darüber, 
wie ihre Daten gesammelt und genutzt werden, und erklärten sich freiwillig bereit, 
Auskunft zu geben. 
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I. Hintergrund 
 
Angehörige der unterschiedlichen bewaffneten Gruppen und Parteien des Syrien-Konflikts 
haben schwere Verstöße gegen internationale Menschenrechtsstandards und das 
humanitäre Völkerrecht begangen. 
 
Seit dem Jahr 2011 wurden mehr als 106.000 Personen inhaftiert oder sind verschwunden, 
überwiegend sind dafür Regierungskräfte verantwortlich. Allein zwischen Januar und Juni 
2016 betraf dies 4.557 Menschen, so das Syrische Netzwerk für Menschenrechte.1 Folter 
und Misshandlung grassieren in den Regierungsgefängnissen, in denen Tausende 
gestorben sind. Die syrisch-russische Koalition führte Luftangriffe aus, bei denen zivile 
Gebiete entweder das Ziel waren oder willkürlich bombardiert wurden. Die 
Regierungskräfte setzten Streumunition, Brandbomben und chemische Waffen 
großangelegt und systematisch ein, teilweise gegen Zivilisten. Die syrische Regierung und 
mit ihr verbündete Kräfte haben im großen Umfang weitere Verstöße begangen, darunter 
rechtswidrige Blockaden humanitärer Hilfe, rechtswidrige Belagerungen, außergerichtliche 
Hinrichtungen und erzwungenes „Verschwindenlassen“.2 
 
Der Islamische Staat (oder ISIS) und der ehemalige Al-Qaida-Ableger in Syrien, die al-
Nusra-Front (Jabhat al-Nusra, später bekannt als Dschabhat Fatah asch-Scham, dann als 
Hayat Tahrir asch-Scham) sind ebenfalls verantwortlich für systematische und 
großangelegte Völkerrechtsverstöße, darunter Artilleriebeschuss von Zivilisten, 
Entführungen und Hinrichtungen. ISIS und Jabhat al-Nusra belegten Frauen und Mädchen 
mit strengen und diskriminierenden Regeln und rekrutierten regelmäßig Kindersoldaten. 
ISIS versklavte und missbrauchte jesidische Frauen und Mädchen sexuell, benutzte 
Zivilisten als menschliche Schutzschilder und legte Antipersonenminen, die von den 
Opfern ausgelöst werden, in und im Umfeld von verlorenen Gebieten, wodurch Zivilisten 
auf der Flucht oder beim Versuch, nach Hause zurückzukehren, verstümmelt und getötet 
                                                           
1 Syrian Network for Human Rights, Website, http://sn4hr.org (aufgerufen am 6. September 2017); Syrian Network for Human 
Rights, „Cases of Arbitrary Arrest Recorded in the First Half of 2016 4557 Including 739 in June 2016“, 6. Juli 2016, 
http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/Cases_of_arbitrary_detention_in_the_first_half_of_2016_en.pdf (aufgerufen am 
6. September 2017). 
2 Human Rights Watch, World Report 2017 (New York: Human Rights Watch, 2017), Kapitel zu Syrien, 
https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017-web.pdf, S. 571-574. Für weitere Informationen 
über diese und andere Menschenrechtsverletzungen vgl. z.B. Human Rights Watch-Berichte über die Syrien-Krise. 



  

„VOR DIESEN VERBRECHEN SIND WIR GEFLOHEN“ 14  

werden. Darüber hinaus hat ISIS Zivilisten nachweislich mindestens dreimal mit 
chemischen Waffen angegriffen.3 
  
Nichtstaatliche, bewaffnete Oppositionsgruppen haben ebenfalls willkürlich Zivilisten 
angegriffen, entführt und gefoltert, widerrechtlich humanitäre Hilfe blockiert und 
rechtswidrig Orte belagert.4  
 
Die Vereinigten Staaten von Amerika unterstützen bewaffnete Gruppen, darunter die 
Demokratischen Kräfte Syriens (DKS), die aus den Kurdischen Volksverteidigungseinheiten 
(YPG) und anderen Gruppen bestehen. Die DKS, die YPG und die kurdische Polizei, die 
Asayîş, haben Menschenrechte verletzt, unter anderem durch die Rekrutierung von 
Kindersoldaten, willkürliche Inhaftierungen und die Misshandlung Gefangener, 
mutmaßlich auch durch erzwungenes „Verschwindenlassen“ und Morde an Personen, die 
die Partei der Demokratischen Union (PYD) ablehnen. Weiter gefährdeten sie Zivilisten, 
indem sie Streitkräfte in bewohnten, zivilen Gebieten stationierten.5 
 
Sowohl die von den USA geführte Koalition als auch türkische Streitkräfte sind 
verantwortlich für mutmaßlich rechtswidrige Luftangriffe, bei denen Zivilisten starben.6 
 
Viele Menschenrechtsverletzungen, die seit dem Beginn der Syrien-Krise von Angehörigen 
aller Konfliktparteien begangen wurden, können als Kriegsverbrechen gewertet werden, 
einige auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 
 
Im August 2013 schmuggelte ein Militärüberläufer mit dem Decknamen „Caesar“ 53.275 
Fotos aus Syrien heraus, von denen viele die Leichen von Gefangenen zeigen, die in 
Hafteinrichtungen gestorben sind.7 Das Entsetzen, das diese Bilder bei einigen Mitgliedern 
des UN-Sicherheitsrates auslösten, regte Frankreich dazu an, eine Resolution 
einzubringen, die den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) damit beauftragen sollte, 
die schweren Völkerrechtsverbrechen zu untersuchen, die seit dem Jahr 2011 begangen 

                                                           
3 Ebd., S. 571, 575-576. 
4 Ebd., S. 571, 576.  
5 Ebd., S. 576. 
6 Ebd., S. 577-578.  
7 Human Rights Watch, If the Dead Could Speak: Mass Deaths and Torture in Syria’s Detention Facilities, Dezember 2015, 
https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities. 
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wurden. Allerdings legten Russland und China am 22. Mai 2014 Vetos gegen die Resolution 
ein, so dass das Gericht nicht in Syrien aktiv werden konnte.8  
 
Da Syrien das Rom-Statut, den Gründungsvertrag des IStGH, nicht ratifiziert hat, 
unterliegen dort verübte Verbrechen nur dann der Gerichtsbarkeit des IStGH, wenn der 
Sicherheitsrat die Situation an die Ankläger verweist oder wenn Syrien deren Zuständigkeit 
freiwillig akzeptiert.9 Keine dieser Optionen ist derzeit realistisch. 
 
Das Scheitern der IStGH-Resolution bedeutet, dass die meisten Wege zu strafrechtlicher 
Verantwortlichkeit blockiert sind, sei es  ein internationales Tribunal oder nationale 
Prozesse in Syrien. Dass es derzeit unmöglich ist, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, 
trägt zweifellos dazu bei, dass alle Konfliktparteien weiterhin schwere 
Menschenrechtsverletzungen begehen. Zugleich unterstützten zahlreiche Regierungen 
und NGOs die IStGH-Resolution ausdrücklich. Offensichtlich besteht ein breites 
internationales Interesse daran, Gerechtigkeit für die schweren Völkerrechtsverstöße in 
Syrien herzustellen. 

Gräueltaten dokumentieren 
Da der Sicherheitsrat in Bezug auf Syrien blockiert ist, nahm die UN-Generalversammlung 
im Jahr 2016 eine Resolution an, die einen bislang einzigartigen Mechanismus etabliert, 
der die Untersuchung schwerer Völkerrechtsverbrechen in Syrien seit dem Jahr 2011 
voranbringen soll.10  
 
Zusätzlich haben eine Reihe von Instanzen in den letzten sechs Jahren aktiv Verstöße 
gegen Menschenrechtsstandards und das humanitäre Völkerrecht in Syrien dokumentiert. 

                                                           
8 Am 15. April 2014 berief Frankreich ein „Arria-Formula“-Treffen bezüglich der Caesar-Fotos ein, eine informelle, vertrauliche 
Zusammenkunft der Mitglieder des Sicherheitsrats. „UN Security Council: Support Justice for Syria“, Human Rights Watch 
Nachricht, 14. April 2016, https://www.hrw.org/news/2014/04/14/un-security-council-support-justice-syria. Die Resolution 
fand die Unterstützung von 65 Staaten, darunter 9 Mitglieder des Sicherheitsrats. Twitter-Post von Benjamin Cabouat, 
ehemaliger Vertreter Frankreichs bei den UN, 22. Mai 2014, https://twitter.com/bcabouat/status/469638935011155968 
(aufgerufen am 6. September 2017); „Referral of Syria to International Criminal Court Fails as Negative Votes Prevent Security 
Council from Adopting Draft Resolution“, United Nations Pressemitteilung, SC/11407, 22. Mai 2014, 
https://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm (aufgerufen am 6. September 2017). 
9 Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (Rom-Statut), A/CONF.183/9, 17. Juli 1998, in Kraft getreten am 1. 
Juli 2002, Artikel 12 und 13. 
10 UN-Generalversammlung, „International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and 
Prosecution of Those Responsible for the Most Serious Crimes under International Law committed in the Syrian Arab 
Republic since March 2011“, Resolution 71/248 (2017), A/RES/71/248 (2017), 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.48 (aufgerufen am 6. September 2017). 
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Im Jahr 2015 richtete der Sicherheitsrat einen gemeinsamen Untersuchungsmechanismus 
(Joint Investigative Mechanism, JIM) der Organisation für das Verbot chemischer Waffen 
und der UN ein, um den Einsatz chemischer Waffen in Syrien zu untersuchen und 
festzustellen, wer für entsprechende Angriffe verantwortlich ist.11 Seitdem hat der JIM fünf 
Berichte veröffentlicht, die zu dem Ergebnis kommen, dass die syrische Regierung und ISIS 
chemische Waffen eingesetzt haben.12 Die unabhängige, internationale 
Untersuchungskommission zu Syrien, die der UN-Menschenrechtsrat im August 2011 
etablierte, hat bislang 22 detaillierte Berichte über schwere Verbrechen aller 
Konfliktparteien veröffentlicht (14 mandatierte und acht thematische Berichte).13 
Organisationen wie Human Rights Watch, Amnesty International, das Syria Justice and 
Accountability Centre, die Commission for International Justice and Accountability und 
unterschiedliche syrische Gruppen beteiligen sich ebenfalls an der Dokumentation 
schwerer Verbrechen in Syrien.14 
 
Dass die Verbrechen dokumentiert und Beweise gesichert werden, ist wichtig und dürfte 
für zukünftige nationale und internationale Strafverfahren zentral sein. Allerdings bedarf 
es weiterhin eines Rechtsforums, um umfassende Gerechtigkeit für die schweren 
Völkerrechtsverbrechen in Syrien herzustellen. 
 

                                                           
11 UN-Sicherheitsrat, Resolution 2235 (2015), S/RES/2235 (2015), 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2235(2015) (aufgerufen am 6. September 2017).  
12 „Joint Investigative Mechanism of the UN and OPCW“, UN News Centre, 
http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=146 (aufgerufen am 6. September 2017). Vgl. auch „UN Security 
Council: Ensure Justice for Syria Atrocities“, Human Rights Watch Nachricht, 30. August 2016, 
https://www.hrw.org/news/2016/08/30/un-security-council-ensure-justice-syria-atrocities. 
13 Büro des Hohen Kommissars der UN für Menschenrechte, „Independent International Commission of Inquiry on the Syrian 
Arab Republic“, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx 
(aufgerufen am 6. September 2017). 
14 Human Rights Watch, „Syria“, https://www.hrw.org/middle-east/n-africa/syria; Amnesty International, „Syria“, 
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/syria (aufgerufen am 6. September 2017); Syria Justice 
and Accountability Center, Website, https://syriaaccountability.org (aufgerufen am 6. September 2017). 
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Strafverfahren in Drittstaaten 
Normalerweise können die Behörden eines Landes nur in Verbrechen ermitteln, wenn 
zwischen ihrem Land und der Tat eine Verbindung besteht. Diese Verbindung ist im 
Regelfall eine territoriale, das heißt, dass das Verbrechen oder bedeutende Teile von ihm 
im Hoheitsgebiet des Staates verübt wurden, in dem die Strafverfolgung stattfindet 
(Territorialitätsprinzip). Viele Staaten können außerdem Strafverfahren auf Grund einer 
personellen Verbindung einleiten, wenn der Tatverdächtige (Täterprinzip) oder das Opfer 
(Opferprinzip) ein Bürger des Landes ist. Allerdings können einige Staaten auch dann aktiv 
werden, wenn es keine territoriale oder personelle Verbindung gibt. Die Gerichtsbarkeit 
beruht dann auf dem Weltrechtsprinzip, unter dem nationale Gerichte für bestimmte 
Völkerrechtsverbrechen zuständig werden können, darunter Kriegsverbrechen, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, Folter, Völkermord, Piraterie, Angriffe auf UN-Personal und 
erzwungenes „Verschwindenlassen“. 
 
Mehrere Länder wenden das Weltrechtsprinzip in ihren nationalen Rechtssystemen an. 
Ihre Strafverfolgungsbehörden können gegen Personen ermitteln, die sich in ihrem 
Hoheitsgebiet aufhalten und bestimmter, schwerster Völkerrechtsverstöße verdächtig 
sind, selbst dann, wenn diese im Ausland verübt wurden und weder der Verdächtige noch  
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das Opfer Bürger des Landes ist. Die meisten nationalen Rechtsordnungen geben vor, dass 
der Tatverdächtige sich im Land aufhalten oder eine Aufenthaltsgenehmigung haben 
muss, bevor die nationalen Behörden für eine Völkerstraftat zuständig werden können.15 
 
Deutschland, Schweden und Norwegen sind die einzigen europäischen Länder mit 
uneingeschränkter Gerichtsbarkeit bezüglich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Völkermord. Das heißt, es muss keinerlei Verbindung zwischen diesen 
Ländern und dem Verbrechen bestehen, damit die Behörden zuständig werden können. Die 
Behörden können auch dann Ermittlungen einleiten, wenn der Verdächtige sich nicht in ihrem 
Hoheitsgebiet aufhält oder keine Aufenthaltsgenehmigung hat. Nichtsdestotrotz haben die 
Staatsanwaltschaften einen breiten Ermessensspielraum bei der Entscheidung, ob sie 
Ermittlungen einleiten, wenn der Verdächtige nicht im Land ist. Das trägt unter anderem der 
Schwierigkeit Rechnung, Gerechtigkeit in Abwesenheit des Angeklagten herzustellen.16 
 
In einer Reihe europäischer Länder laufen derzeit Ermittlungen im Zusammenhang mit 
schwersten Menschenrechtsverletzungen in Syrien, etwa Folter oder andere 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Deutschland und Schweden 
sind die ersten Staaten, in denen Einzelpersonen für solche Verbrechen verurteilt wurden. 
 

Syrer in Schweden und Deutschland 
Dem UN-Hochkommissar für Flüchtlinge zufolge haben europaweit die meisten Personen aus 
Syrien in Deutschland und Schweden Asylanträge gestellt – 64 Prozent der 970.316 Anträge 
zwischen April 2011 und Juli 2017 (507.795 in Deutschland, 112.899 in Schweden).17 
 
Syrische Staatsbürger in Deutschland und Schweden betonten übereinstimmend, dass 
ihnen wichtig sei, dass die Verantwortlichen für Gräueltaten in Syrien zur Rechenschaft 

                                                           
15 Die meisten Gesetze schreiben vor, dass sich der Tatverdächtige im Hoheitsgebiet des Landes aufhalten muss. Die 
französische, britische und spanische Gesetzgebung legt außerdem fest, dass der Tatverdächtige eine 
Aufenthaltsgenehmigung haben muss, damit er vor nationalen Gerichten wegen im Ausland verübter Kriegsverbrechen, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord angeklagt werden kann. Vgl. Human Rights Watch, „Q&A: First Cracks 
to Impunity in Syria, Iraq – Refugee Crisis and Universal Jurisdiction Cases in Europe“, 20. Oktober 2017, 
https://www.hrw.org/news/2016/10/20/qa-first-cracks-impunity-syria-iraq. 
16 Vgl. Abschnitt II, „Grundlagen für Gerechtigkeit in Schweden und Deutschland“. Weder die schwedische noch die deutsche 
Gesetzgebung erlaubt Prozesse wegen schwerster internationaler Verbrechen in Abwesenheit des Angeklagten. 
17 UNHCR, „Europe: Syrian Asylum Applications“, April 2011 bis Juli 2017, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php 
(aufgerufen am 6. September 2017).  
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gezogen werden. Die Befragten nannten eine Reihe von Gründen, darunter, die Würde der 
Opfer wiederherzustellen, indem ihr Leid anerkannt wird. Ahmad, ein Journalist, der nach 
eigenen Angaben wegen seiner Arbeit von der syrischen Regierung inhaftiert und gefoltert 
wurde, sagte: 
 

Wenn wir schweigen, ist das, als wären wir an dem Verbrechen beteiligt. Für 
mich und andere hat Gerechtigkeit die höchste Priorität. Ich wurde für 
etwas, das legal ist, gefoltert und ins Gefängnis gesteckt. Meine Rechte 
wurden verletzt.18 

 
Samira, die viele Angehörige im Krieg verloren hat, berichtete, dass sie Zeugin 
unterschiedlicher Gräueltaten wurde, und formulierte ihren Wunsch nach Gerechtigkeit:  
 

Das Regime hat meinen Bruder mit 14 Kugeln getötet. Ich habe schreckliche 
Dinge gesehen, meine ganze Familie ist gestorben. Ich habe gesehen, wie 
fünf Kinder hingerichtet wurden, ich habe gesehen, wie ihnen die Köpfe 
abgeschnitten wurde. Ich konnte eine Woche lang nicht schlafen. […] Es ist 
sehr wichtig, dass Gerechtigkeit hergestellt wird, damit ich mich wieder wie 
ein Mensch fühlen kann.19 

 
Für andere Befragte können Strafverfahren nicht nur die Opfer entschädigen und die Täter 
bestrafen, sondern auch von zukünftigen Verbrechen abschrecken. Abdullah, der als Kind 
von der Regierung inhaftiert und gefoltert wurde und dessen Angehörige von 
Regierungskräften getötet wurden, sagte: 
 

Ich wurde im Gefängnis zum Mann. […] Ich leide sehr. Mein Vater wurde 
bei einem Massaker getötet, und ich will die Leute, die das getan haben, 
nicht in Schweden sehen. Prozesse sind wichtig, um Verbrechen in Syrien 
zu verhindern.20 

Ayman, der genau wie seine Familie in zwei unterschiedlichen Regierungseinrichtungen 
inhaftiert und gefoltert wurde, erklärte: 

                                                           
18 Human Rights Watch, telefonische Befragung von Ahmad, 3. Februar 2017. 
19 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Geflüchteter, Värmdö, 18. Januar 2017. 
20 Human Rights Watch, Befragung von Abdullah, Värmdö, 18. Januar 2017. 
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Es geht darum, was uns passiert es, um die Menschen, die im Gefängnis 
gestorben sind. Es geht um politische Entscheidungen und darum, dass 
etwas geschieht, weil es bisher viele Berichte gab, aber nichts passiert ist.21  

 

In Schweden befragte Syrer sagten weiter, dass Strafverfahren dazu beitragen könnten, 
Respekt für und Vertrauen in den Rechtsstaat aufzubauen. Außerdem zeigten sie den 
Tätern, dass sie sich nicht dem Recht entziehen können. Muhammad, ein Aktivist, der 
einige in Deutschland lebende Opfer dabei unterstützt, gegen die Täter vorzugehen, sagte:  
 

Diese Menschen [die Mitglieder der syrischen Regierung] denken, dass es 
zu einer politischen Lösung kommen wird und dass sie nach Europa 
werden fliehen können. Ich will, dass sie sich genauso verfolgt fühlen wie 
die Menschen, die sie ihr Leben lang verfolgt haben. Wir müssen den 
Opfern zeigen, dass es Hoffnung gibt, und den Tätern, dass sie nicht 
entkommen können.22  

 
Aisha, die von der Regierung inhaftiert wurde und mit angesehen hat, wie Regierungskräfte 
ihre Angehörigen folterten, sagte: „Lasst sie nicht ihr Leben leben: Wenn einer wegrennen 
will, warten Gerichte auf ihn.“23  
 
Einige Befragten verwiesen auch auf ihren Status als Flüchtlinge und denken, dass 
Strafprozesse in ihren Aufnahmeländern dazu beitragen können, fremdenfeindliche 
Ressentiments in Europa zu bekämpfen. Denn diese Verfahren würden beweisen, dass 
Flüchtlinge tatsächlich vor Verbrechen fliehen, und dabei helfen, Verbrecher vor Gericht 
zu bringen. 
 
Othman, ein Student, der von der syrischen Regierung inhaftiert und gefoltert worden war 
und Zeuge eines Massakers ist, äußerte sich besorgt darüber, wie die schwedische 
Bevölkerung syrische Flüchtlinge wahrnimmt. Strafverfahren könnten der Bevölkerung ein 
Gefühl von Sicherheit vermitteln.  
 

                                                           
21 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Geflüchteter, Hannover, 21. Februar 2017. 
22 Human Rights Watch, Befragung von Muhammad, Berlin, 24. Februar 2017. 
23 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Geflüchteter, Hannover, 21. Februar 2017. 
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…in Schweden gibt es viele Verallgemeinerungen über Flüchtlinge. Ich bin 
ständig damit konfrontiert. Es ist wichtig, dass sich die Schweden sicher 
fühlen. Durch diese Prozesse lernen sie, dass die gefährlichen Leute 
bestraft werden. […] Das Wichtigste ist, dass die Schweden wissen, dass 
sie sich sicher fühlen können.24 

 
Schließlich bezeichneten einige syrische Flüchtlinge Verfahren in Drittstaaten wie 
Schweden oder Deutschland als kleine Schritte auf dem weiten Weg zu umfassenderer 
Gerechtigkeit für Syrien. Mustafa, ein ehemaliger Mitarbeiter eine Hilfsorganisation in 
Syrien, sagte: 

 

Es ist sehr wichtig, dass das passiert. Prozesse sind wichtig, unabhängig 
davon, wo das Gericht seinen Sitz hat. Sie bereiten den Weg für 
zukünftige Gerechtigkeit.25 

  

                                                           
24 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Geflüchteter, Värmdö, 18. Januar 2017. 
25 Ebd. 
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II. Grundlagen für Gerechtigkeit in Schweden und 
Deutschland 

 
Schweden und Deutschland sind die zwei ersten Länder, in denen Einzelpersonen wegen 
schwerster Völkerrechtsverbrechen während des Syrien-Konflikts vor Gericht standen.26 
Dafür gibt es mehrere Gründe. 
 
Erstens verfügen beide Länder über entsprechende Gesetze und Sonderabteilungen zu 
Kriegsverbrechen innerhalb ihrer Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwaltschaften, die 
sich schwersten Völkerrechtsverbrechen im Ausland widmen. Darüber hinaus spielen die 
Einwanderungsbehörden eine Schlüsselrolle, da sie die Sonderabteilungen mit relevanten 
Informationen unterstützen. 
 
Zweitens haben die Behörden beider Länder bereits Erfahrung damit, in schwersten 
Völkerrechtsverbrechen zu ermitteln. Im Jahr 1997 war Deutschland das erste Land, in dem 
eine Person unter dem Weltrechtsprinzip wegen Völkermordes verurteilt wurde.27  
Nachdem im Jahr 2009 Sonderabteilungen zu Kriegsverbrechen eingerichtet worden 
waren, untersuchten deutsche Staatsanwälte auch schwerste Völkerrechtsverbrechen, die 
in Ruanda, der östlichen Demokratischen Republik Kongo und im Irak begangen wurden. 28 
Die schwedische Staatsanwaltschaft erreichte im Jahr 2006 den ersten Schuldspruch 
wegen Kriegsverbrechen während des Konflikts im ehemaligen Jugoslawien im Jahr 1993.29 
Seit der Einrichtung von Abteilungen, die zu Kriegsverbrechen arbeiten, wurden sechs 

                                                           
26 Vier dieser Verfahren beruhten auf dem Weltrechtsprinzip, zwei auf dem Täterprinzip. 
27 Nikola Jorgić legte erfolglos Berufung gegen das Urteil ein, auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 
Die deutsche Polizei ermittelte gegen mehr als 150 Personen wegen Beteiligung am Konflikt im ehemaligen Jugoslawien, aber 
nur vier Verdächtige standen schlussendlich vor deutschen Gerichten. Vgl. Amnesty International, Germany: End Impunity 
through Universal Jurisdiction, 1. Oktober 2008, https://www.amnesty.org/en/documents/EUR23/003/2008/en (aufgerufen 
am 6. September 2017), S. 91-98. 
28 Human Rights Watch, The Long Arm of Justice: Lessons from Specialized War Crimes Units in France, Germany and the 
Netherlands, September 2014, https://www.hrw.org/report/2014/09/16/long-arm-justice/lessons-specialized-war-crimes-
units-france-germany-and, S. 102-103; TRIAL International, „Trial Watch: Rami K.“, zuletzt geändert am 30. Mai 2017, 
https://trialinternational.org/latest-post/rami-k (aufgerufen am 6. September 2017). 
29 TRIAL international, „Trial Watch: Jackie Arklöv“, zuletzt geändert am 14. Juni 2016, https://trialinternational.org/latest-
post/jackie-arklov (aufgerufen am 6. September 2017). Weitere Informationen in: Mark Klamberg, „International Criminal Law 
in Swedish Courts: The Principle of Legality in the Arklöv Case“, International Criminal Law Review, Vol. 9 (2009), S. 395-409. 
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weitere Fälle verfolgt, alle im Zusammenhang mit schwersten Völkerrechtsverstößen 
während der Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, in Ruanda und im Irak.30 
 
Drittens halten sich sehr viele Syrer in beiden Ländern auf, und mit ihnen Opfer und 
Tatverdächtige. Augenscheinlich geht davon ein politischer Impetus aus, aller Täter im 
eigenen Hoheitsgebiet habhaft zu werden. 
 

Gesetze 
Schweden 
Im Juni 2014 nahm das schwedische Parlament ein Gesetz über die strafrechtliche 
Verantwortung für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen 
an. 31 Dessen Vorschriften spiegeln zu großen Teilen diejenigen des Rom-Statuts und 
schaffen die Grundlage für die Strafverfolgung von Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Auch bezieht es unterschiedliche Formen der 
Verantwortlichkeit ein, die im Völkerstrafrecht geläufig sind, etwa Befehlsverantwortung. 
Kriegsverbrechen, die verübt wurden, bevor das Gesetz im Jahr 2014 in Kraft trat, können 
unter dem Strafgesetzbuch als „Verbrechen gegen das Völkerrecht“ verfolgt werden.32 Folter 

                                                           
30 TRIAL International, „Trial Watch: Ahmet Makitan“, zuletzt geändert am 1. Juni 2016, https://trialinternational.org/latest-
post/ahmet-makitan (aufgerufen am 6. September 2017); TRIAL International, „Trial Watch: Milic Martinovic“, zuletzt 
geändert am 9. Juni 2016, https://trialinternational.org/latest-post/milic-martinovic (aufgerufen am 6. September 2017); 
TRIAL International, „Trial Watch: Stanislas Mbanenande“, zuletzt geändert am 14. Juni 2016, 
https://trialinternational.org/latest-post/stanislas-mbanenande (aufgerufen am 6. September 2017); TRIAL International, 
„Trial Watch: Claver Berinkindi“, zuletzt geändert am 17. Februar 2017, https://trialinternational.org/latest-post/berinkindi-
clever (aufgerufen am 6. September 2017); TRIAL International, „Trial Watch: Tabaro Theodore“, 8. Februar 2017, 
https://trialinternational.org/latest-post/tabaro-theodore (aufgerufen am 6. September 2017); TRIAL International, „Trial 
Watch: Raed Abdulkareem“, zuletzt geändert am 8. Februar 2017, https://trialinternational.org/latest-post/raed-
abdulkareem (aufgerufen am 6. September 2017). 
31 Gesetz 2014:406 über die strafrechtliche Verantwortung für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen (Lag 2014:406 om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser), 
Försvarsdepartementet, in Kraft getreten am 1. Juli 2014, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2014406-om-straff-for-folkmord-brott-mot_sfs-2014-406 (aufgerufen am 6. September 2017), 
Schwedisch, http://www.government.se/49cd62/contentassets/6e0e65c994124235a39387e2dcf5ad48/2014_406-act-on-
criminal-responsibility-for-genocide-crimes-against-humanity-and-war-crimes-.pdf (aufgerufen am 6. September 2017), 
offizielle englische Übersetzung. 
32 Abschnitt 22 § 6 Schwedisches Kriminalgesetzbuch 1962:700 (Bottsbalken 1962:700), Justitiedepartementet L5, in Kraft 
getreten am 21. Dezember 1962, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700 (aufgerufen am 6. September 2017), Schwedisch, 
http://www.government.se/49cd60/contentassets/5315d27076c942019828d6c36521696e/swedish-penal-code.pdf 
(aufgerufen am 6. September 2017), inoffizielle englische Übersetzung. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die vor dem 1. 
Juli 2014 verübt wurden, können unter dem schwedischen Kriminalgesetzbuch nur als reguläre Verbrechen (z.B. Mord, 
Vergewaltigung, Körperverletzung) geahndet werden. Vor dem 1. Juli 2014 verübte Völkermorde sind unter Gesetz 1964:169 
über die Bestrafung von Völkermord strafbar (Lag 1964:169 om straff för folkmord), Justitiedepartementet L5, in Kraft getreten 
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ist derzeit kein eigenständiger Straftatbestand, kann aber als Kriegsverbrechen oder als 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit geahndet werden.33  
 
Das Strafrecht sieht vor, dass schwedische Gerichte uneingeschränkt für 
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord zuständig sind – 
das heißt, es ist keine spezifische Verbindung zu Schweden notwendig, um diese 
Verbrechen zu verfolgen. Sie können also außer Landes verübt worden sein und weder der 
Tatverdächtige noch die Opfer müssen schwedische Staatsangehörige sein oder sich in 
schwedischem Hoheitsgebiet aufhalten. 34 Die Staatsanwaltschaft verfügt über einen 
Ermessensspielraum darüber, ob sie einen Fall nach Prüfung der ihr vorliegenden Beweise 
weiterverfolgt, was bei stichhaltigen Beweisen in der Regel geschieht.35 
 

Deutschland 
Seit Inkrafttreten des Völkerstrafgesetzbuches (VStGB) im Jahr 2002 ist Deutschland eines 
der ersten Länder, die das Rom-Statut des IStGH in ihr nationales Recht übernommen 
haben. 36 Das Gesetz definiert Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
Völkermord in Einklang mit dem IStGH-Vertrag und enthält auch Bestimmungen über 
Befehlsverantwortung und weitere Formen der Verantwortlichkeit. Im deutschen Recht ist 

                                                           
am 20. März 1964, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1964169-om-
straff-for-folkmord_sfs-1964-169 (aufgerufen am 6. September 2017), Schwedisch. 
33 §§ 2(2), 4(2) Gesetz über die strafrechtliche Verantwortung für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen. Die schwedische Regierung plant ein Gesetz zur Kriminalisierung von Folter in Einklang mit dem 
Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (UN-
Antifolterkonvention). Vgl. Schwedisches Justizministerium (Justitiedepartment), „Eine besondere Folter?“ („Ett särskilt 
tortybrott“), Ds 2015:42, August 2015, http://www.regeringen.se/contentassets/740d39e2a0c640158b74198b7e760ce0/ds-
2015-42-ett-sarskilt-tortyrbrott.pdf (aufgerufen am 6. September 2017). Ein Gesetzesentwurf wird bis Ende 2017 erwartet. Vgl. 
Schwedische Regierung (Regeringskansliet), „Schweden nimmt Kritik des Europarat-Ausschusses gegen Folter auf“ (Sverige 
åtgärdar kritik från Europarådets kommitté mot tortyr), 2. Oktober 2016, http://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/sverige-
atgardar-kritik-fran-europaradets-kommitte-mot-tortyr (aufgerufen am 6. September 2017). 
34 Abschnitt 2 § 3(6) Schwedisches Strafgesetzbuch; Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 
2017; Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit schwedischem Wissenschaftler, 19. April 2017. 
35 Abschnitt 20 § 3 Schwedisches Strafgesetzbuch; Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017. 
Wenn sich der Tatverdächtige nicht in schwedischem Hoheitsgebiet aufhält, kann die Staatsanwaltschaft nichtsdestotrotz 
Ermittlungen einleiten und unter Berücksichtigung der relevanten Rechtshilfeabkommen Informationen mit anderen Ländern 
in und außerhalb von Europa austauschen. 
36 Völkerstrafgesetzbuch (VStGB), in Kraft getreten am 30. Juni 2002, https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb (aufgerufen 
am 23. September 2017), Deutsch, http://www.iuscomp.org/gla/statutes/VoeStGB.pdf (aufgerufen am 6. September 2017), 
inoffizielle englische Übersetzung. Das VStGB ist einen Tag vor dem Rom-Statut in Kraft getreten. 
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Folter kein alleinstehender Straftatbestand, kann aber als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verfolgt werden.37  
 
Unter dem VStGB können die deutschen Behörden schwerste, im Ausland verübte 
Völkerrechtsverstöße untersuchen und strafrechtlich verfolgen, auch wenn die fraglichen 
Verbrechen keine Verbindung zu Deutschland haben. Allerdings wird diese universelle 
Zuständigkeit durch einige verfahrensrechtliche Bestimmungen eingeschränkt.38 
Insbesondere spricht Artikel 153(f) der deutschen Strafprozessordnung der 
Staatsanwaltschaft einen Ermessensspielraum zu, von Ermittlungen unter dem VStGB 
abzusehen, wenn: 
 

1) kein Tatverdacht gegen einen Deutschen besteht; 

2) die Tat nicht gegen einen Deutschen begangen wurde; 

3) kein Tatverdächtiger sich im Inland aufhält und ein solcher Aufenthalt auch nicht zu 
erwarten ist und 

4) die Tat vor einem internationalen Gerichtshof oder durch einen Staat, auf dessen 
Gebiet die Tat begangen wurde, dessen Angehöriger der Tat verdächtig ist oder 
dessen Angehöriger durch die Tat verletzt wurde, verfolgt wird. 39 

 

Institutionen  
Schweden 
Die schwedische Polizei verfügt über eine Abteilung (Kommission zur Bekämpfung von 
Kriegsverbrechen), die ausschließlich in schweren Völkerrechtsverbrechen ermittelt. Die 
Einheit besteht aus 13 Ermittlern und zwei Analytikern. 40 Die Analytiker stellen den 
Fahndern relevante Kontextinformationen zur Verfügung und beraten sie bei der 

                                                           
37 Abschnitt 1 § 7(1) Abs. 5 und Abschnitt 2 § 8(1) Abs.3 VStGB; Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 15. 
Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017. 
38 Die uneingeschränkte Anwendung des Weltrechtsprinzip legt § 1 VStGB fest: „ Dieses Gesetz gilt für alle in ihm 
bezeichneten Straftaten gegen das Völkerrecht, für Taten nach den §§ 6 bis 12 auch dann, wenn die Tat im Ausland 
begangen wurde und keinen Bezug zum Inland aufweist.“  
39 § 153(f) deutsche Strafprozessordnung (StPo), in Kraft getreten am 7. April 1987, http://www.gesetze-im-internet.de/stpo 
(aufgerufen am 6. September 2017), Deutsch, http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html 
(aufgerufen am 6. September 2017), inoffizielle englische Übersetzung.  
40 Schwedische Polizei (Polisen), „Kriegsverbrechen – Polizeiarbeit“ („Krigsbrotts – Polisens arbete“), 
https://polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-brott/Krigsbrott (aufgerufen am 6. September 2017). Mit Stand September 
2017 beschäftigte die Kommission nach Kenntnis von Human Rights Watch 13 Ermittler und zwei Analytiker.  
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Zeugenbefragung.41 Die Abteilung arbeitet eng zusammen mit zwei Beamten der 
Geheimdienstabteilung der Polizei, die auf schwerste Völkerstraftaten spezialisiert sind.42 
 
Auch bei der schwedischen Staatsanwaltschaft gibt es eine Abteilung, die zu 
Kriegsverbrechen arbeitet („Staatsanwaltschaftliches Team zur Bekämpfung von 
Kriegsverbrechen“). In ihr sind acht Staatsanwälte beschäftigt, von denen sich vier in 
Vollzeit auf Völkerstraftaten konzentrieren. Die anderen arbeiten auch an regulären 
Strafsachen.43 Die Staatsanwälte dieser Abteilung leiten die Ermittlungen in schwersten 
Völkerrechtsverbrechen und arbeiten eng mit der polizeilichen Kommission zur Bekämpfung 
von Kriegsverbrechen zusammen.44 Anders als in manchen anderen Ländern benötigen sie 
keine richterliche Genehmigung, um Verfahren einzuleiten, was diese beschleunigt.45 
 
Die Kommission und die staatsanwaltlich Abteilung zur Bekämpfung von Kriegsverbrechen 
arbeiten eng mit ihren Kollegen aus der Terrorismusbekämpfung zusammen und tauschen 
systematisch und regelmäßig Informationen mit ihnen aus.46 
 

                                                           
41 Human Rights Watch, Befragung eines schwedischen Beamten, 17. Januar 2017. 
42 Die Mitarbeiter des Geheimdienstes arbeiten auch mit der Sicherheitspolizei (Säkerhetspolisen) und mit dem 
militärischen Geheimdienst (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) zusammen, sowie mit Geheimdiensten anderer 
Länder. Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights Watch, Email-Korrespondenz 
mit schwedischem Beamten, 21. März 2017. 
43 Schwedische Strafverfolgungsbehörde (Åklagarmyndigheten), „Internationale Staatsanwaltschaft 
Stockholm“ („Internationella åklagarkammaren Stockholm“), https://www.aklagare.se/kontakt/aklagaromraden/nationella-
aklagaravdelningen/internationella-aklagarkammaren-stockholm (aufgerufen am 6. September 2017). Mit Stand September 
2017 beschäftigte die Abteilung nach Kenntnis von Human Rights Watch acht Staatsanwälte. Die Internationale 
Staatsanwaltschaft beschäftigt insgesamt 40 Staatsanwälte und ist zuständig für die meisten Straftaten mit internationalem 
Bezug, etwa im Zusammenhang mit Terrorismus oder schweren Völkerrechtsverbrechen. Human Rights Watch, Befragung 
schwedischer Beamter, 17. Januar 2017. 
44 Bei regulären Verbrechen leitet die Polizei die Ermittlungen. Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. 
Januar 2017. 
45 Das trifft auf die schwedische Strafverfolgungsbehörde insgesamt zu und bedeutet zum Beispiel, dass Staatsanwälte 
ohne richterliche Bestätigung Haft- oder Hausdurchsuchungsbefehle ausstellen können. Richterliche Bestätigungen sind nur 
unter bestimmten Umständen erforderlich (etwa um Abhörmaßnahmen zu genehmigen). Jedoch benötigen die Behörden 
eine Genehmigung der Regierung oder des Generalstaatsanwalts, um außerhalb von Schweden verübte Verbrechen zu 
verfolgen. Vgl. Abschnitt 2 § 5(2) Schwedisches Strafgesetzbuch, und Verordnung 1993:1467 zur Autorisierung des 
Staatsanwaltes, in bestimmten Fällen eine Strafverfolgung anzuordnen (Förordning 1993:1467 med bemyndigande för 
riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall), Justitiedepartementet L5, in Kraft getreten am 16. Dezember 
1993, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19931467-med-
bemyndigande-for_sfs-1993-1467 (aufgerufen am 6. September 2017), Schwedisch; Human Rights Watch, Befragung 
schwedischer Beamter, 17. Januar 2017. 
46 Vier Staatsanwälte des Teams zur Bekämpfung von Kriegsverbrechen sind auch dafür ausgebildet, an Terrorismus-Fällen 
zu arbeiten. Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017. 
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In Schweden bearbeitet die Einwanderungsbehörde Asylanträge. In der Behörde sind mehr 
als 8.000 Personen angestellt. Sie besteht aus 50 Abteilungen, die über das ganze Land 
verteilt sind und je 30 Mitarbeiter haben.47 Ihre Arbeit ist anhand von sechs 
geographischen Regionen strukturiert.48 In jeder Region gibt es speziell ausgebildete 
Spezialisten, die die Angestellten bei Fällen unterstützen, die Artikel 1F berühren, den 
Ausschlussartikel des UN-Abkommens über die Rechtsstellung von Flüchtlingen 
(„Flüchtlingskonvention“) aus dem Jahr 1951. Unter diesem Artikel kann einer Person der 
Flüchtlingsstatus verweigert werden, etwa weil der dringende Verdacht besteht, dass sie 
ein schweres Verbrechen begangen hat.49 Bei solchen Fällen beraten die Spezialisten die 
Sachbearbeiter während des gesamten Verfahrens zur Feststellung des 
Schutzanspruchs.50 Weil in den Jahren von 2014 bis 2016 sehr viele Asylanträge von Syrern 
eingingen, hat die Einwanderungsbehörde die Zahl der Spezialisten von 20 auf 35 erhöht.51  
 
Darüber hinaus stellt eine Abteilung Kontextinformationen über spezifische Länder zur 
Verfügung und befasst sich mit länderspezifischen Fragen, die in Einzelfällen aufkommen.52 
 
Unter schwedischem Recht muss die Behörde Informationen über mutmaßliche, schwere 
Völkerrechtsverstöße an die Kommission zur Bekämpfung von Kriegsverbrechen 
weitergeben.53 Human Rights Watch kann bestätigen, dass die Behörde regelmäßig 

                                                           
47 Schwedische Einwanderungsbehörde (Migrationsverkets), Website, https://www.migrationsverket.se/English/ 
Startpage.%20html (aufgerufen am 6. September 2017). Das Asylverfahren ist im Schwedischen Ausländergesetz geregelt. 
Vgl. Ausländergesetz 2005:716 (Utlänningslagen 2005:716), Justitiedepartementet L7, in Kraft getreten am 31. März 2006, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716 
(aufgerufen am 6. September 2017), Schwedisch, http://www.government.se/contentassets/ 
784b3d7be3a54a0185f284bbb2683055/aliens-act-2005_716.pdf (aufgerufen am 6. September 2017), offizielle englische 
Übersetzung; Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 16. Januar 2017; Human Rights Watch, telefonische 
Befragung eines schwedischen Beamten, 27. Februar 2017. 
48 Diese Regionen sind Nord-, Mittel-, West-, Ost- und Südschweden sowie Stockholm. Human Rights Watch, Befragung eines 
schwedischen Beamten, 16. Januar 2017; Human Rights Watch, telefonische Befragung eines schwedischen Beamten, 27. 
Februar 2017. 
49 Im Jahr 2009 wurde das schwedische Ausländergesetz überarbeitet und enthält nun eine Ausschlussklausel. Vgl. 
Abschnitt 4 § 2b Ausländergesetz, geändert durch Gesetz 2009:1542 zur Änderung des Ausländergesetzes 2005:716 (Lag 
2009:1542 om ändring i utlänningslagen 2005:716), Justitiedepartementet L7, in Kraft getreten am 1. Januar 2010, 
http://notisum.se/rnp/sls/sfs/20091542.pdf (aufgerufen am 6. September 2017), Schwedisch, 
http://www.government.se/contentassets/86ebb559cc2d4cf5bee5906236977436/act-amending-the-aliens-act.pdf 
(aufgerufen am 6. September 2017), offizielle englische Übersetzung.  
50 Human Rights Watch, telefonische Befragung eines schwedischen Beamten, 27. Februar 2017. 
51 Ebd. 
52 Die Abteilung ist Teil der Rechtsabteilung mit Sitz in Norrköping. Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit 
schwedischem Beamten, 16. März 2016. 
53 § 2 (17) Vorschrift 2016:1245 zur Änderung von Vorschrift 2007: 996 mit Anweisungen an die Einwanderungsbehörde 
(Förordning 2016:1245om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket), in Kraft getreten am 16. 
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Informationen über einzelne Tatverdächtige mit der Kommission austauscht. Allerdings tut 
sie das bislang nicht mit Informationen über mutmaßliche Opfer oder Zeugen von 
Menschenrechtsverletzungen.54 Sobald ein 1F-Verfahren abgeschlossen ist, prüft die 
Abteilung für Rechtsangelegenheiten, welche Informationen die zuständige Regionalstelle 
an die Kommission zur Bekämpfung von Kriegsverbrechen weitergeben kann.55  
 
Im Januar 2016 vereinbarten die schwedischen Strafverfolgungsbehörden, die 
Staatsanwaltschaft und die Einwanderungsbehörde, ihre Zusammenarbeit zu 
intensivieren. Vertreter dieser drei Behörden treffen sich nun regelmäßig und diskutieren, 
wie sie ihre Arbeitsmethoden und den Informationsaustausch verbessern können, auch 
bei Fällen im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen.56 
 

                                                           
Dezember 2016, https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20161245.pdf (aufgerufen am 6. September 2017), Schwedisch; 
Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 16. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung schwedischer 
Beamter, 17. Januar 2017. 
54 Ein Beamter bestätigte, dass Asylsuchende normalerweise nicht darüber informiert werden, dass ihre Angaben unter 
Umständen an andere Regierungsbehörden weitergeleitet werden, etwa an die Polizei oder die Strafverfolgungsbehörde. 
Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit schwedischem Beamten, 22. August 2017. 
55 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 16. Januar 2017; Human Rights Watch, telefonische Befragung 
eines schwedischen Beamten, 22. Februar 2017. Wenn gegen eine Person wegen des Verdachts auf schwerer 
Völkerrechtsverbrechen ermittelt wird, wird das Asylverfahren ausgesetzt und läuft erst dann weiter, wenn der Verdacht nicht 
bestätigt werden kann. Wenn Beweise dafür vorliegen, dass die Person mit dem fraglichen Verbrechen in Verbindung steht, 
diese aber nicht ausreichen, um ein Strafverfahren zu eröffnen, kann er oder sie in das Herkunftsland abgeschoben werden, 
nachdem er oder sie unter Artikel 1F der Flüchtlingskonvention von internationalem Schutz ausgeschlossen wurde. Wenn 
eine Abschiebung nicht möglich ist (wie derzeit im Fall von Syrien), erhält die Person eine befristete 
Aufenthaltsgenehmigung. Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit schwedischem Beamten, 22. August 2017. 
56 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit 
schwedischem Beamten, 22. März 2017. 
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Deutschland 
Das Bundeskriminalamt verfügt über eine Abteilung zu Kriegsverbrechen, die 
„Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen und weiteren Straftaten nach 
dem Völkerstrafgesetzbuch“ (ZBKV).57  
 
In der ZBKV sind 13 Polizisten beschäftigt. Sie verfügt zwar nicht über Analytiker, aber 
die Ermittler übernehmen zunehmend Aufgaben, die normalerweise in den 
Arbeitsbereich von Polizeianalytikern fallen. Die ZBKV arbeitet regelmäßig mit 
Übersetzern, Experten und dem Technik-Support des Bundeskriminalamts zusammen, 
sowie mit externen Beratern. Darüber hinaus hat die ZBKV Kontaktstellen bei den 
Landeskriminalämtern aller 16 Bundesländer.58  
 
Auch beim Generalbundesanwalt gibt es eine spezielle Abteilung zu Kriegsverbrechen, das 
Referat für Völkerstrafrecht, das VStGB-relevante Völkerstraftaten untersucht. Im Referat 
sind sieben Staatsanwälte in Vollzeit beschäftigt, darunter vier Frauen. Das Referat stellte 
vor kurzem mehr Frauen ein und reagierte damit darauf, dass es zunehmend mit 
weiblichen Überlebenden sexualisierter Gewalt arbeitet.59 
 
Ähnlich wie in Schweden haben die polizeilichen und staatsanwaltlichen Abteilungen, die 
zu Kriegsverbrechen arbeiten, Pendants in der Terrorismusbekämpfung, mit denen sie 
häufig zusammenarbeiten. Sie treffen sich regelmäßig und tauschen systematisch 
Informationen aus.60  

                                                           
57 Bundeskriminalamt (BKA), „Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen und weiteren Straftaten nach dem 
Völkerstrafgesetzbuch“ (ZBKV), 14. April 2011, 
https://www.bka.de/EN/OurTasks/Remit/CentralAgency/ZBKV/zbkv_node.html (aufgerufen am 6. September 2017); Human 
Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 2017. Weitere Informationen über die Einrichtung der ZBKV in: 
Human Rights Watch, The Long Arm of Justice, S. 52-53. 
58 Mit Stand September 2017 beschäftigte die Abteilung nach Kenntnis von Human Rights Watch 13 Polizisten. Human Rights 
Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 2017. In der ZBKV arbeiten auch vier tarifbeschäftigte Personen, davon 
drei in Teilzeit. Vgl. Deutscher Bundestag, „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tom 
Koenigs, Luise Amtsberg , Dr. Franziska Brantner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ermittlung von in Syrien begangenen Völkerstraftaten in Deutschland“, Drucksache 18/12533, 30. Mai 2017, 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/125/1812533.pdf (aufgerufen am 6. September 2017), Frage 17.  
59 Generalbundesanwalt (GBA), „Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch“, 
https://www.generalbundesanwalt.de/de/voelker.php (aufgerufen am 6. September 2017). Mit Stand September 2017 
waren nach Kenntnis von Human Rights Watch sieben Staatsanwälte in der Abteilung beschäftigt. Human Rights Watch, 
Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017, und Email-Korrespondenz vom 31. März, 29. Mai 29 und 31. Juli 2017.  
60 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher 
Beamter, 22. Februar 2017. 
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Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bearbeitet Asylanträge in bundesweit 
40 Ankunftszentren. Es verfügt über eine eigene Abteilung, Referat 235, die die 
Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene koordiniert, 
auch mit der ZBKV und der Abteilung für Terrorismusbekämpfung. Mit diesen Abteilungen 
tauscht das BAMF unter anderem Informationen über mutmaßliche 
Völkerrechtsverbrechen aus. Bei Redaktionsschluss waren im Referat 235 29 Personen 
angestellt. Darüber hinaus hat das BAMF eine Abteilung für Ausschlüsse unter Artikel 1F 
(Referat 233), die zur Entscheidungsfindung auch auf Informationen von Referat 235 
zugreifen kann.61  
 
Das BAMF beschäftigt in seinem Hauptsitz in Nürnberg Länderexperten und führt 
Weiterbildungen zu speziellen Ländersituation für Mitarbeiter der Ausländerbehörden im 
ganzen Land durch. Auch hat das Amt Analyse-Referate, die allen BAMF-Mitarbeitern 
Länderberichte zur Verfügung stellen.62  
 
Zwischen den Jahren 2014 und 2016 stockte das BAMF sein Personal von 2.000 auf 9.000 
Personen auf, um auf die große Zahl nach Deutschland kommender Asylsuchenden zu 
reagieren. Diese Expansion ging mit einer Restrukturierung der Behörde einher, in deren 
Zuge auch die Zahl der Ankunftszentren verdoppelt wurde.63 

                                                           
61 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), „Migration nach Deutschland“, 
http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-node.html (aufgerufen am 6. September 2017); BAMF, „Organizational Chart“, 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Downloads/Infothek/Sonstige/organigramm.pdf?__blob=publicationFile 
(aufgerufen am 6. September 2017). Mit Stand September 2017 arbeiteten nach Kenntnis von Human Rights Watch 29 
Personen in Referat 235. Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 17. Februar 2017; Human Rights Watch, Email-
Korrespondenz mit deutschem Beamten, 10. April 2017. Das Asylgesetz aus dem Jahr 2008 regelt das Asylverfahren in 
Deutschland. Vgl. § 3(2)(1) Asylgesetz, in Kraft getreten am 2. September 2008, https://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/asylvfg_1992/gesamt.pdf (aufgerufen am 6. September 2017), Deutsch, https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_asylvfg (aufgerufen am 6. September 2017), offizielle englische Übersetzung.  
62 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 17. Februar 2017. 
63 Die ersten 20 Zentren waren zuständig für alle Anliegen im Zusammenhang mit Einwanderung, inzwischen haben die 
unterschiedlichen Zentren spezifische Funktionen: Begrüßung, Registrierung und Entscheidung. Human Rights Watch, 
Befragung deutscher Beamter, 17. Februar 2017. 
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Die deutsche Strafprozessordnung und das Asylrecht regeln den Informationsaustausch 
zwischen dem BAMF und der Polizei.64 Anders als sein schwedisches Pendant gibt das 
BAMF Informationen über Tatverdächtige sowie über mutmaßliche Opfer, Zeugen und auch 
grundsätzliche Hinweise weiter. Wenn ein BAMF-Mitarbeiter bei einer Asylanhörung 
Informationen enthält, die auf ein VStGB-relevantes Verbrechen hindeuten, leitet er sie an 
Referat 235 weiter.65  Das Referat gibt diese Informationen dann an die ZBKV weiter, die sie 
analysiert und ggf. spezifische Nachfragen stellt, bevor sie die Daten zur weiteren 
Verwendung an das Referat für Völkerstrafrecht beim Generalbundesanwalt gibt.66  
 

                                                           
64 § 8(3) Asylgesetz; § 487 StPO; Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder 
in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten (BKAG), in Kraft getreten am 7. Juli 1997, https://www.gesetze-im-
internet.de/bkag_1997 (aufgerufen am 6. September 2017). Bei Asylanhörungen werden Asylsuchende nicht darüber 
informiert, dass ihre Angaben an andere Regierungsbehörden weitergegeben werden können, darunter die Bundespolizei 
oder die Bundesanwaltschaft. Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 17. Februar 2017; Deutscher Bundestag, 
„Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tom Koenigs, Luise Amtsberg , Dr. Franziska 
Brantner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ermittlung von in Syrien begangenen 
Völkerstraftaten in Deutschland“, Drucksache 18/12533, Fragen 4 und 12. 
65 Referat 235 hat nach Beratungen mit der Bundespolizei ein fünfstufiges Kategoriensystem für Informationen entwickelt: 
Die Kategorien 1 und 2 umfassen Informationen über Täter, die sich in Deutschland oder Europa aufhalten; Kategorie 3 und 4 
umfassen Informationen von Angehörigen VStGB-relevanter Institutionen (idealerweise entweder Augenzeugen oder 
Personen, die Befehle für VStGB-relevante Handlungen gegeben oder empfangen haben); Kategorie 5 umfasst Informationen 
über Augenzeugen oder Opfer von VStGB-relevanten Verbrechen. Die Mitarbeiter von Referat 235 kategorisieren 
Informationen entsprechend, bevor sie sie an die ZBKV weitergeben. Das System hilft der ZBKV bei der Identifikation 
wichtiger Fälle. Vgl. Deutscher Bundestag, „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tom 
Koenigs, Luise Amtsberg , Dr. Franziska Brantner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ermittlung von in Syrien begangenen Völkerstraftaten in Deutschland“, Drucksache 18/12533, Fragen 15 und 20. 
66 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 17. Februar 2017; Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit 
deutschem Beamten, 10. April 2017. Wenn polizeiliche Ermittlungen eingeleitet werden, wird das Asylverfahren bis zu deren 
Abschluss ausgesetzt. Findet die Polizei Beweise dafür, dass eine Person ein schwere Völkerrechtsverbrechen verübt hat 
und entscheidet sich die Staatsanwaltschaft gegen ein Verfahren, wird der Asylantrag der Person abgelehnt und sie wird in 
der Regel in ihr Herkunftsland abgeschoben. Wenn die Polizei den Verdacht auf eine Völkerstraftat nicht bestätigen kann, 
wird das Asylgesuch der Person vom BAMF geprüft. Vgl. Human Rights Watch, The Long Arm of Justice, p. 57. Während des 
Höhepunkts der Asylkrise in den Jahren 2014 und 2015 nutzte das BAMF einen Fragebogen anstelle einer Asylanhörung, um 
syrische Asylsuchende zu überprüfen. Dieser Fragebogen wurde nur für einen kurzen Zeitraum genutzt und umfasste Fragen 
zu Kriegsverbrechen. Wenn der Fragebogen Hinweise auf mögliche Verbrechen enthielt, wurde die Person vom BAMF befragt. 
Einigen Praktikern zufolge war der Fragebogen keine geeignete Informationsquelle, weil er nur die Antwortmöglichkeiten 
„Ja“ und „Nein“ vorsah und die Informationen, die die ZBKV in diesem Zeitraum sammelte, nicht qualitativ verbesserte. 
Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 17. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 
22. Februar 2017. Weitere Informationen über den Fragebogen in: Human Rights Watch, Long Arm of Justice, S. 57-58.  
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III. Verfahren in Schweden und Deutschland 
 
Bei Redaktionsschluss führten die schwedischen Behörden ein Strukturverfahren zu 
schweren Völkerrechtsverstößen in Syrien durch. Strukturverfahren sind breite 
Vorermittlungen ohne konkrete Tatverdächtige, die dazu dienen, Beweise für mutmaßliche 
Verbrechen zu sammeln, die in zukünftigen Strafverfahren in Schweden oder andernorts 
genutzt werden können.67  Solche Ermittlungen ermöglichen es den Behörden, Beweise in 
Echtzeit oder kurz nach den fraglichen Ereignissen zu sichern, statt Jahre später. Sie 
können die Bemühungen voranbringen, vor nationalen Gerichten Recht über 
Völkerstraftaten zu sprechen. Darüber hinaus ermitteln die schwedischen Behörden in 13 
Fällen gegen Einzelpersonen wegen des Verdachts auf schwere Verbrechen in Syrien.68 
 
Die deutschen Behörden waren europaweit die ersten, die ein Strukturverfahren zu Syrien 
einleiteten, bei Redaktionsschluss liefen zwei solcher Verfahren. Das erste begann im 
September 2011 und befasst sich mit Verbrechen unterschiedlicher Konfliktparteien in 
Syrien, konzentriert sich allerdings auf die „Caesar“-Fotos. Das zweite Strukturverfahren 
läuft seit August 2014 und konzentriert sich auf von ISIS verübte Verbrechen in Syrien und 
im Irak. Schwerpunkt ist der ISIS-Angriff auf die jesidische Minderheit in Sindschar im Irak 
im August 2014.69 Zusätzlich zu den Strukturverfahren laufen in Deutschland 27 

                                                           
67 Dieses Strukturverfahren wurde im Oktober 2015 eröffnet. Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. 
Januar 2017; Henrik Attorps (schwedisches staatsanwaltliches Team zur Bekämpfung von Kriegsverbrechen), Beitrag zur 
Podiumsdiskussionen beim Side Event „Accountability Series on the Syrian Arab Republic“, Ständige Vertretungen von 
Lichtenstein und Kanada, 34. reguläre Sitzung des UN-Menschenrechtsrats, Palais des Nations, Genf, 14. März 2017; Human 
Rights Watch, Email-Korrespondenz mit schwedischem Beamten, 19. Juni 2017. 
68 Im März 2017 arbeitete die Kommission zur Bekämpfung von Kriegsverbrechen insgesamt an 42 Fällen mit Bezug auf 
unterschiedliche Länder. Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit schwedischem Beamten, 21. März 2017; Human 
Rights Watch, telefonische Befragung eines schwedischen Beamten, 28. April 2017. 
69 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017 und 22. Februar 2017; Human Rights Watch, Email-
Korrespondenz mit deutschem Beamten, 20. März 2017. Bei Redaktionsschluss arbeiteten drei ZBKV-Mitarbeiter am 
Strukturverfahren zum Syrien-Konflikt und zwei an dem zu ISIS. Vgl. Deutscher Bundestag, „Antwort der Bundesregierung auf 
die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tom Koenigs, Luise Amtsberg , Dr. Franziska Brantner, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ermittlung von in Syrien begangenen Völkerstraftaten in Deutschland“, Drucksache 
18/12533, Frage 18. 
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Ermittlungsverfahren gegen Einzelpersonen wegen Verdachts auf schwerste Verbrechen in 
Syrien und im Irak.70 
 
Bis dato ist es nur in sieben Fällen im Zusammenhang mit schweren Völkerrechtsverstößen 
in Syrien zu Gerichtsprozessen gekommen (drei in Schweden und vier in Deutschland). 
Von diesen beruhten fünf auf dem Weltrechtsprinzip und zwei auf dem Täterprinzip.71 

 
LAUFENDE UND ABGESCHLOSSENE VERFAHREN WEGEN SCHWERER VERBRECHEN IN 

SYRIEN72 
 

Angeklagter73 Grundlage der 
gerichtlichen 
Zuständigkeit 

Tatvorwurf und 
Anklagepunkte 

Aktueller Stand 

Schweden 

Mouhannad Droubi 
(Syrische nicht-
staatliche, 
bewaffnete Gruppe 

Weltrechtsprinzip Misshandlung eines 
Mitglied einer 
anderen, nicht-
staatlichen Gruppe 

Vor Berufungsgericht 
am 5. August 2016 zu 
8 Jahren Haft 

verurteilt75  

                                                           
70 Human Rights Watch, Befragung eines deutschen Beamten, 22. Februar 2017. Seit dem Jahr 2011 haben die deutschen 
Behörden 74 Ermittlungsverfahren wegen schwerer Völkerrechtsverbrechen angestrengt. 21 dieser Verfahren beziehen sich 
auf Verbrechen von ISIS, sechs auf Verbrechen der syrischen Regierung. Vgl. Deutscher Bundestag, „Antwort der 
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Keul, Tom Koenigs, Dr. Franziska Brantner, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ermittlung von in Syrien begangenen Volkerstraftaten in 
Deutschland“, Drucksache 18/12487, 24. Mai 2017, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/124/1812487.pdf (aufgerufen 
am 6. September 2017), Fragen 3 und 4. 
71 In einem weiteren Fall wurden die schwedischen Staatsbürger Hassan Mostafa Al-Mandlawi und Al Amin Sultan, beide 
Angehörige von ISIS, wegen Verstößen gegen Anti-Terror-Gesetze und wegen Kriegsverbrechen angeklagt, standen 
schlussendlich aber wegen Terrorismus vor Gericht und wurden unter Anti-Terror-Gesetzen verurteilt. Prozess gegen Hassan 
Mostafa Al-Mandlawi and Al Amin Sultan, Stockholmer Bezirksgericht, Az. B 9086-15, Urteil vom 14. Dezember 2015; Prozess 
gegen Hassan Mostafa Al-Mandlawi and Al Amin Sultan, Appellationsgericht von West-Schweden, Az. B 5306-15, Urteil vom 
30. März 2016. 
72 Außerdem haben die deutschen Behörden mehrere Personen verhaftet und angeklagt, die unter dem Verdacht stehen, 
schwere Völkerrechtsverbrechen in Syrien verübt zu haben. Vgl. Anhang I.  
73 Diese Tabelle folgt den Namenskonventionen der schwedischen und deutschen Behörden. 
75 Prozess gegen Mouhannand Droubi, Bezirksgericht Södertörn, Az. B 13656-14, Urteil vom 26. Februar 2015; Prozess gegen 
Mouhannand Droubi, Berufungsgericht Svea hovrätt, Az. B 2440-15, Entscheidung vom 23. Februar 2016 verkündet am 26. 
Februar 2016; Prozess gegen Mouhannand Droubi, Bezirksgericht Södertörn, Az. B 2639-16, Urteil vom 11. Mai 2016; Prozess 
gegen Mouhannand Droubi, Berufungsgericht Svea hovrätt, Az. B 4770-16, Urteil vom 5. August 2016. 
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mit Verbindungen zur 
Freien Syrischen 
Armee) 

mit Verbindungen zur 
Freien Syrischen 
Armee – 
Kriegsverbrechen und 
schwere 

Körperverletzung74 

Haisam Omar 
Sakhanh (Syrische 
nicht-staatliche, 
bewaffnete 
Oppositionsgruppe) 

Weltrechtsprinzip Außergerichtliche 
Hinrichtung von 
sieben Soldaten der 
syrischen Armee – 

Kriegsverbrechen76 

Am 16. Februar 2017 
zu lebenslanger Haft 
verurteilt; Urteil am 
31. Mai 2017 von 
Berufungsgericht 

bestätigt77 

Mohammad Abdullah 
(Syrische Armee) 

Weltrechtsprinzip Verletzung der Würde 
von fünf toten oder 
verletzten Personen 
durch Posieren für ein 
Foto mit dem Fuß auf 
der Brust einer der 
Personen – 

Kriegsverbrechen78 

Am 25. September 
2017 zu 8 Monaten 

Haft verurteilt79 

Deutschland 

                                                           
74 Abschnitt 3 § 6(2) und Abschnitt 22 § 6 (1)Schwedisches Strafgesetzbuch. Die fraglichen Verbrechen wurden im Jahr 2012 
verübt, bevor das neue Gesetz zur Ahndung schwerer Völkerrechtsverbrechen in Kraft trat. Vgl. Abschnitt II, „Grundlagen für 
Gerechtigkeit in Schweden und Deutschland“. 
76 Abschnitt 22 § 6 (1) und (2) Schwedisches Strafgesetzbuch. 
77 Prozess gegen Haisam Omar Sakhanh, Bezirksgericht Stockholm, Az. B 3787-16, Urteil vom 16. Februar 2017; Prozess 
gegen Haisam Omar Sakhanh, Berufungsgericht Svea hovrätt, Az. B 3787-16, Urteil vom 31. Mai 2017. Am 20. Juli 2017 wies 
das Oberste Gericht Schwedens Sakhanhs Berufung zurück, Prozess gegen Haisam Omar Sakhanh, Oberstes Gericht 
Schwedens, Az. B 3157-17, Entscheidung vom 20. Juli 2017. 
78 Abschnitt 22 § 6 (1)Schwedisches Strafgesetzbuch. 
79  Prozess gegen Mohammad Abdullah, Bezirksgericht Södertörn, Az. B 11191-17, Urteil vom 25. September 2017. Abdullah 
wurde zuvor beschuldigt, die Personen auf dem Foto getötet zu haben. Dieser Vorwurf wurde im März 2016 aus Mangel an 
Beweisen fallen gelassen. Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit schwedischem Beamten, 15. September 2017. Vgl. 
auch TRIAL International, Make Way for Justice #3: Universal Jurisdiction Annual Review 2017, 
https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2017/03/UJAR-MEP_A4_012.pdf (aufgerufen am 6. September 2017), p. 
49. 
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Aria L. (ISIS)  Täterprinzip – 
Täter ist 
deutscher 
Staatsbürger 

Schändung von zwei 
Leichen – 

Kriegsverbrechen80 

Am 12. Juli 2016 zu 
zwei Jahren Haft 

verurteilt81  

Abdelkarim El. B. 
(ISIS) 

Täterprinzip – 
Täter ist 
deutscher 
Staatsbürger 

Schändung von 
Leichen – 
Kriegsverbrechen, 
Mitgliedschaft in 
einer terroristischen 
Vereinigung und 
Verstoß gegen das 
Kriegswaffenkontrollg

esetz82 

Am 8. November 2016 
zu 8,5 Jahren Haft 

verurteilt83 

Suliman A.S. 
(mutmaßlich Jabhat 
al-Nusra)84 

Weltrechtsprinzip Entführung eines UN-
Beobachters – 
Beihilfe zu 

Kriegsverbrechen85 

Am 20. September 
2017 zu 3,5 Jahren 

Haft verurteilt86 

                                                           
80 § 8 (1) Abs. 9 und § 8 (6) Abs. 2 VStGB. 
81 Prozess gegen Aria L., Oberlandesgericht Frankfurt, Az. 5 – 3 StE 2/16 – 4 – 1/16, Urteil vom 12. Juli 2016, 
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7661851 (aufgerufen am 6. 
September 2017). 
82 § 8 (1) Abs. 9 VStGB; §§ 129a (1) Abs. 1, 129a (2) Abs. 2, 129b (1) und 129b (2) StGB, in Kraft getreten am 13. November 
1998, https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stgb/gesamt.pdf (aufgerufen am 6. September 2017), Deutsch, 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html (aufgerufen am 6. September 2017), inoffizielle 
englische Übersetzung; § 22a (1) Abs. 6 Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWaffKontrG), in Kraft getreten am 22. November 1990, 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/krwaffkontrg/gesamt.pdf (aufgerufen am 6. September 2017), Deutsch, 
http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=741 (aufgerufen am 6. September 2017), inoffizielle englische Übersetzung. 
83Prozess gegen Abdelkarim El. B., Oberlandesgericht Frankfurt, Az. 5-3 StE 4/16 - 4 - 3/16, Urteil vom 8. November 2016, 
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7812208 (aufgerufen am 6. 
September 2017). 
84 Der Angeklagte wurde unter §§ 129a (1) und 129b (1) StGB vom Terrorismus-Vorwurf freigesprochen. 
85 § 10 (1) Abs.1 VStGB. 
86 Oberlandesgericht Stuttgart, „5. Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart verurteilt einen an der Entführung eines 
Mitarbeiters der Vereinten Nationen in Syrien beteiligten Angeklagten wegen Beihilfe zu einem Kriegsverbrechen gegen 
humanitäre Operationen gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 Völkerstrafgesetzbuch u. a.“, 20. September 2017, http://www.olg-
stuttgart.de/pb/,Lde/4801270/?LISTPAGE=1178276 (aufgerufen am 20. September 2017). 
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Ibrahim Al F. (Freie 
Syrische Armee) 

Weltrechtsprinzip Verdacht auf 
Beaufsichtigung von 
Folter, Entführungen, 
eigenhändiges 
Foltern von mehreren 
Personen, die sich 
der Plünderung ihres 
Besitzes widersetzten 

– Kriegsverbrechen87 

Prozess begann am 

22. Mai 201788 

 
Die Fälle, die bislang vor Gericht gebracht wurden, sind nicht repräsentativ für die 
Verbrechen in Syrien. Die Prozesse wegen Kriegsverbrechen richteten sich fast alle gegen 
Mitglieder der Freien Syrischen Armee und anderer nicht-staatliche Oppositionsgruppen 
sowie gegen Angehörige von ISIS und Jabhat al-Nusra. Bislang wurde nur ein rangniederer 
Angehöriger der syrischen Armee angeklagt. Außerdem bezogen sich die meisten Prozesse 
in Deutschland auf Verstöße gegen Anti-Terror-Gesetze statt auf Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 
 

Problematische Fallauswahl 
Wie oben ausgeführt untersuchen die schwedischen und deutschen Behörden Verbrechen 
unterschiedlicher Konfliktparteien, auch der syrischen Regierung.89 Allerdings richteten 
sich Prozesse wegen schwerster Völkerrechtsverstöße bis Redaktionsschluss fast 
ausschließlich gegen rangniedere Angehörige von ISIS, Jabhat al-Nusra, der Freien 
Syrischen Armee und anderen nicht-staatlichen Oppositionsgruppen, während nur ein 
rangniederes Mitglied der syrischen Armee vor Gericht stand. Diese Fallauswahl spiegelt 
womöglich auch die sicherheitspolitischen Prioritäten Deutschlands und Schwedens 
wider, die beide den Einfluss von ISIS eindämmen und ihre eigenen Staatsbürger davon 
abschrecken wollen, sich dieser Gruppierung anzuschließen. 

                                                           
87 §§ 8 (1) Abs. 3 und 9 (1) VStGB. 
88 Oberlandesgericht Düsseldorf, „Nr. 14/2017 Begehung von Kriegsverbrechen nach dem Völkerstrafrecht: Eröffnung, 
Termine und Akkreditierung im Verfahren gegen Ibrahim A. F.“, 15. Mai 2017, http://www.olg-
duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/archiv/Pressemitteilungen_aus_2017/20170505_PM_Eroeffnung-Ibrahim-
A_F_/index.php (aufgerufen am 6. September 2017). 
89 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher 
Beamter, 16. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 2017. 



  

„VOR DIESEN VERBRECHEN SIND WIR GEFLOHEN“ 40  

Syrer äußerten sich frustriert darüber, dass zum Zeitpunkt ihrer Befragung noch kein 
einziger Prozessen gegen Personen mit Verbindungen zur syrischen Regierung 
stattgefunden hatte. „Europa konzentriert sich auf ISIS und vergisst dabei Assad; ISIS ist 
ein Tropfen im Meer von Assads Verbrechen“, so ein Syrer in Deutschland.90  
 
Einige geflüchtete Syrer trifft der Frust, weil sie persönlich betroffen sind: 22 der in 
Schweden und Deutschland befragten Personen sagten, dass sie selbst Opfer von 
Verbrechen der syrischen Regierung seien. Einige glaubten, dass manche Täter in 
Schweden oder Deutschland leben.91 Abdou, ein Opfer der Regierung, erklärte: 
 

Die Deutschen behandeln die Syrer falsch. Sie sehen uns als 
unterschiedslose Masse, sie achten nicht darauf, was die [Streitkräfte der 
syrischen Regierung] getan haben. Die Deutschen sollten verstehen, wer 
wer ist.92 

 
Zwar untersuchen die schwedischen und deutschen Behörden Verbrechen, die 
Regierungskräfte verübt haben, aber es sind nur wenige Informationen über diese 
Ermittlungen öffentlich verfügbar, die nicht unbedingt ihren vollen Umfang widerspiegeln. 
 
Praktikern und Wissenschaftlern zufolge sind Verfahren gegen mittel- und hochrangige 
Regierungsbeamte und Militärkommandanten für die Beweisführung schwieriger 
aufzubauen als diejenigen, die bereits vor Gericht verhandelt wurden. Um diese Personen 
strafrechtlich zu verfolgen, bedarf es stichhaltiger Beweise, die sie mit den fraglichen 
Verbrechen in Verbindung bringen, und Beweise, die sie in der Befehlskette verorten.93 
 

                                                           
90 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Geflüchteter, Varberg, 19. Januar 2017. 
91 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Geflüchteter, Värmdö, 18. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung 
von Abdullah, Värmdö, 18. Januar 2017; Human Rights Watch, telefonische Befragung von Ahmad, 3. Februar 2017; Human 
Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Geflüchteter, Berlin, 20. Februar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung 
syrischer Geflüchteter, Hannover, 21. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung von Hakim, Hannover, 21. Februar 2017; 
Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Geflüchteter, Köln, 22. Februar 2017; Human Rights Befragung von Adnan, 
Berlin, 23. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung von Muhammad, Berlin, 24. Februar 2017. 
92 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Geflüchteter, Köln, 22. Februar 2017. 
93 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung eines 
schwedischen Wissenschaftlers, 20. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017; 
Human Rights Watch, Befragung deutscher Wissenschaftler, 23. Februar 2017. 
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Die Tatverdächtigen der vor Gericht verhandelten Fälle wurden in Schweden und 
Deutschland verhaftet. Hochrangige Beamte oder führende Militärkommandanten der 
syrischen Regierung sind jedoch bislang nicht in diese Länder gereist und es ist 
unwahrscheinlich, dass sie in näherer Zukunft nach Europa kommen werden. Außerdem 
sind einige Verdächtige auf Grund ihrer Dienststellung zeitweise vor einer 
Strafverfolgung geschützt.94 
 
Dass die bereits aufgegriffenen Fälle das breite Spektrum der in Syrien verübten 
Gräueltaten nicht angemessen repräsentieren, droht sich negativ darauf auszuwirken, wie 
syrische Geflüchtete die Verfahren wahrnehmen. Es könnte ihnen die Zuversicht nehmen, 
dass nationale Gerichte irgendeine Form von Gerechtigkeit herstellen können. 
 

                                                           
94 Vgl. Ausführungen zur strafrechtlichen Immunität im Unterkapitel „Typische Herausforderungen“, insbes. Fußnote 104. 
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Rückgriff auf Anklagen wegen Terrorismus 
Auf welchen Anklagepunkten Prozesse aufbauen, beeinflusst, wie repräsentativ sie 
insgesamt sind. Während dies bislang in Schweden offensichtlich noch kein Problem ist,95 
häufen sich in Deutschland die Fälle, in denen nur Tatbestände vor Gericht gebracht 
wurden, die unter Anti-Terror-Gesetzen relevant sind, selbst dann, wenn es wahrscheinlich 
ist, dass der Verdächtige ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit begangen hat.96 
 
Deutschland verfügt über einen breiten Rechtsrahmen für Anklagen wegen Terrorismus. 
Das Strafgesetzbuch kriminalisiert die Mitgliedschaft in, die Unterstützung von und die 
Rekrutierung für eine terroristische Vereinigung. Im Einzelfall entscheiden die Richter, ob 

                                                           
95 Terrorismus wird in Schweden durch drei Gesetze kriminalisiert, die die unmittelbare Verantwortung für terroristische 
Straftaten, öffentliche Provokation, Rekrutierung, Ausbildung und Finanzierung umfassen. Mitgliedschaft in einer 
terroristischen Vereinigung ist in Schweden keine Straftat. Gesetz 2003:148 über die strafrechtliche Verantwortung für 
terroristische Straftaten (Lag 2003:148 om straff för terroristbrott), Justitiedepartementet L5, in Kraft getreten am 1. Juli 2003, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003148-om-straff-for-
terroristbrott_sfs-2003-148 (aufgerufen am 6. September 2017), Schwedisch, http://www.government.se/49cd60/ 
contentassets/f84107eae6154ce19e65d64151a1b25f/act-on-criminal-responsibility-for-terrorist-offences.pdf (aufgerufen am 
6. September 2017), inoffizielle englische Übersetzung; Gesetz 2010:299 über die strafrechtliche Verantwortung für 
Provokation, Rekrutierung und Ausbildung im Zusammenhang mit terroristischen Straftaten und anderen 
Schwerstverbrechen (Lag 2010:299 om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och 
annan särskilt allvarlig brottslighet), Justitiedepartementet L5, in Kraft getreten am 1. Dezember 2010, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010299-om-straff-for-
offentliguppmaning_sfs-2010-299 (aufgerufen am 6. September 2017), Schwedisch, http://www.government.se/4aa8b5/ 
contentassets/f0c331a80c244813af517a0661b8c163/2010_299-act-on-criminal-responsibility-for-public-provocation-
recruitment-and-training-concerning-terrorist-offences-and-other-particularly-serious-crime.pdf (aufgerufen am 6. September 
2017), inoffizielle englische Übersetzung; Gesetz 2002:444 über die strafrechtliche Verantwortung für die Finanzierung von 
Schwerstverbrechen in einigen Fällen (Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall), 
Justitiedepartementet L5, in Kraft getreten am 1. Juli 2002, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2002444-om-straff-for-finansiering-av_sfs-2002-444 (aufgerufen am 6. September 2017), 
Schwedisch, http://www.government.se/49cd62/contentassets/d28a807aff3f4acb84dcae29daa1aac3/act-on-criminal-
responsibility-for-the-financing-of-particularly-serious-crime-in-some-cases_2002_444_unofficial-translation.pdf (aufgerufen 
am 6. September 2017), inoffizielle englische Übersetzung. Derzeit liegen mehrere Vorschläge zur Ausweitung dieses 
Rechtsrahmens vor, darunter für eine neue Vorschrift zur Kriminalisierung der Teilnahme an kampfbezogenen Handlungen in 
bewaffneten Konflikten im Ausland unter Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Vgl. Schwedisches 
Justizministerium (Justitiedepartmentet), „Strafrechtliches Vorgehen gegen Teilnahme an bewaffneten Konflikten in 
Unterstützung einer terroristischen Organisation“ („Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för 
en terroristorganisation“), Offizieller Bericht SOU 2016:40, Juni 2016, S. 25, http://www.regeringen.se/49d6b7/ 
contentassets/fde512ceb1444e85a7be662142f9bcd3/straffrattsliga-atgarder-mot-deltagande-i-en-vapnad-konflikt-till-stod-
for-en-terroristorganisation-sou-2016-40.pdf (aufgerufen am 6. September 2017). Einige Kommentatoren kritisieren den 
Vorschlag. Vgl. z.B. Mark Klamberg, „Was können und sollten wir verbieten“ („Vad kan och bör vi kriminalisera?“), Upsala 
Nya Tidning, 8. Oktober 2016, http://www.unt.se/asikt/ledare/vad-kan-och-bor-vi-kriminalisera-4398397.aspx (aufgerufen 
am 6. September 2017). Außerdem schlägt der Offizielle Bericht des Justizministeriums vor, die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit hinsichtlich Reisen zu terroristischen Zwecken, Finanzierung solcher Reisen und Rekrutierung für 
besonders schwere Verbrechen auszudehnen. Vgl. Offizieller Bericht SOU 2016:40, S. 26-27. 
96 Bis Ende 2016 wurden in Deutschland 45 Prozesse wegen terroristischer Straftaten mit Syrien-Bezug und nur vier Prozesse 
wegen Kriegsverbrechen geführt. Human Rights Watch Korrespondenz mit NGO, 9. Dezember 2016.  
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eine Vereinigung als terroristisch einzustufen ist.97 Seit kurzen sind außerdem die 
Finanzierung terroristischer Vereinigungen und Auslandsreisen mit der Absicht, sich 
terroristisch ausbilden zu lassen, strafbar.98 
 
In Deutschland befragten Praktikern zufolge ist es oft einfacher, Beweise dafür zu finden, 
dass eine Person Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist, als dieselbe Person mit 
schweren Menschenrechtsverbrechen in Verbindung zu bringen.99  
 
Wenn es möglich ist, eine Person sowohl wegen schwerer Völkerrechtsverstöße als auch 
wegen Terrorismus vor Gericht zu bringen, die Beweise für eine Verurteilung wegen 
Völkerstraftaten aber nicht ausreichen, klagen die Behörden den Tatverdächtigen eher 
wegen terroristischer Straftaten an, als ihn aus der Untersuchungshaft zu entlassen.100  
 
Allerdings hat es Folgen, Personen nur terroristischer Vergehen schuldig zu sprechen, 
wenn sie auch Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verdächtig 
sind. In Deutschland werden schwerste Völkerstraftaten mit längeren Haftstrafen geahndet 
als terroristische Straftaten.101 Außerdem reflektieren Anklagen wegen Terrorismus oft 
nicht das Ausmaß und die Art der verübten Menschenrechtsverletzungen. Sie drohen die 
Bemühungen zu untergraben, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu fördern. 
Werden Terrorismus-Anklagen genutzt, um Personen vor Gericht zu bringen, von denen 
anzunehmen ist, dass sie für Kriegsverbrechen verantwortlich sind, könnte das zudem als 
Zeichen dafür verstanden werden, dass das rechtmäßige Interesse der Behörden, 
nationale Bedrohungen zu bekämpfen, ihr Interesse daran überwiegt, die Verdächtigen für 
andere schwere Völkerrechtsverbrechen zu bestrafen. Terrorismus-Anklagen drohen auch, 
die polizeilichen und staatsanwaltlichen Ressourcen, die eigentlich für Verstöße gegen 
das Völkerstrafrecht vorgesehen sind, in den Dienst der ohnehin gut ausgestatteten 
nationalen Sicherheitspolitik zu stellen. 

                                                           
97 §§ 129a, 129b StGB; Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 15. Februar 2017; Human Rights Watch, 
Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung eines deutschen Wissenschaftlers, 17. 
Februar 2017. 
98 §§ 89a, 89b StGB; Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 15. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung 
eines deutschen Wissenschaftlers, 17. Februar 2017. 
99 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher 
Beamter, 22. Februar 2017. 
100 Ebd. 
101 Vgl § 129a StGB und VStGB. Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 2017. 
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Der deutsche Generalbundesanwalt sagte, dass Situationen wie in Syrien und im Irak 
zeigen, dass Terrorismus und andere schwere Völkerrechtsverbrechen zunehmend 
miteinander verflochten sind, weil terroristische Vereinigungen als neue Akteure in diesen 
Konflikten agieren. Er erklärte, dass das Völkerstrafrecht herangezogen werden müsse, um 
die Rechtswidrigkeit ihrer Verbrechen voll abzubilden und angemessen zu ahnden.102 Mit 
Blick auf Syrien bemerkte er, dass die Natur der am Konflikt beteiligten, terroristischen 
Vereinigungen und ihrer Taten nur dann voll erfasst werden könne, wenn sie nicht nur 
durch die Linse der Terrorismusbekämpfung, sondern auch im Lichte des Völkerstrafrechts 
betrachtet würden.103 
  

                                                           
102 Dr. Peter Frank (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof) und Holger Schneider-Glockzin (Staatsanwalt beim 
Bundesgerichtshof), „Terrorismus und Völkerstraftaten im bewaffneten Konflikt“, Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2017, 
Ausgabe 1, 15. Januar 2017, S. 2, 5. 
103 Ebd., S. 9. 



 

 45 HUMAN RIGHTS WATCH | OKTOBER 2017 

 

IV. Herausforderungen 
 
Die schwedischen und deutschen Behörden sind bei der Untersuchung und 
Strafverfolgung schwerer, in Syrien verübter Menschenrechtsverletzungen mit 
unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Aus ihren Erfahrungen lassen sich 
wichtige Lehren für ihre eigenen Länder ziehen, und für andere Staaten in Europa und 
weltweit, die Verfahren wegen Völkerrechtsverstößen in Syrien aufnehmen wollen. 
 
Einige Herausforderungen sind typisch für nationale Völkerstrafverfahren. Andere sind 
Syrien-spezifisch und hängen zusammen mit dem Sammeln von Informationen innerhalb 
und außerhalb von Schweden und Deutschland. Während manche Hürden nur schwer zu 
überwinden sind, haben die Behörden bereits Maßnahmen ergriffen, um andere abzubauen. 
 
Die Kombination inhärenter und situationsspezifischer Herausforderungen hat mit hoher 
Wahrscheinlichkeit beeinflusst, wie viele und welche Fälle in beiden Ländern bislang vor 
Gericht gebracht wurden. Auch wirkt sich dies darauf aus, wie syrische Flüchtlinge die 
Versuche, Gerechtigkeit herzustellen, wahrnehmen und sich an ihnen beteiligen. 
 

Typische Herausforderungen 
Wenn Fälle nach dem Weltrechtsprinzip aufgegriffen werden, so geht dies mit einigen 
Herausforderungen einher. Manche der Probleme können nationale Behörden nicht lösen. 
 
Die nationale Strafverfolgung schwerster Völkerrechtsverbrechen ist auch ein 
opportunistisches Unterfangen, denn sie richtet sich in der Regel gegen Personen, die sich 
im Hoheitsgebiet des Gerichtslandes aufhalten – so auch der Fall bei den bislang in 
Deutschland und Schweden eingeleiteten Prozessen.   
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   Fallprofil: Haisam Omar Sakhanh 
  
Im September 2013 veröffentlichte die New York Times ein Video, das zeigt, wie Angehörige einer 
nichtstaatlichen, bewaffneten Oppositionsgruppe sieben gefangene Soldaten der syrischen 
Regierung am 6. Mai 2012 im Gouvernement Idlib außergerichtlich hinrichteten. Ein ehemaliger 
Kämpfer hatte das Video wenige Tage zuvor aus Syrien herausgeschmuggelt und an die New York 
Times geschickt. Einer der Kämpfer in dem Video ist Haisam Omar Sakhanh.  
  
Im Februar 2012 wurde Sakhanh bei einer Demonstration vor der syrischen Botschaft in Rom in 
Italien verhaftet, wo er seit dem Jahr 1999 einen Aufenthaltstitel inne hatte. Nach seiner Entlassung 
entschied er sich, nach Syrien zurückzukehren. 
 
Im Jahr 2013 reiste Sakhanh nach Schweden und stellte einen Asylantrag. Bei seiner Anhörung 
informierte er die Behörden nicht über seine Verhaftung in Italien. Dies führte zu Ermittlungen, die 
ihn schließlich mit dem New York Times-Video in Verbindung brachten. 
 
Sakhanh wurde im Jahr 2016 in Schweden verhaftet und wegen seiner Beteiligung an der 
Ermordung der sieben Regierungssoldaten eines „Verbrechens gegen das Völkerrecht“ angeklagt. 
 
Sein Prozess fand zwischen dem 11. und dem 23. Januar 2017 vor dem Stockholmer Bezirksgericht 
statt. Zwar gab Sakhanh zu, Schüsse abgefeuert zu haben, sagte jedoch, er habe lediglich das 
Urteil eines Oppositionsgerichts vollstreckt, das die Hinrichtung der Soldaten angeordnet habe. Er 
konnte diese Behauptung nicht belegen. 
 
Am 16. Februar 2017 verurteilte das Bezirksgericht Sakhanh zu lebenslanger Haft. Zwar erkannten 
die schwedischen Richter an, dass nichtstaatliche Akteure Gerichte etablieren können, aber in 
diesem Fall kamen sie zu dem Schluss, dass ein solches Gericht weder unabhängig noch 
unparteiisch gewesen sei und keinerlei Garantien für ein faires Verfahren bereitgehalten habe. Das 
Urteil und das Strafmaß wurden am 31. Mai 2017 vom Svea hovrätt, dem obersten Berufungsgericht 
Schwedens, bestätigt.  

 
Die strafrechtliche Immunität amtierender Regierungsbeamter kann es ebenfalls 
erschweren, gegen bestimmte Personen zu ermitteln, die mit schweren 
Völkerrechtsverbrechen in Verbindung stehen. Dieses Prinzip sieht vor, dass bestimmte 
Regierungsvertreter, etwa akkreditierte Diplomaten, Staats- und Regierungschefs und 
Außenminister, während ihrer Amtszeit vor der Verfolgung durch fremde Staaten geschützt 
sind, sogar vor Ermittlungen wegen schwerster Völkerrechtsverstöße. Die Immunität 
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erlischt, sobald die betreffende Person ihr Amt nicht mehr ausübt, und soll einer späteren 
Verfolgung nicht im Wege stehen.104 Sowohl Schweden als auch Deutschland erkennen 
diesen Grundsatz an und haben ihn in ihr nationales Recht übernommen.105  
 
Andere typische Herausforderungen können die nationalen Behörden überwinden, 
insbesondere dann, wenn sie mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet sind. 
 
Beispielsweise sind Völkerstrafverfahren komplex und erfordern mehr Zeit und Ressourcen 
als reguläre Strafverfahren. Sie stellen besondere Anforderungen an und bedürfen 
spezifischer Expertise auf Seiten von Polizisten, Staatsanwälten, Gerichten, den Anwälten 
der Opfer und denen der Täter. Um – meistens von den Opfern und Zeugen – Beweise zu 
sammeln, müssen die Ermittler in der Regel in das Land reisen, in dem das Verbrechen 
verübt wurde. Daraus ergeben sich zahlreiche Herausforderungen, darunter sprachliche 
und kulturelle Hürden und unter Umständen Widerstände der nationalen Behörden. Auch 
berühren die Verfahren meist Tatbestände und Arten der Verantwortlichkeit, mit denen 
nationale Ermittler und Staatsanwälte nicht vertraut sind. 
 
Die Erfahrungen einer Reihe europäischer Länder deuten darauf hin, dass 
Sonderabteilungen zu Kriegsverbrechen, Weiterbildungsangebote für Praktiker, die mit 
dieser Art von Fällen befasst sind, und angemessene Ressourcen für die Ermittlung und 
Strafverfolgung wirksame Maßnahmen sind, um diese Hürden zu überwinden.106 
  

                                                           
104 Vgl. Democratic Republic of Congo v. Belgium, Internationaler Gerichtshof, Urteil vom 14. April 2002,  
http://www.icj-cij.org/files/case-related/121/121-20020214-JUD-01-00-EN.pdf (aufgerufen am 6. September 2017). 
105 Das deutsche Gerichtsverfassungsgesetz legt fest, dass diplomatische Missionen und Staatsrepräsentanten, die sich auf 
offizielle Einladung hin in Deutschland aufhalten, Immunität genießen. Die Immunität anderer führender Regierungsvertreter 
wird im Einklang mit dem Völkergewohnheitsrecht ausgelegt. Vgl. §§ 18-20 Gerichtsverfassungsgesetz, in Kraft getreten am 
12. September 1950, https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvg/gesamt.pdf (aufgerufen am 6. September 2017), 
Deutsch, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gvg/englisch_gvg.html (aufgerufen am 6. September 2017), offizielle 
englische Übersetzung. Weitere Informationen in: Human Rights Watch, The Legal Framework for Universal Jurisdiction in 
Germany, S. 3. Kapitel 2 § 7 des Schwedischen Strafgesetzbuches legt fest, dass „Einschränkungen [der Gerichtsbarkeit 
schwedischer Gerichte] auf Grund allgemein anerkannter Grundprinzipien des Völkerrechts oder besonderer Vorschriften aus 
Übereinkommen mit anderen Staaten zu berücksichtigen sind.“ 
106 Vgl. Human Rights Watch, The Long Arm of Justice, S. 5-21. 
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Syrien-spezifische Herausforderungen 
Zusätzlich zu den typischen Herausforderungen ist die übergeordnete Schwierigkeit für 
Behörden bei Fällen mit Syrien-Bezug, inmitten eines laufenden Konflikts zu ermitteln und 
keinen Zugang zu den Tatorten zu haben. Daher müssen die Behörden von anderen 
Quellen Informationen einholen, auf denen sie Verfahren aufbauen können. 
 
Neben öffentlich zugänglichen Plattformen wie sozialen Netzwerken gibt es drei 
Hauptquellen für solche Informationen: syrische Flüchtlinge und Asylsuchende, die sich im 
ermittelnden Land aufhalten; andere Regierungen und Regierungsorganisationen; und 
zahlreiche nichtstaatliche Dokumentationsgruppen, die grenzüberschreitend arbeiten.  
 

Informationssammlung im Inland 
Schweden und Deutschland befinden sich in unterschiedlichen Phasen der 
Informationsgewinnung im Inland. Während die schwedischen Ermittler Schwierigkeiten 
dabei haben, Informationen von syrischen Flüchtlingen und Asylsuchenden zu erhalten, 
sind ihre deutschen Kollegen mit einer großen Menge an Informationen aus 
unterschiedlichen Quellen konfrontiert, die sie ordnen und filtern müssen.  
 
Die ersten drei in Schweden abgeschlossenen Prozesse wegen schwerster 
Völkerrechtsverbrechen in Syrien waren kein Teil strategischer Ermittlungen, sondern 
basierten auf belastenden Fotos und Videos, auf denen das staatsanwaltliche Team zur 
Bekämpfung von Kriegsverbrechen die Fälle aufbaute.107 Zusätzlich zu Foto- und 
Videomaterial zog die schwedische Staatsanwaltschaft vor allem Experten heran, um 
kontroverse rechtliche Probleme zu klären oder um Kontextinformationen über die 
Situation in Syrien zum Zeitpunkt der Verbrechen einzubeziehen.108 
 

                                                           
107 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung eines 
schwedischen Wissenschaftlers, 20. Januar 2017; Human Rights Watch, telefonische Befragung einer NGO, 9. Februar 2017. 
Vgl. auch C. J. Chivers, „Syrian Asylum Seeker Linked to Mass Killing is Arrested in Sweden“, New York Times, 16. März 2016, 
https://www.nytimes.com/2016/03/15/world/europe/syrian-asylum-seeker-linked-to-mass-execution-is-arrested-in-
sweden.html (aufgerufen am 6. September 2017). 
108 Beispielsweise sagte Mark Klamberg, außerordentlicher Professor für Völkerrecht an der Universität Stockholm, im 
Prozess gegen Haisam Omar Sakhanh als Experte darüber aus, inwieweit nichtstaatliche Akteure Gerichte etablieren, Urteile 
sprechen und die strafrechtliche Verantwortung für Taten für nichtig erklären können, die andernfalls Kriegsverbrechen 
darstellen würden. Human Rights Watch, Befragung eines schwedischen Wissenschaftlers, 20. Januar 2017. 
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Die schwedischen Behörden versuchen derzeit, eine klarere Strategie der Strafverfolgung 
zu entwickeln, die auf den Informationen aufbaut, die sie durch das Strukturverfahren 
generiert haben. In diesem Zusammenhang haben Ermittler begonnen, Kontakt zu 
syrischen Flüchtlingen in Schweden herzustellen. Allerdings ist es schwierig, Personen zu 
finden, die bereit sind, vor Gericht auszusagen.109 
 
Ein Praktiker erläuterte, dass die schwedischen Ermittler und Staatsanwälte, wenn sie 
strategischer vorgehen sollen, „mehr harte Fakten und Personen brauchen, die aussagen 
wollen“, um Völkerstrafverfahren mit Syrien-Bezug aufzubauen.110 Zwei anderen Praktikern 
zufolge sind Hinweise für die Ermittlungen bedeutsam. Sie betonten aber, dass die 
Ermittler in jedem Fall Augenzeugen benötigen, unabhängig davon, welche anderen 
Informationen sie bereits erhalten haben.111 
 
Die deutschen Behörden sind derzeit mit einer anderen Herausforderung konfrontiert, 
nämlich mit großen Mengen allgemeiner, ungefilterter und häufig unaufgefordert 
eingebrachter Informationen aus unterschiedlichen Quellen. Das bedeutet, dass die 
Ermittler diese Informationen zunächst filtern müssen, bevor sie sich gezielter der 
Kontaktaufnahme mit Syrern widmen können. 
 
Mit Stand von Juni 2017 hatte die ZBKV 4.100 Hinweise (davon 2.760 mit Syrien-Bezug) 
erhalten, von denen einige schließlich in 27 gezielten Ermittlungen gegen Einzelpersonen 
mündeten, die in Syrien und im Irak verübter Verbrechen verdächtig sind.112 
Gesprächspartner schilderten, dass die ZBKV buchstäblich mit Informationen aus 
verschiedenen Quellen überflutet werde, darunter das BAMF und die allgemeine 
Öffentlichkeit. Letztere macht die Ermittler meist auf mögliche Hinweise in den sozialen 
Medien aufmerksam.113 All diese Informationen müssen überprüft werden, und die große 

                                                           
109 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights Watch, telefonische Befragung 
einer NGO, Stockholm, 9. Februar 2017; Human Rights Watch, telefonische Befragung schwedischer Journalisten, 8. Februar 
2017. 
110 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017. 
111 Ebd.  
112 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 2017. Vgl. Deutscher Bundestag, „Antwort der 
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tom Koenigs, Luise Amtsberg , Dr. Franziska Brantner, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ermittlung von in Syrien begangenen Völkerstraftaten in 
Deutschland“, Drucksache 18/12533, Frage 12. 
113 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher 
Beamter, 22. Februar 2017. 
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Zahl der Tipps erschwert es, den jeweiligen Wahrheitsgehalt zu erkennen. Insbesondere 
erfordert es viel Zeit und Ressourcen, die Informationen nach Fragestellungen 
durchzusehen, die für laufende Ermittlungen relevant sind, und um Zeugen zu 
identifizieren, die aus erster Hand von einem Verbrechen wissen.114 Ein Praktiker sagte, 
dieses Vorgehen entspräche einer kleinen vorläufigen Ermittlung.115 
 
Vor diesem Hintergrund können syrische Flüchtlinge in Schweden und Deutschland eine 
wichtige Rolle dabei spielen, die Behörden in ihren Bemühungen zu unterstützen. 
Allerdings haben Ermittler und Staatsanwälte in beiden Ländern Schwierigkeiten im 
Umgang mit Geflüchteten, hauptsächlich, weil viele Asylsuchende und Flüchtlinge den 
Behörden misstrauen, Ängste haben und insgesamt wenig über die Ermittlungen wissen. 
 

Misstrauen 
Syrische Flüchtlinge misstrauen häufig der Polizei und anderen Beamten, weil sie in ihrer 
Heimat negative Erfahrungen mit den Behörden gemacht haben.116 Ahmad, der in 
Schweden lebt, sagte: 
 

Wir sind es gewöhnt, die Polizei oder die Regierung als Bedrohung zu 
betrachten. Wenn du eines deiner Rechte in Syrien in Anspruch nehmen 
möchtest, entscheidest du dich dagegen, weil die Polizei versuchen wird, 
dir Geld abzunehmen. Kein Vertrauen. Auch, wenn ich in Schweden einen 
Polizisten sehe, fühle ich mich nicht normal. Für uns sind die Polizei und 
die Regierung keine Instanzen, denen wir vertrauen können.117  

 
Dieses Misstrauen rührt auch daher, dass einige Flüchtlinge denken, die schwedische und 
deutsche Regierung unterstützten die syrische, während sie dem Leid der syrischen 
Bevölkerung gleichgültig gegenüber stünden – und das, obwohl in beiden Ländern 

                                                           
114 Ebd. 
115 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 2017. 
116 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung 
syrischer Flüchtlinge, Värmdö, 18. Januar 2017; Human Rights Watch, telefonische Befragung von Ahmad, 3. Februar 2017; 
Human Rights Watch, telefonische Befragung eines schwedischen Journalisten, 8. Februar 2017; Human Rights Watch, 
Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Berlin, 20. Februar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer 
Flüchtlinge, Köln, 22. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 2017. 
117 Human Rights Watch, telefonische Befragung von Ahmad, 3. Februar 2017. 
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deutlich mehr syrische Flüchtlinge leben als in den meisten anderen EU-Staaten.118 
Ibrahim, der in Deutschland lebt, sagte: 
  

Die allgemeine Atmosphäre hier ist gegen uns. Man fühlt sich nicht, als 
würde sich irgendjemand wirklich für einen interessieren.119 

 
Einige Gesprächspartner betonten, dass die Behörden beider Länder besonders sensibel 
mit Flüchtlinge umgehen sollten, auf Grund von deren Erfahrungen, auch mit Verbrechen, 
deren Opfer oder Zeugen einige von ihnen sind. Dahingegen schilderten Flüchtlinge das 
Asylverfahren als unpersönlich und berichteten von negativen Erfahrungen vor allem mit 
Mitarbeitern der Einwanderungsbehörden. Ein Flüchtling sagte: 
 

Wenn man wie eine Nummer behandelt wird und einem niemand zuhört, 
fühlt man sich nicht wohl damit, sensible, persönliche Informationen 
preiszugeben […] Ich bin nicht nur ein Opfer oder ein Flüchtling […] Man 
fühlt sich hier von der ersten Sekunde an angegriffen und verletzt.120  

 

Angst vor Vergeltung 
Viele der in Schweden und Deutschland befragten Flüchtlinge haben noch Familie und 
Freunde in Syrien. Das erschwert es den Behörden, Personen zu finden, die bereit sind, 
öffentlich über Verbrechen auszusagen, deren Opfer oder Zeugen sie sind. 
 
Einige in Schweden befragte Flüchtlinge erklärten sich grundsätzlich bereit, mit den Behörden 
zusammenzuarbeiten, zögerten aber, offen vor Gericht aufzutreten oder Namen zu nennen, 
weil sie um die Sicherheit ihrer Angehörigen in Syrien fürchten.121 Ein Flüchtling erklärte, er 
wolle nicht öffentlich aussagen, weil er vermute, dass ISIS und die syrische Regierung in 

                                                           
118 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge , Värmdö, 18. Januar 2017; Human Rights Watch, 
Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Berlin, 20. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung von Layal, Berlin, 20. 
Februar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Hannover, 21. Februar 2017. 
119 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Berlin, 20. Februar 2017. 
120 Ebd.  
121 Human Rights Watch, Gruppenbefragungen syrischer Flüchtlinge, Värmdö und Varberg, 18.-19.Januar 2017; Human Rights 
Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung einer NGO, Stockholm, 17. Januar 
2017; Human Rights Watch, telefonische Befragung von Ahmad, 3. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung eines 
schwedischen Opfer-Anwalts, 20. Januar 2017. 
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Schweden aktiv sind.122 Unter schwedischem Recht können Zeugen in Strafprozessen nicht 
anonym bleiben, wobei begrenzte Zeugenschutzmaßnahmen möglich sind.123 
 
In Deutschland befragte Syrer äußerten ähnliche Bedenken. Zusätzlich zur Sorge um die 
Sicherheit ihrer Familien in Syrien sagten einige Flüchtlinge, sie hätten Angst um ihr 
eigenes Leben, da sie davon ausgingen, dass Syrer, die auf der Seite der Regierung stehen 
und nun in Europa leben, ihnen Schaden zufügen können.124 Unter deutschen Recht ist es 
unter bestimmten Umständen möglich, die Identität eines Zeugen geheim zu halten (zum 
Beispiel bei Opfern sexualisierter Gewalt).125 Allerdings wird davon selten Gebrauch 
gemacht, weil anonyme Aussagen vor Gericht weniger Gewicht haben und Staatsanwälte 
sie daher als letztes Mittel betrachten.126 
 

Fehlendes Wissen 
Die Untersuchungen zeigen, dass syrische Flüchtlinge insgesamt wenig über Verfahren 
nach dem Weltrechtsprinzip wissen. Das betrifft vor allem drei Bereiche:  

 

                                                           
122 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Varberg, 19. Januar 2017. 
123 Abschnitte 36 § 10 und 37 § 3 Schwedisches Gerichtsgesetzbuch 1942:740 (Rättegångsbalken 1942:740), in Kraft 
getreten am 1. Januar 1948, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/rattegangsbalk-1942740_sfs-1942-740 (aufgerufen am 6. September 2017), Schwedisch, 
http://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-
ds-1998_65.pdf (aufgerufen am 6. September 2017), offizielle englische Übersetzung. Alternative Zeugenschutzmaßnahmen 
ermöglichen in Schweden entweder das nationale Personenschutzprogramm oder das Gerichtsgesetzbuch. Vgl. §§ 2a und b 
Polizeigesetz 1984:387 (Polislag 1984:387), in Kraft getreten am 7. Juni 1984, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/polislag-1984387_sfs-1984-387 (aufgerufen am 6. September 2017); Abs. 2 
Verordnung 2006:519 über besondere Personenschutzprogramme (Förordning 2006:519 om särskilt personsäkerhetsarbete 
m.m.), in Kraft getreten am 1. Juni 2006, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2006519-om-sarskilt_sfs-2006-519 (aufgerufen am 6. September 2017); §§ 2-4 Gesetz 
1991:483 über fiktive Personenidentifikationsdaten (Lag 1991:483 om fingerade personuppgifter), in Kraft getreten am 30. 
Mai 1991, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1991483-om-fingerade-
personuppgifter_sfs-1991-483 (aufgerufen am 6. September 2017); Abschnitte 35 § 14 und 36 §§ 18-19 Gerichtsgesetzbuch. 
Vgl. auch Council of Europe Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), „Report Concerning the 
Implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Sweden“, GRETA 
(2014)11, 27. Mai 2014, Abs. 218-219, https://rm.coe.int/168063c456 (aufgerufen am 6. September 2017).  
124 Human Rights Watch, Befragung von Layal, Berlin, 20. Februar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer 
Flüchtlinge, Berlin, 20. Februar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Hannover, 21. Februar 
2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Köln, 22. Februar 2017. 
125 § 68 StPO; Human Rights Watch, Befragung eines deutschen Wissenschaftlers, 14. Februar 2017; Human Rights Watch, 
Befragung eines deutschen Opfer-Anwalts, 14. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 
2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher Wissenschaftler, 23. Februar 2017. 
126 Außerdem können Opfer, die als Zivilparteien am Verfahren teilnehmen, nicht anonym bleiben. Human Rights Watch, 
Befragung eines deutschen Opfer-Anwalts, 14. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 
2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher Wissenschaftler, 23. Februar 2017. 
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• Fehlendes Wissen über das Rechtssystem und die Möglichkeiten syrischer 
Flüchtlinge, zur Strafverfolgung beizutragen; 

• Fehlendes Wissen über das Recht von Opfern, an Strafverfahren teilzunehmen; und  

• Fehlendes Wissen über die laufenden Verfahren. 

 

Rechtssystem 

Die Bereitschaft (und die Befähigung) syrischer Flüchtlinge, Informationen an die 
Behörden weiter zu geben, ist beeinträchtigt, wenn sie nicht genug über die Mandate und 
Arbeitsweisen der Einwanderungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft wissen, sowie über die Zusammenarbeit dieser Instanzen. 
 
Das trifft insbesondere mit Blick auf ihren unsicheren Aufenthaltsstatus zu. Wenn die 
Einwanderungsbehörden Asylsuchenden nicht verdeutlichen, was ihre Aufgaben sind und 
wie sich das Asylverfahren von strafrechtlichen Ermittlungen unterscheidet, dann 
schrecken syrische Asylsuchende womöglich davor zurück, Informationen weiter zu geben, 
weil sie fürchten, dies könnte ihren Schutzanspruch gefährden. 
 
Mehreren syrischen Flüchtlingen in beiden Ländern zufolge leugnen Asylsuchende bei 
ihrer Anhörung häufig, Zeugen oder Opfer von Verbrechen zu sein, weil sie glauben, es 
könne die Entscheidung über ihren Status negativ beeinflussen, wenn sie dies offen 
legen.127 Raslan sagte, er habe davor zurückgeschreckt, bei seiner Asylanhörung 
Informationen weiter zu geben: 
 

Ich habe nicht besonders viel gefragt oder gesagt. Ich hatte Angst um 
meine Papiere, um mich selbst und um meine Familie in Syrien. […] Ich 
habe nicht gesagt, dass ich in Syrien etwas gesehen haben, ganz gleich ob 
ich das nun habe oder nicht.128 

 

                                                           
127 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Värmdö, 18. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung 
von Abdullah, Värmdö, 18. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung von Hassan, Berlin, 20. Februar 2017; Human Rights 
Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Hannover, 21. Februar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung 
syrischer Flüchtlinge, Köln, 22. Februar 2017. 
128 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Köln, 22. Februar 2017. 
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Zudem denken viele Asylsuchende in Schweden offensichtlich, dass es klüger sei, ihre 
Flucht aus Syrien bei ihrer Anhörung auf ISIS zurückzuführen, selbst wenn sie tatsächlich 
vor Regierungskräften oder anderen bewaffneten Gruppen geflohen sind. Scheinbar gehen 
sie davon aus, dass ein Verweis auf ISIS ihr Asylverfahren positiv beeinflussen würde, weil 
diese Gruppe weltweit eine schlechte Reputation hat.129  
 
Auch in Deutschland sind ähnliche Geschichten unter Asylsuchenden verbreitet. Einige 
befragte Personen wurden von anderen Syrern davor gewarnt, zu erwähnen, dass sie Opfer 
von Verbrechen der Regierung sind, weil das ihr Asylverfahren „verkomplizieren“ würde.130  
 
Keiner der befragten syrischen Flüchtlinge  in Schweden und Deutschland hat erfahren, 
dass er ein Recht darauf hat, die Polizei zu informieren, wenn er gegenüber der 
Einwanderungsbehörde Informationen über Verbrechen offenlegt, deren Opfer oder Zeuge 
er war. 15 befragte Syrer, die bei ihrer Anhörung über solche Erfahrungen gesprochen 
haben, sagten, sie wussten nicht, dass und wie sie diese Informationen auch an die Polizei 
geben können.131 
 
Ibrahim beklagte, dass er wenig darüber wisse, wie er die zuständigen Behörden 
kontaktieren könne: „Warum sagen sie uns das nicht? Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll, 
wenn ich etwas aussagen will.“132 
 

Das Recht der Opfer, an Strafverfahren teilzunehmen 

Im schwedischen Rechtssystem haben Opfer das Recht, Strafverfahren zu initiieren oder 
als Zivilparteien an einem Prozess teilzunehmen, den die Staatsanwaltschaft angestrengt 
hat. Ihnen steht ein kostenfreier Rechtsbeistand zu.133 Unter deutschem Recht können die 

                                                           
129 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Värmdö, 18. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung 
von Abdullah, Värmdö, 18. Januar 2017. 
130 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Köln, 22. Februar 2017. 
131 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Värmdö, 18. Januar 2017; Human Rights Watch, 
Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Berlin, 20. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung von Hassan, Berlin, 20. 
Februar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Hannover, 21. Februar 2017. 
132 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Berlin, 20. Februar 2017. 
133 Vgl. Abschnitt 20 §§ 8-9 Gerichtsgesetzbuch; Rechtshilfegesetz 1996:1619 (Rättshjälplagen 1996:1619), 
Justitiedepartementet DOM, in Kraft getreten am 1. Dezember 1997, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svenskforfattningssamling/rattshjalpslag-19961619_sfs-1996-1619 (aufgerufen am 6. September 2017), 
Schwedisch, http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/national_law_la_swe_en.pdf (aufgerufen am 6. 
September 2017), inoffizielle, zusammenfassende englische Übersetzung. 
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Opfer bestimmter Verbrechen als Nebenkläger am Prozess teilnehmen und haben das 
Recht auf einen kostenfreien Rechtsbeistand, der ihnen automatisch zugewiesen wird.134 
 
Keiner der befragten Flüchtlinge wurde während oder nach seinem Asylverfahren über sein 
Recht informiert, an Strafverfahren teilzunehmen.135 Ayman stellte als Teil einer Gruppe von 
Opfern in Deutschland Strafanzeige gegen hochrangige syrische Beamte.136 Er erfuhr erst, 
dass er dies tun kann, als er mit einem befreundeten syrischen Anwalt sprach.137 
 

Laufende Verfahren 

In Schweden und Deutschland befragte syrische Flüchtlinge wussten mehrheitlich nichts 
über die Strafverfahren, die in ihren Aufnahmeländern laufen, oder hatten über diese nur 

                                                           
134 Vgl. § 397a (1) SPO. § 395 SPO listet die Verbrechen, an deren Verfahren die Opfer als Nebenkläger teilnehmen können. 
Zwar nennt die Vorschrift schwere Völkerrechtsverbrechen nicht explizit, bezieht aber Angriffe auf die körperliche Integrität, 
Mord und schwere Sexualstraftaten ein, die als Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord 
gewertet werden können. 
135 Das wurde auch von zivilgesellschaftlichen Gruppen bestätigt, die in Schweden mit Flüchtlingen arbeiten. Human Rights 
Watch, Befragung einer NGO, Stockholm, 16. Januar 2017. In Schweden erhält das mutmaßliche Opfer solche Informationen 
normalerweise in der Frühphase der Ermittlungen von dem Anwalt, der ihm oder ihr zugewiesen wird. In Deutschland 
erhalten Asylsuchende solche Informationen in der Regel, falls und wenn sie von der Polizei befragt werden. Human Rights 
Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 
2017. Art. 4 1(b) der EU-Opferschutzrichtlinie besagt: „ Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Opfern ab der ersten 
Kontaktaufnahme mit einer zuständigen Behörde unverzüglich die nachstehend aufgeführten Informationen zur Verfügung 
gestellt werden, damit sie die in dieser Richtlinie festgelegten Rechte wahrnehmen  können: […] (b) die Verfahren zur 
Erstattung von Anzeigen hinsichtlich einer Straftat und die Stellung des Opfers in diesen Verfahren“. Vgl. Art. 4 1(b) Richtlinie 
2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den 
Schutz von Opfern von Straftaten  sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI, 25. Oktober 2015, 
http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/18_wp/opferschutzrefG/ab
leu1231557.pdf;jsessionid=444FE2D6C1A3FF35FF590F1F9E671F9A.2_cid359?__blob=publicationFile (aufgerufen am 24. 
September 2017), offizielle deutsche Übersetzung, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 
TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN (aufgerufen am 6. September 2017), Englisch. 
136 Am 1. März 2017 reichte das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) zusammen mit sieben 
syrischen Folteropfern und den syrischen Anwälten Anwar al-Bunni (Syrian Center for Legal Researches & Studies) und 
Mazen Darwish (Syrian Center for Media and Freedom of Speech) beim Bundesgerichtshof Klage gegen sechs hochrangige 
Beamte des syrischen Militärgeheimdienstes ein. Bei Redaktionsschuss hatte die Staatsanwaltschaft begonnen, die ersten 
der sieben Opfer anzuhören. Vgl. „Torture under the Assad Regime: Germany Paves the Way for First Syrian Cases under 
Universal Jurisdiction Laws“, ECCHR, https://www.ecchr.eu/en/international-crimes-and-accountability/syria/torture-under-
assad/articles/international-crimes-and-accountability-syria-torture-under-assad.html (aufgerufen am 6. September 2017). 
137 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Hannover, 21. Februar 2017. 
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wenige (und oft falsche) Informationen.138 Die meisten, die zumindest ein paar korrekte 
Informationen hatten, fanden diese auf den Facebook-Seiten syrischer Aktivisten.139  
 
Einige wünschten sich mehr Informationen über die laufenden und zukünftige Verfahren 
aus offiziellen Quellen, idealerweise auf Arabisch.140 Sie bezeichneten soziale 
Netzwerke, insbesondere Facebook, als geeignete Plattformen, um Neuigkeiten über die 
Verfahren zu veröffentlichen. 
 
Die Syrien-Krise unterscheidet sich vor allem deshalb von anderen Situationen, zu denen 
die deutschen und schwedischen Ermittler und Staatsanwaltschaften in der Vergangenheit 
gearbeitet haben, weil sich in ihren Hoheitsgebieten sehr viele syrische Flüchtlinge und 
Asylsuchende aufhalten, die eine wichtige Rolle bei den Verfahren spielen können. Daher 
ist es wichtig, dass die Behörden erfolgreich mit ihnen interagieren. 
 
In Schweden und Deutschland werden Prozesse nicht gefilmt oder im Fernsehen 
ausgestrahlt, aber sie sind in der Regel offen für die breite Öffentlichkeit und für 
Medienvertreter.141 Gerichtsverfahren werden grundsätzlich auf Schwedisch 
beziehungsweise Deutsch geführt. In den Prozessen mit Syrien-Bezug, die bisher verhandelt 
wurden, erhielten die Angeklagten Übersetzungen ins Arabische. Informationen über die 
Verfahren (normalerweise im Zusammenhang mit einer Verhaftung, dem Beginn eines 
Prozesses oder einem Urteilsspruch) werden manchmal auf den Websites der 
Staatsanwaltschaft und der Polizei veröffentlicht, aber nur auf Schwedisch beziehungsweise 

                                                           
138 Human Right Watch, Gruppenbefragungen syrischer Flüchtlinge, Värmdö und Varberg, 18.-19. Januar 2017; Human Rights 
Watch, Befragung von Layal, Berlin, 20. Februar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Berlin, 
20. Februar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Hannover, 21. Februar 2017; Human Rights 
Watch, Befragung von Hakim, Hannover, 21. Februar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, 
Köln, 22. Februar 2017. 
139 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Varberg, 19. Januar 2017; Human Rights Watch, 
Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Berlin, 20. Februar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer 
Flüchtlinge , Hannover, 21. Februar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Köln, 22. Februar 
2017. 
140 Human Right Watch, Gruppenbefragungen syrischer Flüchtlinge, Värmdö und Varberg, 18.-19. Januar 2017; Human Rights 
Watch, Befragung von Layal, Berlin, 20. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung von Hassan, Berlin, 20. Februar 2017; 
Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Berlin, 20. Februar 2017; Human Rights Watch, 
Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Köln, 22. Februar 2017. 
141 Tonaufnahmen sind bei Prozessen in Schweden teilweise zulässig. In Deutschland werden die Eröffnung von und die 
Urteilssprüche in Prozessen vor dem Bundesverfassungsgericht manchmal im Fernsehen ausgestrahlt. Human Rights Watch, 
Befragung schwedischer Beamter, 16. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 15. February 2017.  
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Deutsch.142 Die Urteile und andere wichtige Gerichtsdokumente sind ebenfalls nur auf 
Schwedisch beziehungsweise Deutsch verfügbar. Die deutsche Staatsanwaltschaft bemüht 
sich allerdings darum, Zwischenentscheidungen, also vorläufige Urteile, sowie die 
endgültigen Urteile in die für den Fall relevanten Sprachen zu übersetzen.143 
 
Im Februar 2017 richtete die schwedische Staatsanwaltschaft eine Pressekonferenz über 
zwei neue Urteile (eins mit Syrien-Bezug) aus und erläuterte die Arbeit des 
staatsanwaltlichen Teams zur Bekämpfung von Kriegsverbrechen.144 In Deutschland halten 
Staatsanwälte in der Regel zum Abschluss eines Prozesses eine Pressekonferenz ab, 
sowie einmal jährlich, um über ihre Arbeit insgesamt zu sprechen.145 Diese Initiativen sind 
wertvoll und zeigen, dass die Behörden grundsätzlich offen sind. Allerdings finden die 
Veranstaltungen ausschließlich auf Schwedisch beziehungsweise Deutsch statt und 
beziehen die betroffenen Gemeinschaften nicht aktiv mit ein. 
 
Zudem berichten die schwedischen und deutschen Medien nicht systematisch über die 
jüngsten Verfahren mit Syrien-Bezug.146 Praktiker in Schweden merkten an, dass 
Journalisten bei einem neuen Fall oft auf Ermittler und Staatsanwälte zukommen, aber das 
kein Interesse daran bestehe, über den weiteren Verlauf der Verhandlungen zu 
berichten.147 Wenn berichtet wird, dann nur auf Schwedisch beziehungsweise Deutsch. 

                                                           
142 Vgl. Bereich Pressemitteilungen auf der Website der schwedischen Polizei, 
https://polisen.se/Aktuellt/Pressmeddelanden/00-Gemensam/Presstraff--att-utreda-krigsbrott-och-folkmord/ (aufgerufen 
am 6. September 2017); Bereich Nachrichten auf der Website der schwedischen Polizei, 
https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam-2017/Februari/Tva-man-doms-for-krigsbrott-/ (aufgerufen am 6. September 
2017); und Bereich Pressemitteilungen auf der Website des deutschen Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof, 
https://www.generalbundesanwalt.de/de/aktuell.php (aufgerufen am 6. September 2017). 
143 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017.  
144 Vgl. Transkription der Einladung zu einer Pressekonferenz über Ermittlungen in Kriegsverbrechen, Schwedische 
Strafverfolgungsbehörde (Åklagarmyndigheten), Stockholm, 10. Februar 2017, https://www.aklagare.se/en/nyheter--
press/press-releases/?newsId=791CA4712642169F (aufgerufen am 6. September 2017). 
145 Human Rights Watch, Befragung eines deutschen Opfer-Anwalts, 14. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung eines 
deutschen Wissenschaftlers, 14. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 15. Februar 2017; Human 
Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017. 
146 Unter “Medien” sind hier Printmedien, Onlinemedien, Radio, Fernsehen und andere Ton-Medien gemeint, die Nachrichten 
zur Verfügung stellen. 
147 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung eines 
schwedischen Opfer-Anwalts, 20. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung eines schwedischen Strafverteidigers, 20. 
Januar 2017. 
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Syrische Flüchtlinge in Schweden sagten, dass es keinen arabischen Medienkanal gäbe, 
dem sie zutrauten, diese Informationen zu vermitteln.148 

 
Gesprächspartner in beiden Ländern hatten den Eindruck, dass die Medien kein Interesse 
an den Verfahren haben. Manche führten das darauf zurück, dass die Öffentlichkeit der 
Nachrichten über Syrien müde sei, sich mehr für Fragen der nationalen Sicherheit und ISIS 
interessiere und wenig von Rechtsbegriffen wie Kriegsverbrechen verstehe.149  
 

Auswirkungen des begrenzten Einbezugs auf syrische Flüchtlinge 
Der mangelhafte Einbezug der betroffenen Gemeinschaften in Deutschland und Schweden 
kann unmittelbar den Erfolg von Bemühungen beeinträchtigen, syrische 
Völkerrechtsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn Syrer in Schweden und 
Deutschland Angst haben und den Behörden misstrauen, sind sie weniger bereit, 
möglicherweise beweiskräftige Informationen weiterzugeben. Diese negative Einstellung 
wird dadurch verstärkt, dass Flüchtlinge und Asylsuchende zu wenig über die Verfahren 
und die existierenden Systeme wissen. Ohne ausreichendes Wissen können Syrer die 
Bemühungen ihrer Aufnahmeländer um Gerechtigkeit nicht vollständig verstehen und 
entsprechend auch nicht zu ihnen beitragen. 
 
Abdou, der eigenen Angaben zufolge ein Opfer von Verbrechen der syrischen Regierung ist 
und inzwischen in Deutschland lebt, sagte, dass „die Deutschen dieser Gemeinschaft 
grundsätzlich nicht ermöglichen, sich an den Verfahren zu beteiligen“150. 
 
Auf der anderen Seite kann es Syrern in Schweden und Deutschland ein Gefühl von 
Gerechtigkeit vermitteln, wenn sie sich selbst als Anspruchsberechtigte in den Verfahren 
sehen können. Auch kann es ihre Integration fördern, wenn sie über die Prozesse und 
darüber Bescheid wissen, wie sie zu ihnen beitragen können. Samira, die in Schweden 
lebt, hat Informationen über Verbrechen in Syrien, die sie weitergeben möchte, wusste 
aber nicht, dass das möglich ist: 
 

                                                           
148 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung 
syrischer Flüchtlinge, Värmdö, 18. Januar 2017; Human Rights Watch, telefonische Befragung von Ahmad, 3. Februar 2017.  
149 Human Rights Watch, telefonische Befragung von Ahmad, 3. Februar 2017; Human Rights Watch, telefonische Befragung 
schwedischer Journalisten, 8. Februar 2017. 
150 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Köln, 22. Februar 2017. 



 

 59 HUMAN RIGHTS WATCH | OKTOBER 2017 

Niemand hört meine Stimme, niemand hat mir gesagt, dass ich reden darf. 
Ich würde so gerne Informationen weitergeben, um die Wahrheit zu zeigen 
und wie sehr wir gelitten haben.151 

 
Gleichzeitig haben einige syrische Flüchtlinge unrealistische Erwartungen daran, wie sie zu 
Verfahren beitragen und was dabei herauskommen könnte. Diese verzerrten Erwartungen 
sind teilweise auf das fehlende Wissen über die Rechtssysteme und die Grenzen der 
Verfahren zurückzuführen. 
 
Weil sie durch ihr Mandat und ihre Ressourcen eingeschränkt sind, können nationale 
Behörden häufig Informationen, die sie von syrischen Flüchtlingen erhalten, nicht nutzen, 
um Fälle aufzubauen. Zwar sind manche Syrer, die schwere Verbrechen bezeugen können 
und/oder dokumentiert haben, bereit, mit den Behörden zusammenzuarbeiten152. Aber 
ihre Informationen beziehen sich häufig nicht auf Vorfälle innerhalb der jeweiligen 
Gerichtsbarkeit oder haben keinen Beweiswert in Strafprozessen. 
 
Zusätzlich dazu, und wie bereits ausgeführt, kommen im Ausland verübte Verbrechen oft 
nur dann vor nationale Gereichte, wenn der Tatverdächtige im Land ist und Beweise 
verfügbar sind. Da der Konflikt in Syrien andauert, ist es unwahrscheinlich, dass führende 
Regierungsangehörige oder Militärkommandanten in näherer Zukunft nach Europa reisen 
werden. Damit schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass mittel- oder hochrangige Personen 
mit Verbindungen zur Regierung angeklagt werden. 
 
All diese Einschränkungen sind den Syrern in Schweden und Deutschland nicht 
notwendigerweise klar und werden ihnen auch nicht vermittelt, was sie frustrieren und 
dazu führen kann, dass sie das Vertrauen in die Behörden verlieren. Hakim, ein Journalist, 
der von der syrischen Regierung inhaftiert worden war, sagte: „Die meisten Leute, die das 
Regime vor Gericht sehen wollen, haben jede Hoffnung verloren.“153 
 

                                                           
151 Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Värmdö, 18. Januar 2017. 
152 Human Right Watch, Gruppenbefragungen syrischer Flüchtlinge, Värmdö und Varberg, 18.-19. Januar 2017; Human Rights 
Watch, Gruppenbefragung syrischer Flüchtlinge, Berlin, 20. Februar 2017; Human Rights Watch, Gruppenbefragung syrischer 
Flüchtlinge, Hannover, 21. Februar 2017. 
153 Ebd. 
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Informationssammlung auf regionaler und internationaler Ebene 
Die schwedischen und deutschen Behörden sammeln Informationen, die dazu beitragen 
können, Gerechtigkeit für Völkerstraftaten in Syrien herzustellen, auch außerhalb ihrer 
Landesgrenzen. Während die Europäische Union Plattformen zum Informationsaustausch 
zwischen ihren Mitgliedstaaten bereit stellt, ist die Zusammenarbeit mit Ländern 
außerhalb der EU schwieriger. Nichtregierungsorganisationen und UN-Institutionen spielen 
außerdem eine zunehmend wichtige Rolle in der Dokumentation von 
Menschenrechtsverletzungen in Syrien. Ermittler und Staatsanwälte versuchen derzeit, die 
Interaktion und Zusammenarbeit mit diesen Instanzen zu verbessern. 
 

Länder in Europa 
Die schwedischen und deutschen Behörden berichten von guter Zusammenarbeit auf 
europäischer Ebene, da Protokolle einen raschen Informationsaustausch ermöglichen.154 
 
Darüber hinaus nehmen Staatsanwälte und Ermittler aus beiden Ländern regelmäßig an 
Treffen des „Europäisches Netzes von Anlaufstellen betreffend Personen, die für 
Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verantwortlich 
sind“ (EU Genocide Network) teil, die von Eurojust ausgerichtet werden.155 Eurojust ist die 
EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit und soll die Koordination und Zusammenarbeit 
der nationalen Ermittlungsbehörden und Staatsanwaltschaften der EU-Mitgliedstaaten bei 
schweren Verbrechen unterstützen und stärken. 
 
Das EU Genocide Network richtet halbjährliche Treffen aus, bei denen Ermittler und 
Staatsanwälte aller EU-Mitgliedstaaten sowie aus Norwegen, der Schweiz, Kanada und den 
USA sich über Informationen, Erfahrungen und Arbeitsmethoden austauschen.156 Damit 
schafft das Netz ein eigenes Forum für EU-weite Zusammenarbeit und Wissensaustausch 
im Bereich schwerster Völkerrechtsverbrechen. 

                                                           
154 Vgl. insbes. Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, angenommen am 20. April 1959, ETS 
No.030, in Kraft getreten am 12. Juni 1962. Vgl. auch Rechtsakt des Rates vom 29. Mai 2000 über die Erstellung des 
Übereinkommens – gemäß Artikel 34 des Vertrags über die Europäische Union über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, angenommen am 29. Mai 2000, OJ C 197, 12.7.2000, in Kraft getreten am 23. 
August 2005.  
155 Eurojust, Website des EU-Genozid-Netzes, http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/Genocide-
Network/Pages/Genocide-Network.aspx (aufgerufen am 6. September 2017). Weitere Informationen zur Einrichtung und 
Arbeit des EU Genocide Networks in: Human Rights Watch, The Long Arm of Justice, S. 86-90. 
156 Human Rights Watch, The Long Arm of Justice, S. 86-90. 
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Die Zivilgesellschaft ist eingeladen, an einem Teil des Treffens teilzunehmen. Der Rest ist 
nicht öffentlich, so dass sich Praktiker in einem vertraulichen Rahmen über einzelne Fälle 
austauschen können. Beamten zufolge fördern diese Treffen eindeutig die bilateralen 
Beziehungen, die sich als essentiell für ihre Arbeit an bestimmten Fällen, auch mit Syrien-
Bezug, erwiesen haben.157 
 
Daneben arbeitet Deutschland mit anderen europäischen Ländern, insbesondere den 
Niederlanden, am Aufbau einer zentralen Datenbank zu Kriegsverbrechen, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und Völkermord innerhalb vor Europol, der Agentur für 
polizeiliche Zusammenarbeit in der EU.158 Einem Praktiker zufolge soll diese Datenbank die 
Ermittlungen nationaler Behörden optimieren, indem sie unter anderem einen sicheren 
Informationsaustausch zwischen bestehenden polizeilichen Abteilungen, die zu 
Kriegsverbrechen in Europa arbeiten, ermöglicht.159 
 
Angesichts der wichtigen Rolle, die Einwanderungsbehörden bei der Identifikation von 
Personen spielen, die Völkerstraftaten verdächtig sind, setzte sich Human Rights Watch 
dafür ein, dass ein europäisches Netzwerk von Kontaktstellen für Ausschluss-Fälle 
geschaffen wird, einschließlich Ausschlüsse unter Artikel 1F der Flüchtlingskonvention.160 
Diese Empfehlung wurde offensichtlich im Februar 2017 umgesetzt, als das Europäische 
Unterstützungsbüro für Asylfragen das Ausschluss-Netz gründete. Dieses ermöglicht den 
Kontaktstellen der EU-Mitgliedstaaten, den EU-Behörden, dem UN-Hochkommissar für 

                                                           
157 Mit Blick auf Fälle mit Syrien-Bezug berichteten schwedische Beamte von gut funktionierender Zusammenarbeit mit 
Deutschland, Finnland, den Niederlanden, Norwegen und Frankreich, deutsche Beamten sagten das gleiche über Frankreich, 
Norwegen und die Niederlande. Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights 
Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 
2017. 
158 Europol ist seit kurzem auch für schwerste Völkerrechtsverbrechen zuständig. Vgl. „Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) “, (EU) 2016/794, 11. Mai 2016, https://www.europol.europa.eu/publications-
documents/regulation-eu-2016/794-of-european-parliament-and-of-council-of-11-may-2016 (aufgerufen am 6. September 
2017). Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 2017. Vgl. auch Human Rights Watch, The Long Arm 
of Justice, p. 92. 
159 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 2017. Vgl. auch Human Rights Watch, The Long Arm of 
Justice, p. 92. 
160 Weitere Informationen in: Human Rights Watch, The Long Arm of Justice, S. 91-92. Vgl. auch Maarten Bolhuis und Joris 
van Wijk, „Study on the Exchange of Information between European Countries Regarding Persons Excluded from Refugee 
Status in Accordance with Article 1F Refugee Convention“ (Amsterdam: Department of Criminal Law and Criminology, Vrije 
Universiteit Amsterdam, 2015), https://cicj.org/wp-content/uploads/2012/11/Bolhuis-Van-Wijk-2015-Study-on-the-
exchange-of-information-on-1F-exclusion-between-European-countries.pdf (aufgerufen am 6. September 2017). 
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Flüchtlinge und der Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees in 
Fragen des Ausschlusses von internationalem Schutz zusammenzuarbeiten.161 
 
Wenn bei einem Asylsuchenden der erste Verdacht auf schwerste Verbrechen besteht und 
er daher keinen Flüchtlingsstatus erhält, müssen die Behörden – wie bereits ausgeführt – 
klären, ob ihm bei einer Abschiebung Folter, unfaire Prozesse oder andere 
unangemessene oder unmenschliche Behandlung droht. Ist das der Fall, ist eine 
Abschiebung völkerrechtlich verboten und die Behörden sollten erwägen, ob es nicht 
angemessener wäre, den Verdächtigen in einem Rechtssystem zur Verantwortung zu 
ziehen, in dem ihm ein faires Verfahren und ordentliche Behandlung zuteil wird. 
 

Nachbarstaaten von Syrien  
Die Türkei, der Libanon und Jordanien haben weltweit die meisten syrischen Flüchtlinge 
aufgenommen162 und mit ihnen eine bedeutende Zahl möglicher Opfer und Zeugen 
schwerster Völkerrechtsverbrechen163. Allerdings ist die Zusammenarbeit mit diesen 
Ländern schwierig, weil es kein vergleichbares System wie in Europa für raschen 
Informationsaustausch gibt. Einigen Praktikern und Regierungsbeamten in Schweden und 
Deutschland zufolge kann es abhängig von den jeweiligen bilateralen Abkommen sehr 
mühsam und zeitraubend sein, Informationen bei diesen Ländern anzufragen (sogenannte 
Rechtshilfeersuche zu stellen).164 
 
Schwedische und deutsche Beamte berichteten, dass sie wegen der damit einhergehenden 
Schwierigkeiten nur begrenzt oder gar keinen Kontakt zu den Behörden in der Türkei, dem 
Libanon und Jordanien haben. Außerdem war eine Zusammenarbeit bei den bisherigen 

                                                           
161 Vgl. Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO), „EASO Exclusion Network“, 
https://www.easo.europa.eu/easo-exclusion-network-0 (aufgerufen am 6. September 2017). 
162 Vgl. UNHCR, „Syrian Regional Refugee Response: Total Persons of Concern“, zuletzt geändert am 6. September 2017, 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.19774712.1190624306.1484081490 (aufgerufen am 6. September 
2017). 
163 Diese Länder verfügen über kein System zur Verfolgung schwerster Völkerrechtsverbrechen. Im türkischen Strafrecht ist 
die Ahndung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord geregelt, aber die Anwendung des 
Weltrechtsprinzips nicht vorgesehen. Der Libanon, Jordanien und der Irak haben schwere Völkerrechtsverbrechen nicht in ihr 
nationales Recht übernommen. Amnesty International, Universal Jurisdiction: A Preliminary Survey of Legislation Around the 
World – 2012 Update, 9. Oktober 2012, https://www.amnesty.org/en/documents/ior53/019/2012/en (aufgerufen am 6. 
September 2017); S. 64-65, 67-68, 72-73, 115-116. 
164 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher 
Beamter, 16. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung eines deutschen Beamten, 23. Februar 2017. 



 

 63 HUMAN RIGHTS WATCH | OKTOBER 2017 

Ermittlungen schlicht nicht erforderlich.165 Eine Ausnahme stellt der Versuch schwedischer 
Behörden dar, ein Opfer zu befragen, das ein schwedischer Journalist in der Türkei ausfindig 
gemacht hatte.166 Nachdem sie im Mai 2015 ein Rechtshilfeersuchen stellten, konnten sie die 
Befragung erst im Januar 2016 durchführen.167 Praktikern zufolge hat Deutschland im 
Zusammenhang mit den laufenden Syrien-Untersuchungen bisher noch kein einziges 
Ersuchen an eines der drei Länder gestellt.168 
 

Andere Akteure 
Nationale Ermittler und Staatsanwälte nutzen oft Berichte von internationalen NGOs und 
anderen Gruppen oder Instanzen, um an Hintergrundinformationen oder erste Hinweise zu 
gelangen. Allerdings weisen Verteidiger darauf hin, dass es problematisch ist, wenn solche 
Berichte vor Gericht zugelassen werden, auch wenn sie nur Hintergrundinformationen 
bereitstellen. Das trifft insbesondere dann zu, wenn die Verteidigung keine Möglichkeit hat, 
die Informationen in diesen Berichten anzufechten oder die Autoren zu befragen. 
Schwedische Richter haben Berichte von NGOs bei Prozessen bereits als glaubwürdig 
eingestuft und als Hintergrundinformation zugelassen.169  
 
Dass die schwedischen Staatsanwälte in den ersten zwei Prozessen zu Kriegsverbrechen 
in Syrien massiv auf solche Berichte zurückgriffen, führte einem schwedischen Praktiker 

                                                           
165 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights Watch, telefonische Befragung 
eines schwedischen Journalisten, 8. Februar 2017. 
166 Das war im Prozess gegen Mouhannand Droubi der Fall. Vgl. Prozess gegen Mouhannand Droubi, Bezirksgericht 
Södertörn, Az. B 13656-14, Urteil vom 26. Februar 2015; Prozess gegen Mouhannand Droubi, Berufungsgericht Svea hovrätt, 
Az. B 2440-15, Entscheidung vom 23. Februar 2016 verkündet am 26. Februar 2016; Prozess gegen Mouhannand Droubi, 
Bezirksgericht Södertörn, Az. B 2639-16, Urteil vom 11. Mai 2016; Prozess gegen Mouhannand Droubi, Appellationsgericht 
Svea hovrätt, Az. B 4770-16, Urteil vom 5. August 2016. Vgl. auch Terese Cristiansson, „Eine ungewöhnliche, aber klare 
Entscheidung“ („Ett ovanligt men självklart beslut“), Kronikorer, 26. Februar 2016, 
http://www.expressen.se/kronikorer/terese-cristiansson/ett-ovanligt-men-sjalvklart-beslut/ (aufgerufen am 6. September 
2017). 
167 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Terese Cristiansson, „An Unusual but Obvious 
Decision“, Kronikorer. 
168 Die Bundespolizei hat ein Verbindungsbüro in Beirut, das die Arbeit der deutschen Polizei im Libanon unterstützt und 
darüber hinaus für Syrien zuständig ist. Allerdings blockiert der laufende Konflikt derzeit seine Arbeit zu Syrien. Vgl. 
Deutscher Bundestag, „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tom Koenigs, Luise Amtsberg , 
Dr. Franziska Brantner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ermittlung von in Syrien 
begangenen Völkerstraftaten in Deutschland“, Drucksache 18/12533, 30. Mai 2017, Frage 27. Außerdem äußerten Beamte, 
dass eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei auf Grund diplomatischer Spannungen zwischen den 
beiden Ländern derzeit unwahrscheinlich ist. Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017; Human 
Rights Watch, Befragung eines deutschen Beamten, 23. Februar 2017. 
169 Human Rights Watch, Befragung eines schwedischen Strafverteidigers, 20. Januar 2017; Human Rights Watch, Email-
Korrespondenz mit deutschem Strafverteidiger, 23. April 2017.  
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zufolge dazu, dass die Schwelle für zulässige Beweise de facto herabgesetzt wurde. Denn 
die Berichte enthalten Informationen, die nicht unter Berücksichtigung der 
Verfahrensstandards bei Strafprozessen gesammelt wurden.170 Ein Praktiker in 
Deutschland merkte ebenfalls an, dass Richter dazu neigen, blind auf diese Berichte zu 
vertrauen, weil sie nicht mit den kulturellen und politischen Kontexten der Länder vertraut 
sind, in denen die Verbrechen verübt wurden.171 
 
Die Behörden sind mit ähnlichen Problemen konfrontiert, wenn sie auf Informationen aus 
Berichten der UN-Untersuchungskommission zurückgreifen. Da die Kommission kein 
Strafverfolgungsmechanismus ist, geht sie bereits dann, wenn „hinreichende Gründe 
dafür vorliegen“, davon aus, dass sich ein untersuchtes Geschehen in der beschriebenen 
Weise ereignet hat.172 Diese Schwelle ist niedriger als die für zulässige Beweise in 
nationalen Strafverfahren. 
 
Praktiker aus Schweden sagten, dass die Zusammenarbeit mit der 
Untersuchungskommission auch deshalb schwierig sei, weil sie strenge 
Offenlegungsregelungen und nur wenig Personal hat.173 Die Kommission ist mit 
menschenrechtlichen Untersuchungen beauftragt. Deshalb hat sie kein System zur 
Informationsverwaltung, das strafrechtliche Ermittlungen unterstützen kann, und nicht 
ausreichend Personal, das sich der Zusammenarbeit mit nationalen Behörden widmen 
kann.174 Außerdem beziehen sich die Informationsanfragen nationaler Behörden häufig auf 
bestimmte Personen oder Ereignisse, die kein Untersuchungsgegenstand der Kommission 
waren. Das hängt auch damit zusammen, dass sich nationale Ermittlungen häufig auf die 
Verdächtigen oder Opfer konzentrieren, die zufällig in ihre Gerichtsbarkeit fallen. Die 
Berichte der Kommission hingegen dokumentieren zentrale Vorfälle und untersuchen, 
welche Personen für diese mitverantwortlich sind. Eine andere Hürde ist das fehlende 

                                                           
170 Human Rights Watch, Befragung eines schwedischen Strafverteidigers, 20. Januar 2017. 
171 Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit deutschem Strafverteidiger, 23. April 2017. 
172 Vgl. Berichte der Untersuchungskommission beim Büro des Hohen Kommissars der UN für Menschenrechte, 
„Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic“, 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx (aufgerufen am 6. 
September 2017). 
173 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017. 
174 Human Rights Watch, telefonische Befragung von Mitarbeitern der Untersuchungskommission, 11. und 19. Juli 2017. 
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Einverständnis der Quellen, die Informationen, über die die Kommission verfügt, an 
nationale Gerichte weiterzugeben.175 
 
Nichtsdestotrotz sind die schwedischen und die deutschen Behörden überzeugt, dass die 
Kommission relevante Informationen für ihre Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsanstrengungen bereitstellen könnte. Ein Praktiker empfahl, eine 
Anlaufstelle innerhalb der schwedischen Kommission zur Bekämpfung von 
Kriegsverbrechen zu schaffen, die sich der Zusammenarbeit mit der UN-
Untersuchungskommission widmet.176 Währenddessen tauschen deutsche Beamte 
Erfahrungen mit anderen nationalen Behörden aus, um die Zusammenarbeit mit der UN-
Untersuchungskommission zu verbessern und zu vereinheitlichen.177 
 
Der neue Untersuchungsmechanismus zu Syrien, den die UN-Generalversammlung 
eingerichtet hat, könnte auch zu einer wichtigen Informationsquelle für nationale 
Behörden werden. Der Mechanismus hat ein zweigliedriges Mandat: 
 

1)  Beweise für Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, 
Menschenrechtsverletzungen und andere Verstöße zu sammeln, zu konsolidieren, 
aufzubewahren und zu analysieren; und 

2)  Akten vorzubereiten, die faire und unabhängige Strafverfahren ermöglichen und 
beschleunigen, die im Einklang mit dem Völkerrecht stehen und vor nationalen, 
regionalen oder internationalen Gerichten oder Tribunalen prozessiert werden, die 
in der Zukunft und im Einklang mit dem Völkerrecht für diese Verbrechen zuständig 
werden können.178  

 
Da der Mechanismus noch nicht arbeitet, ist es noch zu früh, um zu beurteilen, wie dies in 
der Praxis funktionieren wird. Nichtsdestotrotz zeigten sich schwedische und deutsche 
Behörden daran interessiert, mit dem Mechanismus zusammenzuarbeiten.  
 

                                                           
175 Ebd. 
176 Human Rights Watch, Befragung eines schwedischen Beamten, 17. Januar 2017. 
177 Human Rights Watch, Befragung eines deutschen Beamten, 23. Februar 2017. 
178 UN Generalversammlung, Bericht des Generalsekretärs, A/71/L.755, 19. Januar 2017, 
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/755 (aufgerufen am 6. September 2017). 
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Gegenmaßnahmen 
Schweden und Deutschland unternehmen aktiv Schritte, um einigen der aufgezeigten 
Herausforderungen zu begegnen. 
 

Weiterbildung und juristische Ausbildung 
Schwerste Völkerrechtsverbrechen zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen erfordert 
besondere Fähigkeiten und Wissen. Staatsanwälte müssen in der Lage sein, 
Kontextelemente nachzuweisen, die Bestandteile dieser speziellen Tatbestände sind, etwa 
die Existenz eines Konflikts oder eines großflächigen und systematischen Angriffs auf die 
Zivilbevölkerung. Außerdem müssen sie die Verdächtigen mit Gräueltaten in Verbindung 
bringen, die von ihren Untergebenen verübt wurden. Zusätzlich werden solche Verbrechen 
in der Regel gegen eine Vielzahl von Opfern außerhalb des Hoheitsgebiets des 
ermittelnden Staates verübt. 
 
Die schwedischen und deutschen Behörden arbeiten daran, diesen Herausforderungen zu 
begegnen. Allerdings haben sie sich bestimmten Problem noch nicht gewidmet, die zu 
berücksichtigen sind. 
 

Schweden 
Die schwedischen Polizisten in der Kommission, die zu Kriegsverbrechen arebeitet, sind 
nicht darin ausgebildet, in schweren Völkerrechtsverbrechen zu ermitteln, und lernen dies 
primär während ihrer Arbeit. Allerdings haben mindestens ein Ermittler und ein Analytiker 
durch frühere Tätigkeiten für internationale Organisationen bereits Erfahrungen mit dieser 
Art von Ermittlungen.179  
 
Auf Grund der dezentralen Struktur der schwedischen Polizei kann theoretisch jede 
Polizeistation im Land wichtige Informationen über schwere Völkerrechtsverbrechen (in 
Syrien oder andernorts) erhalten und muss diese richtig einordnen und verarbeiten 
können. Um die Polizeibeamten darauf besser vorzubereiten, hat die Kommission 
Leitfäden erstellt, die die Beamten dabei unterstützen sollen, mit Berichten über 

                                                           
179 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017. 
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mutmaßliche Kriegsverbrechen umzugehen. Diese sind auf einer internen Polizei-Website 
abrufbar.180  
 
Die Staatsanwälte im Team zur Bekämpfung von Kriegsverbrechen entwickelten eine interne 
Ausbildungsstrategie, die vorsieht, dass ein in Völkerstrafverfahren erfahrener Staatsanwalt 
mit Kollegen zusammenarbeitet, die zum ersten Mal in diesem Bereich arbeiten.181  
 
Das schwedische Rechtssystem ist dezentral organisiert und schwere 
Völkerrechtsverbrechen können theoretisch von Gerichten überall im Land prozessiert 
werden.182 Allerdings können Staatsanwälte beim Justizministerium beantragen, dass ein 
Fall an ein bestimmtes Gericht verwiesen wird, wenn dafür Gründe vorliegen, zum Beispiel, 
wenn ein Zeuge nach Schweden eingeflogen werden muss.183 In der Praxis beantragen 
Staatsanwälte normalerweise, dass Völkerstrafverfahren an das Stockholmer 
Bezirksgericht verwiesen werden, das inoffiziell eine gewisse Spezialisierung auf dieses 
Gebiet entwickelt hat.184 Nichtsdestotrotz betonten einige Gesprächspartner, dass 
schwedische Richter von Weiterbildungen in Völkerstrafrecht profitieren würden.185 
 
Mit einigen Ausnahmen werden Anwälten von Opfern und Tatverdächtigen in Schweden 
häufig komplexe, völkerstrafrechtliche Fälle zugewiesen, ohne dass sie zuvor Erfahrungen 
in diesem Rechtsgebiet sammeln konnten.186 Praktiker schlugen vor, dass die schwedische 

                                                           
180 Ebd.; Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit schwedischem Beamten, 21. März 2017. 
181 Ebd. 
182 Abschnitt 19 § 2 Gerichtsgesetzbuch; Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human 
Rights Watch, Email-Korrespondenz mit schwedischem Beamten, 22. März 2017. 
183 Die Anfrage wird an das Referat für Strafverfahren und internationale justizielle Zusammenarbeit des Justizministeriums 
gestellt, die Entscheidung trifft allerdings das ganze Regierungskabinett. Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit 
schwedischem Beamten, 19. Juni 2017. 
184 Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit schwedischem Beamten, 22. März 2017. 
185 Human Rights Watch, Befragung eines schwedischen Opfer-Anwalts, 20. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung 
eines schwedischen Wissenschaftlers, 20. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung eines schwedischen 
Strafverteidigers, 20. Januar 2017; Human Rights Watch, telefonische Befragung einer NGO, 9. Februar 2017. Zwei 
Gesprächspartnern zufolge erwies sich das im Prozess gegen Al-Madlawi als problematisch. Richter des Göteborger 
Bezirksgericht legten das humanitäre Völkerrecht falsch aus und werteten die Verbrechen als terroristische Straftaten statt 
als Kriegsverbrechen. Vgl. Prozess gegen Hassan Mostafa Al-Mandlawi and Al Amin Sultan, Bezirksgericht Stockholm, Az. B 
9086-15, Urteil vom 14. Dezember 2015; Prozess gegen Hassan Mostafa Al-Mandlawi and Al Amin Sultan, Appellationsgericht 
für Westschweden, Az. B 5306-15, Urteil vom 30. März 2016.. 
186 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung eines 
schwedischen Strafverteidigers, 20. Januar 2017; Human Rights Watch, telefonische Befragung einer NGO, 9. Februar 2017. 
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Anwaltskammer Weiterbildungen für Anwälte anbieten könnte, die an solchen Fällen 
arbeiten wollen.187 
 

Deutschland 
In Deutschland organisiert die ZBKV jährlich einwöchige Weiterbildungen zu 
Kriegsverbrechen für Beamte der Bundespolizei und der Landeskriminalämter. Bei 
Redaktionsschluss war ein neuer Workshop zur Arbeit mit Opfern schwerster 
Völkerrechtsverbrechen in Planung.188  
 
Auch nehmen die Mitglieder der ZBKV regelmäßig an Weiterbildungen von Interpol teil.189 
Zusätzlich dazu hat die ZBKV ein Hospitationsprogramm mit anderen europäischen 
Abteilungen, die zu Kriegsverbrechen arbeiten. Dadurch können deutsche Ermittler 
Kollegen aus anderen Ländern für eine bestimmte Zeit bei ihrer täglichen Arbeit begleiten, 
um ihre Arbeitsweisen zu vergleichen und Best Practice-Beispiele auszutauschen.190 
Mitarbeiter des BAMF nehmen ebenfalls an Weiterbildungen, Seminaren und Treffen mit 
NGOs teil, die die Bundespolizei ausrichtet.191  
 
Dem Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof unterstehen sowohl (insgesamt 
erfahrenere) Bundesanwälte als auch von den Bundesländern entsandte (in der Regel 
jüngere und weniger erfahrene) Staatsanwälte. Letztere arbeiten drei Jahre lang beim 
Generalbundesanwalt und kehren dann in ihr Bundesland zurück. Bei Redaktionsschluss 
beschäftigte das Referat für Völkerstrafrecht drei entsandte Staatsanwälte. Zwei davon 
arbeiteten ausschließlich an Völkerstraftaten und der dritte befasste sich auch mit 
anderen Verfahren vor dem Bundesgerichtshof.192 
 
Sobald die Amtszeit eines entsandten Staatsanwalts vorüber ist, wird er durch einen 
neuen Staatsanwalt ersetzt, der drei Jahre lang im Referat für Völkerstrafrecht arbeitet. 
Durch dieses System gelangt Wissen über die Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung 

                                                           
187 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Human Rights Watch, Befragung eines 
schwedischen Strafverteidigers, 20. Januar 2017. 
188 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 2017. 
189 Praktiker erwähnten auch Weiterbildungen am Institute for International Criminal Investigations. Human Rights Watch, 
Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 2017. 
190 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 2017. 
191 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 17. Februar 2017. 
192 Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit deutschem Beamten, 29. Mai 2017. 
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von Völkerrechtsverbrechen in die deutschen Staatsanwaltschaften. Zudem eröffnet es die 
Möglichkeit, vakante Langzeitstellen im Referat für Völkerstrafrecht mit Personen zu 
besetzen, die das Referat und das Rechtsgebiet bereits kennen.193 Mehrere Staatsanwälte 
des Referats haben außerdem bereits wissenschaftlich zum Völkerstrafrecht gearbeitet 
und/oder praktische Erfahrungen mit internationalen Strafgerichten oder Tribunalen.194 
 
Kriegsverbrechen werden in Deutschland ausschließlich vor Oberlandesgerichten 
verhandelt, die auf Bundesebene als erstinstanzliche Gerichte für schwerste 
Völkerrechtsverbrechen dienen.195 Die Richter an diesen Gerichten sind nicht speziell in 
Völkerstrafrecht ausgebildet. Allerdings kann ein bestimmtes Oberlandesgericht in diesem 
Bereich Expertise entwickeln, wenn es mehrere Fälle schwerster Völkerrechtsverbrechen 
prozessiert.196 Die Staatsanwälte im Referat für Völkerstraftaten führen regelmäßig 
Weiterbildungen im Völkerstrafrecht für Richter an Oberlandesgerichten durch.197  
 
Die deutsche Rechtswissenschaft widmet sich seit langer Zeit intensiv dem 
Völkerstrafrecht. Mehrere deutsche Gesprächspartner äußerten den Eindruck, dass die 
Anwälte, die als Verteidiger oder Opfervertreter bei Völkerstrafprozessen auftreten, durch 
ihr Studium und ihre Erfahrungen über ausreichend Wissen über dieses speziellen 
Rechtsgebiet verfügten.198 
 

                                                           
193 Ebd.  
194 Zusätzlich nehmen die Staatsanwälte des Referats für Völkerstrafrecht aktiv am Arbeitskreis Völkerstrafrecht teil, einer 
jährlich stattfindenden Konferenz deutschsprachiger Wissenschaftler und Praktiker im Gebiet Völkerstrafrecht. Human Rights 
Watch, Email-Korrespondenz mit deutschem Beamten, 20. März 2017.  
195 § 120 Gerichtsverfassungsgesetz; §§ 7-21 SPO; Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit deutschem Beamten, 20. 
März 2017; Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit deutschem Beamten, 31. März 2017. 
196 Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit deutschem Beamten, 31. März 2017. Ein ZBKV-Mitarbeiter schlug vor 
kurzem vor, innerhalb der Oberlandesgerichte spezialisierte Senate mit Richtern zu schaffen, die sich mit 
Völkerstrafrechtsfällen befassen. Vgl. Jörg Diehl, „BKA-Ermittler gegen Kriegsverbrecher: Aufnahmen von Enthauptungen 
vergessen Sie nicht“, Spiegel Online, 22. Juni 2017, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeskriminalamt-klaus-
zorn-ueber-ermittlungen-gegen-kriegsverbrecher-in-deutschland-a-1152891.html (aufgerufen am 6. September 2017). 
197 Einige Richter nehmen ebenfalls am oben genannten Arbeitskreis Völkerstrafrecht teil. Human Rights Watch, Email-
Korrespondenz mit deutschem Beamten, 20. März 2017. 
198 Human Rights Watch, Befragung eines deutschen Opfer-Anwalts, 14. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung 
deutscher Wissenschaftler, 23. Februar 2017. Einem in Deutschland befragten Praktiker zufolge sollten es eine 
Zulassungsrichtlinie für Anwälte, die an solchen Fällen arbeiten, geben. Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit 
deutschem Strafverteidiger, 23. April 2017. 
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Länderexpertise  
Nationale Ermittler und Staatsanwälte arbeiten teilweise gleichzeitig an mehreren Fällen 
mit Bezug zu sehr unterschiedlichen Länder. Wegen ihrer begrenzten Ressourcen können 
sie keine Fachkenntnisse über all diese Situationen entwickeln. Allerdings ist es wichtig, 
dass ihnen grundlegendes Wissen zur Verfügung steht, damit sie Verbrechen, die in einem 
bestimmten Kontext verübt wurden, wirksam untersuchen und verfolgen können. 
 
Die polizeilichen Abteilungen zu Kriegsverbrechen in Schweden und Deutschland entwickeln 
nach und nach eine Expertise zu Syrien. Angesichts der wachsenden Zahl von Ermittlungen 
im Zusammenhang mit dem Konflikt muss diese allerdings weiter ausgebaut werden. Für 
schwedische Ermittler ist es schwierig, unter den syrischen Flüchtlingen in ihrem 
Hoheitsgebiet mögliche Opfer oder Zeugen zu identifizieren und mit ihnen 
zusammenzuarbeiten, was teilweise auf Sprachbarrieren und begrenztes Wissen über Syrien 
zurückzuführen ist. Bei Redaktionsschluss arbeiteten in der Kommission zur Bekämpfung 
von Kriegsverbrechen ein Ermittler und ein Analytiker, die arabisch sprechen und von denen 
einer intern als Syrien-Experte angesehen wird.199 Ansonsten arbeitet die Kommission mit 
wechselnden Dolmetschern zusammen.200  Demgegenüber verfügt die deutsche 
Bundespolizei über Syrien-Experten, mit denen die ZBKV eng zusammenarbeitet.201  
 

Besserer Einbezug von Syrern 
Die befragten schwedischen und deutschen Beamten räumten ein, dass der rechtzeitige und 
wirksame Einbezug syrischer Flüchtlinge und Asylsuchender wichtig sei und, dass sie in 
diesem Bereich Versäumnisse erkennen. Praktiker führten diese Probleme darauf zurück, 
dass Völkerrechtsverbrechen erst seit kurzem von nationalen Behörden untersucht werden 
und es an Ressourcen fehlt, um Syrer umfassend einzubeziehen.202 Die deutschen Behörden 
sind in Kontakt mit Vertretern internationaler Tribunale, um von deren Erfahrungen mit 
Programmen zu lernen, die die Öffentlichkeit erreichen sollen.203 Allerdings wiesen einige 

                                                           
199 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017. 
200 Ebd. 
201 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017. 
202 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher 
Beamter, 22. Februar 2017.  
203 Ebd. 
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Praktiker darauf hin, dass solche Programme nicht auf nationaler Ebene repliziert werden 
können, da es an Ressourcen und institutionellen Strukturen dafür fehle.204 
 
Zwei Praktiker in Schweden wiesen darauf hin, dass es für sie schwierig sei, den vollen 
Umfang ihrer Arbeit nach außen zu kommunizieren.205 Sie bestätigten zwar, dass die 
schwedischen Behörden mehr tun könnten, um ihre Arbeit der Öffentlichkeit zu vermitteln, 
zum Beispiel, indem sie erläuterten, wie die Ermittlungen, die strafrechtliche Verfolgung 
und die Urteilsfindung bei schweren Völkerrechtsverbrechen funktionieren. Allerdings sei 
dies aus Gründen der Vertraulichkeit und Sicherheit nur begrenzt möglich .206 
 
Trotz dieser Schwierigkeiten ergreifen die schwedischen und deutschen Behörden 
Maßnahmen, um die Informationslücken zu schließen und das Vertrauen syrischer 
Flüchtlinge und Asylsuchender zu gewinnen. 
 
Bei Redaktionsschluss entwarf die schwedische Kommission zur Bekämpfung von 
Kriegsverbrechen eine Broschüre (die von der Einwanderungsbehörde und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen verbreitet werden soll), und arbeitete an einer App, 
um ihre Arbeit vorzustellen und Opfern und Zeugen zu ermöglichen, mit ihr in Kontakt zu 
treten. Der Impuls, die Broschüre und die App zu entwickeln, kam aus Beratungsgesprächen 
zwischen schwedischen Behörden, zivilgesellschaftlichen Organisationen und ihren 
Pendants aus anderen Ländern, insbesondere Norwegen, Deutschland und den 
Niederlanden.207 Bislang hat die Kommission nur eine schwedischsprachige Website mit 
Informationen über die Abteilung und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme.208 
 
In Deutschland nutzt das BAMF eine App, die zusätzlich zu grundlegenden Informationen 
über das Asylverfahren und das Leben in Deutschland auch darüber informiert, wie 
Personen die Polizei kontaktieren können. Insgesamt stellt sich die Behörde mit ihr als 

                                                           
204 Ebd.  
205 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017. 
206 Ebd. 
207 Ebd.; Human Rights Watch, Befragung einer NGO, Stockholm, 17. Januar 2017. 
208 Vgl. Website der Kommission zur Bekämpfung von Kriegsverbrechen, https://polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-
brott/Krigsbrott/ (aufgerufen am 6. September 2017). 
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vertrauenswürdiger Partner dar.209 Die App informiert allerdings nicht darüber, wie Opfer 
oder Zeugen von Gräueltaten diese bei der ZBKV anzeigen können. 
 
Die ZBKV hat eine Broschüre mit Informationen über die eigenen Aufgaben und darüber 
erstellt, wie Opfer oder Zeugen schwerster Völkerrechtsverbrechen mit ihr oder der Polizei 
in Kontakt treten können. Sie wird von der Landespolizei und dem BAMF verteilt.210 Darüber 
hinaus hat die Bundespolizei eine deutsch- und englischsprachige Website über die ZBKV, 
die über schwerste Völkerrechtsverbrechen informiert.211 Auf dieser Seite fehlen Hinweise 
darauf, wie Interessierte die ZBKV kontaktieren können. 
 
Während die deutschen und die schwedischen Behörden bereits wichtige Maßnahmen 
ergriffen haben, um Syrer in ihrem Hoheitsgebiet besser zu erreichen, müssen weiterhin 
einige Lücken geschlossen werden. Die betroffenen Gemeinschaften über Kanäle, die für 
sie zugänglich sind, und in einer Sprache, die sie zu verstehen, rechtzeitig und wirksam 
einzubeziehen, kann das Vertrauen in die Behörden aufbauen, das notwendig ist, um 
relevante Informationen einzuholen. Außerdem bestärkt es Opfer und Zeugen und 
ermöglicht es ihnen, eine aktive Rolle in den Bemühungen um Gerechtigkeit zu spielen. 

  

                                                           
209 Human Rights Watch, Befragung von BAMF-Mitarbeitern, 17. Februar 2017. Weitere Informationen über die App auf 
Deutsch, Englisch, Französisch, Persisch und Farsi in: Ankommen, Website, https://ankommenapp.de/ (aufgerufen am 6. 
September 2017). 
210 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 2017. 
211 Vgl. Website der Bundespolizei über die ZBKV, 
https://www.bka.de/EN/OurTasks/Remit/CentralAgency/ZBKV/zbkv_node.html (aufgerufen am 6. September 2017). 
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Anhang I 
 
ANZEIGEN, ERMITTLUNGEN UND VERHAFTUNGEN IN EUROPA MIT BEZUG AUF SCHWERE, 

IN SYRIEN BEGANGENE VERBRECHEN212 
 

Ziel/Tatverdächtiger/A
ngeklagter 

 

Grundlage der 
gerichtlichen 
Zuständigkeit 

Tatvorwurf und 
Anklagepunkte 

Aktueller Stand 

FRANKREICH213 

Qosmos214 
(Französisches 
Softwarekomponenten-
Unternehmen) 

Weltrechtsprinzip Verdacht auf Verkauf 
von 
Überwachungsequipme
nt an die syrische 
Regierung, die 
möglicherweise die 
Verhaftung und 
anschließende Folter 

Strafanzeige eingereicht 
am 25. Juni 2012 von der 
Fédération 
Internationale des Droits 
de L’Homme (FIDH) und 
der Ligue des droits de 
l’Homme (LDH) 
 

                                                           
212 Neben den hier aufgeführten Ländern ermitteln auch die Niederlande, Norwegen und die Schweiz in Verbrechen mit 
Syrien-Bezug. Allerdings war es nicht möglich, nähere Informationen über diese Verfahren zu sammeln, so dass sie hier nicht 
aufgenommen wurden. Am 1. Februar 2017 stellte Guernica 37 International Justice Chambers im Namen eines Opfers mit 
spanischer Staatsbürgerschaft Strafanzeige gegen neun Mitglieder der syrischen Sicherheits- und Nachrichtendienste. Der 
Bruder des Betroffenen wurde im Jahr 2013 willkürlich verhaftet, verschwand, wurde gefoltert und in einer Hafteinrichtung in 
Damaskus hingerichtet. Der Tatvorwurf lautet unter spanischem Recht Staatsterrorismus, daher wurde dieser Fall nicht 
aufgenommen. Vgl. „Guernica 37 International Justice Chambers & G37 Despacho Internacional File a Criminal Complaint 
Against Members of the Syrian Security forces“, Guernica 37 International Justice Chambers Pressemitteilung, 1. Februar 
2017, http://guernica37.org/2017/02/press-release-guernica-37-international-justice-chambers-g37-despacho-
internacional-file-a-criminal-complaint-against-members-of-the-syrian-security-forces (aufgerufen am 6. September 2017). 
Am 10. April 2017 wurden Ermittlungen eingeleitet. Vgl. „‘Judge in Spain Begins Investigation of Syrian war crimes’ – 
Associated Press“, Guernica 37 International Justice Chambers, 10. April 2017, http://guernica37.org/2017/04/judge-in-
spain-begins-investigation-of-syrian-war-crimes-associated-press (aufgerufen am 6. September 2017). Nachdem der 
Staatsanwalt am 21. Juli 2017 Rechtsmittel einlegte, ließ ein höheres Gericht in Madrid (Audiencia Nacional) die Klage fallen. 
Vgl. „Spain Court Drops Complaint against Syrian Security Forces“, Reuters, 21. Juli 2017, http://www.reuters.com/article/us-
mideast-crisis-syria-spain-idUSKBN1A61J1?il=0 (aufgerufen am 6. September 2017).  
213 Das französische Recht sieht zwei Ermittlungsphasen bei Straftaten vor: vorläufige Ermittlungen („enquêtes 
préliminaires“) des Staatsanwalts und richterliche Ermittlungen („informations judiciaires“) des ermittelnden Richters. Vgl. 
Human Rights Watch, The Long Arm of Justice, p. 70 
214 „FIDH and LDH Ask French Judiciary to Investigate on the Involvement of French Companies in Syria“, FIDH 
Pressemitteilung, 25. Juli 2012, https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/syria/FIDH-and-LDH-ask-French-
judicial (aufgerufen am 6. September 2017); und „France: Opening of a Judicial Investigation Targeting Qosmos for 
Complicity in Acts of Torture in Syria“, FIDH Pressemitteilung, 11. April 2014, https://www.fidh.org/en/region/europe-central-
asia/france/15116-france-opening-of-a-judicial-investigation-targeting-qosmos-for-complicity (aufgerufen am 6. September 
2017). Weitere Informationen über die Entwicklung des Falls in: „Designation of Qosmos as ‘Assisted Witness’ Constitutes an 
Important Step Forward in Case Underway“, FIDH Pressemitteilung, 20. April 2015, https://www.fidh.org/en/region/europe-
central-asia/france/designation-of-qosmos-as-assisted-witness-constitutes-an-important (aufgerufen am 6. September 
2017). 
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von Gefangenen 
ermöglicht hat – Beihilfe 
zu und Begünstigung 
von Folter 

Strafrechtliche 
Untersuchung am 11. 
April 2014 eingeleitet 

Syrische Regierung215 Opferprinzip – 
Opfer sind 
französische 
Staatsbürger 

Ermordung des 
französischen 
Journalisten Remi 
Ochlik, versuchte 
Ermordung der 
französischen 
Journalistin Edith 
Bouvier, während diese 
am 22. Februar 2012 
über die Bombardierung 
des Bezirks Baba Amr in 
Homs berichteten – 
Kriegsverbrechen 

Ermittlungen wegen 
Verdacht auf Mord und 
versuchten Mord im Jahr 
2012 eingeleitet 
 
Im Oktober 2014 wurden 
die Ereignisse als 
Kriegsverbrechen neu 
klassifiziert und das 
Verfahren an die 
Abteilung zu 
Kriegsverbrechen 
verwiesen 

Syrische Regierung216 N/A In den Jahren 2011 bis 
2013 mutmaßlich von 
der syrischen Regierung 
begangene Verbrechen 
im Zusammenhang mit 
den „Caesar“-Photos  

Vorläufige Untersuchung 
im September 2015 
eingeleitet 

Syrische Regierung217 Opferprinzip – 
Opfer (Kläger) ist 

Verhaftung von Patrick 
und Mazzen Dabbagh 

Strafanzeige am 24. 
Oktober 2016 von 

                                                           
215 FIDH, Annual Report 2015, https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_annual_report_2015.pdf (aufgerufen am 6. September 
2017), S. 30, 51. Am 9. Juli 2016 reichte das Center for Justice and Accountability (CJA) im Namen der Familie von Marie 
Colvin, die dem gleichen Angriff zum Opfer fiel, Klage beim U.S. District Court for the District of Columbia ein. Die Klage 
wurde unter dem Foreign Sovereign Immunities Act eingereicht, ein Bundesgesetz, das es Opfern erlaubt, bestimmten 
Staaten, die mutmaßlich Terrorismus fördern, wegen Mordes an US-Bürgern zu verklagen. Weitere Informationen zu diesem 
Fall in: „Syria: War Crimes and the Murder of Journalist Marie Colvin“, CJA, http://cja.org/what-we-do/litigation/colvin-v-syria 
(aufgerufen am 6. September 2017). Die Familie von Marie Colvin und der britische Journalist Paul Conroy (der ebenfalls bei 
dem Angriff in Baba Amr im Jahr 2012 verwundet wurde) nehmen als Zivilparteien am Verfahren in Frankreich teil. Human 
Rights Watch, Befragung einer NGO, 4. Juli 2017.  
216 Vgl. TRIAL International, Make Way for Justice #3: Universal Jurisdiction Annual Review 2017, S. 26. 
217 Ebd. Vgl. auch „The Case of Two Disappeared Franco-Syrians in a Bachar El-Assad Jail Referred to the French Justice“, 
FIDH Pressemitteilung, 24. Oktober 2016, https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/syria/the-case-of-two-
disappeared-franco-syrians-in-a-bachar-el-assad-jail (aufgerufen am 6. September 2017); und „Syria: French Judges Open 
Enquiry into Disappearance of Franco-Syrian Father and Son in Bachar El-Assad’s Jails“, FIDH, 7. November 2016, 
https://www.fidh.org/en/impacts/syria-french-judges-open-enquiry-into-disappearance-of-franco-syrian (aufgerufen am 6. 
September 2017). Im Juli 2016 reichte Mustafa Abdul Rahman eine ähnliche Klage ein. Er ist der Bruder von Hicham Rahman, 
einem syrischen Arzt, den Regierungskräfte verschleppt, gefoltert und getötet haben sollen. Der Kläger verstarb kurz darauf 
und das Verfahren wurde eingestellt. Human Rights Watch, Befragung einer NGO, 4. Juli 2017. 
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französischer 
Staatsbürger 

durch Geheimdienst der 
syrischen Luftwaffe im 
November 2013 und 
anschließendes 
Verschwinden der 
Betroffenen – 
erzwungenes „
Verschwindenlassen
“ und Folter als 

Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit 

Obeida Dabbagh 
eingereicht (Bruder und 
Onkel der Opfer) 
 
Ermittlungen am 27. 
Oktober 2016 eingeleitet 

Lafarge (Französisches 
Zement-

Unternehmen)218 

Täterprinzip – Täter 
ist französischer 
Staatsbürger 

Verdacht auf 
Finanzierung von ISIS 
und Mitschuld an 
Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit in Syrien 

Strafanzeige am 15. 
November 2016 
eingereicht von elf 
ehemaligen, syrischen 
Mitarbeitern von 
Lafarge, dem European 
Center for Constitutional 
and Human Rights 
(ECCHR) und der in Paris 
ansässigen 
Rechtsorganisation 
Sherpa.  
 
Ermittlungen am 6. Juni 

2017 eingeleitet219  

DEUTSCHLAND 
Unterschiedliche 
Parteien des Syrien-

Konflikts220 

N/A Schwerste 
Völkerrechtsverbrechen 

Strukturverfahren im 
September 2011 
eingeleitet 

                                                           
218 „French-Swiss Company LafargeHolcim Sued for Grave Crimes in Syria“, ECCHR, https://www.ecchr.eu/en/business-and-
human-rights/lafarge-syria/articles/lafarge-syria-june17.html (aufgerufen am 6. September 2017). 
219 Der Fall wurde an zwei ermittelnde Richter verwiesen, einen aus der Finanz- und einen aus der Anti-Terror-Abteilung des 
Tribunal de grande instance de Paris. Vgl. „French-Swiss Company LafargeHolcim Sued for Grave Crimes in Syria“, ECCHR. 
220 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 16. Februar 2017; Human Rights Watch, Befragung deutscher 
Beamter, 22. Februar 2017; Human Rights Watch, Email-Korrespondenz mit deutschem Beamten, 20. März 2017. Vgl. auch 
Deutscher Bundestag, „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tom Koenigs, Luise Amtsberg , 
Dr. Franziska Brantner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ermittlung von in Syrien 
begangenen Völkerstraftaten in Deutschland“, Drucksache 18/12533; Deutscher Bundestag, „Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Keul, Tom Koenigs, Dr. Franziska Brantner, weiterer Abgeordneter und der 
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ISIS221 N/A Schwerste 
Völkerrechtsverbrechen 

Strukturverfahren im 
August 2014 eingeleitet 

Einzelne schweren 
Verbrechen in Syrien 
und im Irak verdächtige 

Personen222 

N/A Schwerste 
Völkerrechtsverbrechen 

27 Ermittlungsverfahren 

Akram A. (ISIS)223 Weltrechtsprinzip Verdacht auf 
Mitgliedschaft in einer 
terroristischen 
Vereinigung und 
Vergewaltigung als 
Kriegsverbrechen 

Verhaftet am 7. Februar 
2017. Nach weiteren 
Ermittlungen wurde der 
Haftbefehl aufgehoben 
und Akram A. am 12. 
Juni 2017 entlassen 

Sieben hochrangige 
Beamte des syrischen 
Militärgeheimdienstes 
und der Regierung: Ali 
Mamluk, Abdelfattah 
Qudsiyeh, Rafiq 
Shehadeh, Muhamad 
Mahalla, Muhammad 
Khallouf (alias Abou 
Ezzat), Shafiq Masa 
sowie andere 

unbekannte Beamte224  

Weltrechtsprinzip Folter in drei 
Gefängnissen des 
Militärgeheimdienstes 
in Syrien – Verbrechen 
gegen die 
Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen 

Strafanzeige eingereicht 
am 1. März 2017 von 
sieben Opfern, den 
syrischen Anwälte 
Anwar al-Bunni (Syrian 
Center for Legal 
Researches & 
Studies) und Mazen 
Darwish (Syrian Center 
for Media and Freedom 
of Speech) und dem 
ECCHR 

Abdalfatah H. A. (Jabhat 
al-Nusra)225 

Weltrechtsprinzip Verdacht auf 
Mitgliedschaft in einer 

Verhaftet am 1. März 
2017 

                                                           
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ermittlung von in Syrien begangenen Volkerstraftaten in Deutschland“, Drucksache 
18/12487. 
221 Ebd.  
222 Human Rights Watch, Befragung deutscher Beamter, 22. Februar 2017. 
223 Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA), „Festnahme wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der 
ausländischen terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ (IS) sowie der Begehung eines Kriegsverbrechens“, 7. Februar 
2017, https://www.generalbundesanwalt.de/txt/showpress.php?themenid=19&newsid=671 (aufgerufen am 6. September 
2017); GBA, „Haftbefehl wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der ausländischen terroristischen Vereinigung 
„Islamischer Staat“ (IS) sowie der Begehung eines Kriegsverbrechens aufgehoben“, 12. Juni 2017, 
https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=19&newsid=714 (aufgerufen am 6. September 2017). 
224 „Torture under the Assad Regime: Germany Paves the Way for First Syrian Cases under Universal Jurisdiction Laws“, 
ECCHR, https://www.ecchr.eu/en/international-crimes-and-accountability/syria/torture-under-assad/articles/international-
crimes-and-accountability-syria-torture-under-assad.html (aufgerufen am 6. September 2017). 
225 GBA, „Festnahme zweier mutmaßlicher Mitglieder der ausländischen terroristischen Vereinigung „Jabhat al-
Nusra“ (JaN)“, 2. März 2017, https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=19&newsid=680 
(aufgerufen am 6. September 2017). 
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terroristischen 
Vereinigung und Mord 
(auch als 
Kriegsverbrechen) 
wegen Tötung von 36 
Angehörigen der 
syrischen Armee 

Abdulmalk A. (Jabhat al-
Nusra und ISIS)226 

Weltrechtsprinzip Verdacht auf 
Mitgliedschaft in einer 
terroristischen 
Vereinigung und Mord 
(auch als 
Kriegsverbrechen) 

Verhaftet am 9. Mai 
2017 

Harry S. (ISIS)227 Täterprinzip – Täter 
ist deutscher 
Staatsbürger  

Verdacht auf Mord als 
Kriegsverbrechen wegen 
Tötung von sechs 
Gefangenen im Jahr 
2015 

Bereits in Deutschland 
in Haft wegen Taten im 
Zusammenhang mit 
Terrorismus. Anklage 
wegen Mordes als 
Kriegsverbrechen am 10. 
Juli 2017 erhoben 

Fares A.B. (Jabhat al-
Nusra und ISIS)228 

Weltrechtsprinzip Verdacht auf 
Mitgliedschaft in einer 
terroristischen 
Vereinigung, 
Misshandlung 
Gefangener und Mord 
als Kriegsverbrechen 

Verhaftet am 8. August 
2017 

Leitende Beamte des 
Nationalen 
Sicherheitsbüros, des 
Militärgeheimdienstes, 
des 
Luftwaffengeheimdiensts, 
des zivilen 

Weltrechtsprinzip Systematische Folter in 
Einrichtungen des 
Militärgeheimdienstes und 
der Militärpolizei  – 
Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen 

Strafanzeige eingereicht 
am 21. September 2017 
von der „Caesar-Files 
Support Group“ und dem 
ECCHR 

                                                           
226 GBA, „Festnahme zweier mutmaßlicher Mitglieder der ausländischen terroristischen Vereinigungen „Jabhat al-
Nusra“ (JaN) und „Islamischer Staat“ (IS)“, 9. Mai 2017, 
https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=19&newsid=702 (aufgerufen am 6. September 2017). 
227 GBA, „Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied der ausländischen terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat 
(IS)“ wegen Mordes erhoben“, 19. Juli 2017, 
https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=19&newsid=718 (aufgerufen am 6. September 2017). 
228 GBA, „Haftbefehl wegen des Verdachts der Begehung von Kriegsverbrechen und Mitgliedschaft in der ausländischen 
terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ (IS) vollstreckt“, 9. August 2017, 
https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=19&newsid=723 (aufgerufen am 6. September 2017). 



 

 79 HUMAN RIGHTS WATCH | OKTOBER 2017 

Nachrichtendienstes 
Idarat al-Amn al-Amm 
und der Militärpolizei229 

SCHWEDEN 
Mohammed Abdullah 

(Syrische Armee)230 

Weltrechtsprinzip Verdacht auf 
Kriegsverbrechen, ohne 
Anklageerhebung 
entlassen 

Klage wegen Mangels an 
Beweisen im März 2016 
abgewiesen 

Alle Parteien des Syrien-

Konflikts231 

N/A Schwerste 
Völkerrechtsverbrechen 

Strukturverfahren im 
Jahr 2015 eingeleitet 

Einzelne Personen, die 
Verbrechen in Syrien 

verdächtig sind232  

N/A Schwerste 
Völkerrechtsverbrechen 

13 Ermittlungsverfahren 

 
  

                                                           
229 „Caesar Photos Document Systematic Torture: Syrian Military Police defector „Caesar“ Passes Key Evidence to German 
Federal Prosecutor“, ECCHR, https://www.ecchr.eu/en/international-crimes-and-accountability/syria/the-caesar-
files/articles/caesar-files.html (aufgerufen am September 22, 2017). 
230 TRIAL International, Make Way for Justice #3: Universal Jurisdiction Annual Review 2017, S. 49. 
231 Human Rights Watch, Befragung schwedischer Beamter, 17. Januar 2017; Henrik Attorps (schwedisches 
staatsanwaltliches Team zur Bekämpfung von Kriegsverbrechen), Beitrag zur Podiumsdiskussionen beim Side Event 
„Accountability Series on the Syrian Arab Republic“, Ständige Vertretungen von Lichtenstein und Kanada, 34. reguläre 
Sitzung des UN-Menschenrechtsrats, Palais des Nations, Genf, 14. März 2017; Human Rights Watch, Email-Korrespondenz 
mit schwedischem Beamten, 19. Juni 2017. 
232 Human Rights Watch, telefonische Befragung eines schwedischen Beamten, 28. April 2017. 
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Anhang II 
 

PROZESSE WEGEN SCHWERER, IN SYRIEN VERÜBTER VERBRECHEN IN EUROPA233 
 

Angeklagter 
 

Grundlage der 
gerichtlichen 
Zuständigkeit 

Tatvorwurf und 
Anklagepunkte 

Aktueller Stand 

DEUTSCHLAND 

Aria L. (ISIS)234  Täterprinzip – Täter 
ist deutscher 
Staatsbürger 

Schändung von zwei 
Leichen – 
Kriegsverbrechen 

Am 12. Juli 2016 zu zwei 
Jahren Haft verurteilt 

Abdelkarim El. B. 

(ISIS)235 

Täterprinzip – Täter 
ist deutscher 
Staatsbürger 

Schändung von Leichen 
– Kriegsverbrechen, 
Mitgliedschaft in einer 
terroristischen 
Vereinigung und Verstoß 
gegen das 
Kriegswaffenkontrollges
etz 

Am 8. November 2016 
zu 8,5 Jahren Haft 
verurteilt 

Suliman A.S. 
(mutmaßlich Jabhat al-
Nusra)236 

Weltrechtsprinzip Entführung eines UN-
Beobachters – Beihilfe 
zu Kriegsverbrechen 
 

Am 20. September 2017 
zu 3,5 Jahren Haft 
verurteilt 

                                                           
233 Am 10. Mai 2017 verurteilte ein österreichisches Gericht ein Mitglied einer syrischen, nichtstaatlichen bewaffneten 
Gruppe mit Verbindungen zur Freien Syrischen Armee zu lebenslanger Haft wegen Mordes als „terroristische Straftat“, da es 
als erwiesen befand, dass der Angeklagte 20 Regierungssoldaten getötet hat. Es ist nicht vollständig klar, auf welcher 
Rechtsgrundlage das Urteil beruht. Vgl. „Tirol: Lebenslange Haft wegen 20-fachen Mordes in Syrien“, Der Standard, 10. Mai 
2017, http://derstandard.at/2000057301960/Prozess-wegen-20-fachen-Mordes-in-Syrien-in-Tirol (aufgerufen am 6. 
September 2017). Vgl. auch TRIAL International, Make Way for Justice #3: Universal Jurisdiction Annual Review 2017, 
https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2017/03/UJAR-MEP_A4_012.pdf (aufgerufen am 6. September 2017), S. 9. 
234 Prozess gegen Aria L., Oberlandesgericht Frankfurt, Az. 5 – 3 StE 2/16 – 4 – 1/16, Urteil vom 12 Juli 2016, 
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7661851 (aufgerufen am 6. 
September 2017). 
235 Prozess gegen Abdelkarim El. B., Oberlandesgericht Frankfurt, Az. 5-3 StE 4/16 - 4 - 3/16, Urteil vom 8. November 2016, 
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7812208 (aufgerufen am 6. 
September 2017). 
236 Der Angeklagte wurde von allen terrorismusbezogenen Tatvorwürfen unter §§ 129a (1) und 129b (1) StGB freigesprochen. 
Oberlandesgericht Stuttgart, „5. Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart verurteilt einen an der Entführung eines 
Mitarbeiters der Vereinten Nationen in Syrien beteiligten Angeklagten wegen Beihilfe zu einem Kriegsverbrechen gegen 
humanitäre Operationen gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 Völkerstrafgesetzbuch u. a.“, 20. September 2017, http://www.olg-
stuttgart.de/pb/,Lde/4801270/?LISTPAGE=1178276 (aufgerufen am 20. September 2017). 
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Ibrahim Al F. (Freie 
Syrische Armee)237 

Weltrechtsprinzip Verdacht auf 
Beaufsichtigung von 
Folter, Entführungen, 
eigenhändiges Foltern 
von mehreren Personen, 
die sich der Plünderung 
ihres Besitzes 
widersetzten – 
Kriegsverbrechen 

Prozess begann am 22. 
Mai 2017 

SCHWEDEN 
Mouhannad Droubi 
(Syrische 
oppositionelle, 
bewaffnete Gruppe mit 
Verbindungen zur Freien 
Syrischen Armee)238 

Weltrechtsprinzip Misshandlung eines 
Mitglieds einer anderen, 
nicht-staatlichen Gruppe 
mit Verbindungen zur 
Freien Syrischen Armee 
– Kriegsverbrechen und 
schwere 
Körperverletzung 

Vor Appellationsgericht 
am 5. August 2016 zu 8 
Jahren Haft verurteilt 

Haisam Omar Sakhanh 
(Syrische 
oppositionelle, 
bewaffnete Gruppe)239 

Weltrechtsprinzip Außergerichtliche 
Hinrichtung von sieben 
Soldaten der syrischen 
Armee – 
Kriegsverbrechen 

Am 16. Februar 2017 zu 
lebenslanger Haft 
verurteilt; Urteil am 31. 
Mai 2017 vor 
Appellationsgericht 
bestätigt 

Mohammad Abdullah 

(Syrische Armee)240 

Weltrechtsprinzip Verletzung der Würde 
von fünf toten oder 
verletzten Personen 
durch Posieren für ein 
Foto mit dem Fuß auf der 

Am 25. September 2017 
zu 8 Monaten Haft 
verurteilt 

                                                           
237 Oberlandesgericht Düsseldorf, „Nr. 14/2017 Begehung von Kriegsverbrechen nach dem Völkerstrafrecht: Eröffnung, 
Termine und Akkreditierung im Verfahren gegen Ibrahim A. F.“, 15. Mai 2017, http://www.olg-
duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/archiv/Pressemitteilungen_aus_2017/20170505_PM_Eroeffnung-Ibrahim-
A_F_/index.php (aufgerufen am 6. September 2017). 
238 Prozess gegen Mouhannand Droubi, Bezirksgericht Södertörn, Az. B 13656-14, Urteil vom 26. Februar 26, 2015; Prozess 
gegen Mouhannand Droubi, Appellationsgericht Svea hovrätt, Az. B 2440-15, Entscheidung vom 23. Februar 2016, verkündet 
am 26. Februar 2016; Prozess gegen Mouhannand Droubi, Bezirksgericht Södertörn, Az. B 2639-16, Urteil vom 11. Mai 2016; 
Prozess gegen Mouhannand Droubi, Appellationsgericht Svea hovrätt, Az. B 4770-16, Urteil vom 5. August 2016. 
239 Prozess gegen Haisam Omar Sakhanh, Bezirksgericht Stockholm, Az. B 3787-16, Urteil vom 16. Februar 2017; Prozess 
gegen Haisam Omar Sakhanh, Appellationsgericht Svea hovrätt, Az. B 3787-16, Urteil vom 31. Mai 2017; Prozess gegen 
Haisam Omar Sakhanh, Oberster Gerichtshof Schwedens, Az. B 3157-17, Entscheidung vom 20. Juli 2017. 
240 Prozess gegen Mohammad Abdullah, Bezirksgericht Södertörn, Az. B 11191-17, Urteil vom 25. September 2017. 
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Brust einer der Personen 
– Kriegsverbrechen 
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Die Syrien-Krise hat bis Juli 2017 schätzungsweise 475.000 Menschen das Leben gekostet. Sämtliche Konfliktparteien haben
schwerste Verbrechen in einem Klima der Straflosigkeit begangen. Obwohl unzählige Informationen und Materialien vorliegen,
waren alle internationalen Vorstöße, Gerechtigkeit für vergangene und andauernde Verbrechen herzustellen, bislang vergeblich. 

Vor diesem Hintergrund haben mehrere europäische Länder begonnen, schwere Völkerrechtsverstöße in Syrien zu untersuchen
und strafrechtlich zu verfolgen. Alle andere Wege sind derzeit blockiert.

Das sogenannte Weltrechtsprinzip ermöglicht es Staatsanwaltschaften, gegen Personen zu ermitteln, die an bestimmten,
schwersten Völkerstraftaten beteiligt waren, darunter Folter, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist
auch dann möglich, wenn die Taten im Ausland verübt wurden und weder die Verdächtigen noch die Opfer Staatsbürger des
ermittelnden Landes sind. 

Derartige Verfahren sind ein zunehmend wichtiger Bestandteil der internationalen Bemühungen, die Verantwortlichen für
Gräueltaten zur Rechenschaft zu ziehen. Sie verschaffen Opfern, die sich nirgendwo anders hinwenden können, Gerechtigkeit,
schrecken von zukünftigen Verbrechen ab und tragen dazu bei, dass Staaten keine sicheren Rückzugsorte für Völkerstraftäter
werden.

„Vor diesen Verbrechen sind wir geflohen“ konzentriert sich auf schwedische und deutsche Ermittlungen und Strafverfahren gegen
Einzelpersonen, die schwerster, in Syrien verübter Verbrechen verdächtig sind. Auf der Grundlage von Aussagen relevanter
Behörden und syrischer Flüchtlinge in beiden Ländern arbeitet der Bericht die Herausforderungen heraus, mit denen schwedische
und deutsche Behörden konfrontiert sind, wenn sie solche Fälle übernehmen. Außerdem widmet er sich den Erfahrungen von
Flüchtlingen und Asylsuchenden, die an den Verfahren beteiligt sind.

„VOR DIESEN VERBRECHEN SIND WIR GEFLOHEN“
Gerechtigkeit für Syrien vor schwedischen und deutschen Gerichten
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